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1. Petition 15/4354 betr. Behindertenbeauftragte

Der Petent begehrt vom Landtag zu beschließen, die
finanziellen Mittel für hauptamtliche Behindertenbe-
auftragte in jedem Stadt- und Landkreis bereitzustel-
len und deren verpflichtende Einführung organisato-
risch, verwaltungstechnisch und strukturell zu unter-
stützen. Zudem führt er aus, dass durch die Möglich-
keit, auch nicht hauptamtliche Beauftragte zuzulas-
sen, mehrere Grundsätze der UN-Behindertenrechts-
konvention verletzt würden.

Die Landesregierung hat am 21. Oktober 2014 im Mi-
nisterrat beschlossen, einen Gesetzentwurf zur Neu-
fassung des Landes-Behindertengleichstellungsgeset-
zes in den Landtag einzubringen. Danach ist die ver-
pflichtende Bestellung von 44 Behindertenbeauftrag-
ten in den Stadt- und Landkreisen vorgesehen. Die
Kreise können die Beauftragten zum Beispiel im 
Ehrenamt – der Mindestanforderung zur Erfüllung 
der gesetzlichen Verpflichtung – oder freiwillig im
Hauptamt bestellen. 

Durch die verpflichtende Bestellung von 44 Behinder-
tenbeauftragten in den Stadt- und Landkreisen ent -
stehen diesen wesentliche Mehrbelastungen. Für diese
muss das Land einen finanziellen Ausgleich leisten,
da es sich hierbei um die Übertragung einer neuen
Aufgabe beziehungsweise neuer Anforderungen an
die Erfüllung von Aufgaben auf die Kreise handelt,
die sich nicht unmittelbar aus der ratifizierten UN-Be-
hindertenrechtskonvention – und damit einfachem
Bundesrecht – ableiten lässt. 

Die für eine ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung 
– die Mindestanforderung zur Erfüllung der gesetz -
lichen Verpflichtung nach dem Konnexitätsprinzip
(vergleiche Artikel 71 Absatz 3 Landesverfassung in
Verbindung mit dem Konnexitätsausführungsgesetz)
– entstehenden Kosten werden allen Kreisen vom
Land erstattet. Hierbei wird von einem Betrag von
3.000 Euro im Monat pro Kreis (36.000 Euro pro
Jahr) ausgegangen. Ergänzend fördert das Sozial -
minis terium den Mehraufwand für eine hauptamtliche
Bestellung der beziehungsweise des Behindertenbe-
auftragten in einem Stadt- oder Landkreis mit weite-
ren 3.000 Euro pro Monat, d. h. insgesamt 6.000 Euro
(72.000 Euro pro Jahr). Diese Mittel sind für die Be-
hindertenbeauftragte bzw. den Behindertenbeauftrag-
ten und deren Unterstützungsleistungen zu verwen-
den. Damit ist dem Anliegen des Petenten Rechnung
getragen, finanzielle Mittel auch für hauptamtliche
Behindertenbeauftragte zur Verfügung zu stellen und
entsprechende Anreize zu setzen. 

Zwar gilt die UN-Behindertenrechtskonvention für al-
le Träger öffentlicher Gewalt und damit auch für die
Stadt- und Landkreise, aber mit der Verpflichtung zur
Bestellung Behindertenbeauftragter werden auf die
Stadt- und Landkreise Aufgaben übertragen, die sich
zumindest nicht unmittelbar aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention ergeben. Daher kann aus der Kon-
vention auch nicht die konkrete Ausgestaltung des
Amtes abgeleitet werden. Die Rechte von Menschen
mit Behinderungen können nach der UN-Behinder-
tenrechtskonvention auf unterschiedlichste Weise um-

gesetzt werden. Hierbei sollen nach Auffassung der
Landesregierung auch die örtlichen Rahmenbedin-
gungen Berücksichtigung finden können. 

Insoweit bleiben die Beratungen des Landtags über den
Gesetzentwurf und seine Beschlussfassung abzuwar-
ten. Die Eingabe des Petenten wurde hierzu den im
Landtag vertretenen Fraktionen zur Kenntnis gegeben.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, soweit dem Anliegen bzgl.
der finanziellen Mittel für hauptamtliche
Behindertenbeauftragte im Gesetzentwurf
Rechnung getragen ist und im Hinblick auf
das weitere Gesetzgebungsverfahren die Ein-
gabe den Fraktionen zur Kenntnis gegeben
wurde, für erledigt erklärt. Im Übrigen kann
der Petition derzeit nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Böhlen

2. Petition 15/2769 betr. Änderung des Flächen-
nutzungsplans; Erhalt von Streuobstwiesen

Die Petition richtet sich gegen die beabsichtigte Um-
wandlung einer bislang im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV)
dargestellten „Sonderbaufläche für Bildungs- und
Dienstleistungseinrichtungen“ in eine „Wohnbau -
fläche O.“ bzw. deren beabsichtigte Überplanung
mit einem Bebauungsplan. 

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes bestehe
derzeit kein Anlass, das Verfahren zur Änderung des
Flächennutzungsplanes solle abgewartet werden. Ins-
besondere fehle es an einem Wohnbauflächenbedarfs-
nachweis. Die Realisierungschancen für ein Wohnge-
biet seien ungewiss, die Gemeinde setze daher riskant
Steuergelder ein.

Gegen die geplante Wohnbaufläche wird geltend ge-
macht, dass mit ihrer Realisierung die dort vorhande-
nen Streuobstwiesen von ökologisch und kulturhis -
torisch besonderer Bedeutung zerstört würden. In der
Gemeinde bestehe ein Wohnbauflächenüberhang.
Dies sei auch aus den Vorgaben des Regionalplans er-
sichtlich. Durch den Abzug der in der Gegend statio-
nierten Soldaten sei zudem verstärkt leerwerdender
Wohnraum zu verzeichnen. 

Sowohl der örtliche Gemeinderat als auch die Ver-
bandsversammlung des GVV seien über die Kriterien
der Bedarfsberechnung, die vorliegenden Einwendun-
gen und die Rechtswirkungen des Flächennutzungs-
plans nicht informiert worden, sodass rechtswidrige
Beschlüsse gefasst worden seien. Die geplante Ände-
rung des Flächennutzungsplans verstoße gegen die Bo-
denschutzklausel des § 1 a Baugesetzbuch (BauGB)
und gegen Vorschriften des Umweltschutzes. 

In einer weiteren Petitionsschrift übersenden die Pe-
tenten ihre Stellungnahme zur Offenlage des Flächen-
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nutzungsplans. Darin wird gegen das geplante Bauge-
biet u. a. angeführt, dass das Kanalsystem der Gemein-
de bereits jetzt seine Kapazitätsgrenze erreicht habe. 

Weiter wird auf das Fehlen eines Umweltberichts als
Anlage zum Flächennutzungsplan hingewiesen. Ein
landschaftspflegerischer Beitrag, wie er hier nur vor-
liege, könne den erheblichen Mangel des Flächennut-
zungsplans durch den fehlenden Umweltbericht nicht
beheben. Eine substantiierte Beurteilung der ökologi-
schen Wertigkeit der Flächen sei daher nicht möglich. 

Die Bürger seien über ihre „Enteignung“ durch die
geplante Entwidmung der Flächen St., Ob. und Kr.
nicht informiert worden. Ebenso sei der Gemeinderat
erst kurz vor Jahresende 2013 über die Planänderun-
gen informiert worden. 

Die Unterlagen der Offenlage im Januar 2014 seien
unvollständig gewesen, da die vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen fehlten. Mehrere Stellung -
nahmen aus der frühzeitigen Beteiligung seien zudem
in den Unterlagen zur Offenlage z. T. unvollständig
oder unrichtig wiedergegeben, daher liege ein Abwä-
gungsdefizit vor. 

Bei der Wohnflächenbedarfsermittlung werde auf die
Werte des bisherigen Flächennutzungsplans verwie-
sen, aktuelle Bevölkerungsdaten würden jedoch ent-
gegen gesetzlicher Vorgaben nicht berücksichtigt. Mit
der Entwicklung des Baugebiets O. werde eine
Wachstumsstrategie verfolgt, obwohl die Gemeinde
raumordnerisch auf Eigenentwicklung festgelegt sei.
Die Gemeinde habe am 18. Juli 2012 einstimmig dem
Satzungsbeschluss über den Regionalplan zuge-
stimmt, und damit auch dem dort festgestellten Bedarf
an Wohnbauflächen (bzw. dem dort aufgezeigten
Wohnbauflächenüberhang von 7 ha in der Gemeinde).

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Der Flächennutzungsplan für den Gemeindeverwal-
tungsverband (GVV) wurde erstmals im Jahr 1983
wirksam. Ein Verfahren zur 1. Fortschreibung (Ge-
samtfortschreibung) des Flächennutzungsplans (FNP)
wurde 1998 abgeschlossen. Die 2. Fortschreibung
(Gesamtfortschreibung) des FNP wurde am 11. Juli
2011 rechtswirksam, Zieljahr der 2. Fortschreibung
war 2025 (im weiteren Text „FNP 2025“).

Die seit 1995 im FNP dargestellte Sonderbaufläche O.
mit dem Nutzungszweck „Bildungs- und Dienstleis -
tungseinrichtungen“ wie auch die Wohnbaufläche St.
erscheinen der Gemeinde nicht mehr erforderlich
bzw. umsetzbar. Sie hat daher anderweitige Vorstel-
lungen für ihre künftige Siedlungsentwicklung ent-
wickelt. Hierfür sollen mit einer Änderung des FNP
2025 die bauleitplanerischen Grundlagen geschaffen
werden. Unter anderem soll an Stelle der Sonderbauf-
läche O., die ersatzlos entfallen soll, künftig die von
den Petenten beanstandete Wohnbaufläche O. darge-
stellt werden; die bisher dargestellte Wohnbaufläche
St. soll entfallen und künftig als Grünfläche (Garten-
land) dargestellt werden. 

Regionalplan

Im seit 1994 rechtsverbindlichen Regionalplan ist die
Gemeinde als Gemeinde mit „Eigenentwicklung“
festgelegt (d. h. es soll kein Wachstum durch Zuwan-
derung erfolgen). Derzeit wird ein neuer Regionalplan
aufgestellt, der bereits als Satzung beschlossen ist und
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zur
Genehmigung vorliegt. Nach dem künftigen Regio-
nalplan ist die Gemeinde weiterhin bei Wohnen und
Gewerbe auf die Eigenentwicklung beschränkt („Ziel
der Raumordnung“). Darüber hinaus soll bei allen
raumbedeutsamen Planungen der „Bevölkerungswert
2020“ zugrunde gelegt werden, dieser soll bei Bedarf
in Abstimmung mit den Kommunen überprüft und ak-
tualisiert werden (Grundsatz der Regionalplanung). 

Der Entwurf des Regionalplans sieht für Gemeinde ei-
nen „Bevölkerungswert 2020“ mit 2.260 Personen vor,
woraus sich ein Ersatzbedarf (Wohnbauflächenbedarf
2007 bis 2020) von 1 ha ableitet. Diesem als Orientie-
rungswert (einem regionalplanerischen „Grund satz“)
ausgestalteten „Maximalwert“ soll das zum Zeitpunkt
der Planaufstellung vorhandene Wohnbauflächenpo-
tenzial gegenübergestellt werden. Nach der vom Regio-
nalverband erstellten Wohnraumflächenbilanz beträgt
das „Wohnbauflächenpotenzial 2010“ in der Gemeinde
8 ha. 

Bisherige Planungen für das Gebiet O.

1971 erwarb eine Wohnbaugesellschaft alle Grund-
stücke im Bereich O. Die Gemeinde hat die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans zur Wohnbebauung in
diesem Bereich beschlossen, diesen jedoch nie zum
Abschluss gebracht. Im Jahr 1975 bewarb sich die
Gemeinde mit dem Standort O. erfolglos für ein ge -
riatrisches Rehabilitationszentrum. 1991 wollte die
Wohnbaugesellschaft die Fläche O. als Wohngebiet
erschließen, was von der Gemeinde jedoch vor dem
Hintergrund der anstehenden Erschließung des Ge-
biets K. abgelehnt wurde. 1992 erwarb die Gemeinde
dann die Fläche zu einem Kaufpreis von 814.248 DM.
Das Gebiet wurde 1993 zunächst als Mischgebiet in
den FNP aufgenommen und ab 1995 als Sondergebiet
„Bildungs- und Dienstleistungseinrichtungen“ darge-
stellt. 

Änderung des Flächennutzungsplans

Die Verbandsversammlung des GVV hat am 10. April
2013 auf Antrag der Gemeinde einen Aufstellungsbe-
schluss zur (ersten) Änderung des FNP 2025 gefasst.
Zudem wurde die Durchführung der frühzeitigen Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1
und § 4 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) beschlossen.
Gegenstand der Änderung des FNP 2025 sind zahlrei-
che Umwidmungen von Flächendarstellungen in zwei
Verbandsgemeinden.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in
der Zeit vom 1. Juli bis 2. August 2013 durchgeführt,
die frühzeitige Behördenbeteiligung endete am 31. Ju-
li 2013. Der GVV hat am 8. Januar 2014 in öffent -
licher Sitzung den Entwurf der Änderung des FNP
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2025 gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2
BauGB mit dem Entwurfsstand 20. November 2013
öffentlich auszulegen. Der Entwurf wurde mit Be-
gründung und Landschaftsplan vom 27. Januar bis 
26. Februar 2014 ausgelegt. Aufgrund eines Formfeh-
lers bei der Bekanntmachung und dem Fehlen eines
Umweltberichts bereitet der GVV derzeit eine erneute
Offenlage mit korrekter Bekanntmachung nach § 3
Abs. 2 BauGB und Umweltbericht nach § 2 a BauGB
vor, die noch nicht terminiert ist. 

Darstellungen im FNP

Der GVV hat aufgrund der Anhörungsergebnisse aus
der frühzeitigen Beteiligungsphase die geplanten
Flächendarstellungen geändert. Der aktuelle Ent-
wurfsstand (20. November 2013) zur Änderung des
FNP 2025 enthält nun für die Gemarkung der Ge-
meinde folgende Änderungen der Flächendarstellun-
gen gegenüber dem rechtswirksamen FNP 2025:

a) Umwandlung der bisher geplanten Wohnbaufläche
St. in „Grünfläche – Gartenland“ mit einem Um-
fang von 2,2 ha.

b) Umwandlung der geplanten Sonderbaufläche für Bil-
dungs- und Dienstleistungseinrichtungen in Wohn -
baufläche O. mit einem Umfang von 3,0 ha.

c) Umwandlung der geplanten Mischbaufläche F. in ge-
werbliche Baufläche mit einem Umfang von 3,0 ha.

d) Änderung eines Teilbereiches der geplanten Wohn-
baufläche Ob. von 0,4 ha in „Grünfläche – Baum-
schule“.

e) Änderung eines Teilbereiches der Wohnbaufläche
K. (Bestand) von 0,7 ha in „Fläche für die Land-
wirtschaft“.

f)  Änderung eines Teilbereiches der geplanten ge-
werblichen Baufläche Gr. von 1,5 ha in „Fläche für
die Landwirtschaft“ (ein Teilbereich von 0,7 ha
wird als Bestandsfläche Gewerbliche Baufläche
dargestellt).

Im FNP 2025 sind für die Gemeinde bislang folgende
geplanten Wohnbauflächen rechtswirksam dargestellt:

St.     2,2 ha
Ob.   1,8 ha
F. (50 %-Anteil) 1,5 ha
K.     0 ha 
________________________________________

Gesamt 5,5 ha

(Hinweis: K. ist als „Bestand Wohnbaufläche“ dargestellt, ob-
wohl 0,7 ha noch nicht aufgesiedelt)

Nach aktuellem Entwurfsstand zur Änderung des FNP
2025 sind folgende Wohnbauflächendarstellungen ge-
plant:

O.     3,0 ha
Ob.   1,4 ha
________________________________________

Gesamt 4,4 ha

Im FNP 2025 sind für die Gemeinde bislang insge-
samt folgende geplanten Bauflächen rechtswirksam
dargestellt:

Gewerbeflächen 3,7 ha (F.: 50 %-Anteil 1,5 ha,
Gr. Änderung: 2,2 ha)

Sonderbaufläche 3,0 ha (O.)
Wohnbaufläche 5,5 ha (s. o.)
_________________________________________

Gesamt 12,2 ha

Nach aktuellem Entwurfsstand zur Änderung des FNP
2025 sind insgesamt folgende Flächendarstellungen
geplant:

Gewerbefläche 3,0 ha (F. 100 %)
Wohnbaufläche 4,4 ha (O., Ob.)
________________________________________

Gesamt 7,4 ha

Der Umfang der im Entwurf dargestellten geplanten
Bauflächen für die Gemeinde ist damit gegenüber den
im FNP 2025 dargestellten geplanten Bauflächen um
4,8 ha geringer. Bezogen auf die geplanten Wohn -
bauflächen (inkl. des 50 %-Anteils bei gemischten
Bauflächen) ergibt sich eine Verringerung um ins -
gesamt 1,1 ha. Da im Entwurf von der bislang als 
Bestand dargestellten Wohnbaufläche K. nun zudem
0,7 ha als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt
werden, erfolgt im Ergebnis eine Reduktion an darge-
stellten Wohnbauflächen (Bestand und Planung) um
1,8 ha bzw. um insgesamt 5,5 ha geplanter und als
Bestand dargestellter Bauflächen.

Wohnbauflächenbedarf

Die Petition bezieht sich auf den Entwurfsstand der
Flächennutzungsplanänderung zum Zeitpunkt der früh -
zeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Der
Hauptkritikpunkt, die Darstellung von Wohnbau flächen
im Bereich O., ist jedoch auch im Entwurf zur öffent -
lichen Auslegung unverändert geblieben. Danach ist da-
von auszugehen, dass der Petent trotz der Verringerung
der geplanten Wohnbauflächen im Entwurf zur Offen -
lage um 1,8 ha auch für die im Entwurf verbleibenden
4,4 ha geplanter Wohnbaufläche keinen Bedarf sieht.

Bedarf an Wohnbauflächen in der Gemeinde – FNP 2025

Im rechtswirksamen FNP 2025 sind auf dem Gemein-
degebiet bislang geplante Wohnbauflächen mit ins -
gesamt ca. 5,5 ha dargestellt. In der Begründung wird
dagegen richtigerweise von 6,2 ha geplanter Wohn -
bauflächen gesprochen, da die Teilfläche K. mit 0,7 ha
eingerechnet wurde, die im Plan fälschlicherweise als
Bestand dargestellt ist. Zudem wird festgestellt, dass
ein Bedarf nur für ca. 4,4 ha besteht. Der Überhang
von rund 1,8 ha wurde seinerzeit damit begründet,
dass die Erfolgsaussichten für eine Realisierung der
bereits seit 1998 im FNP dargestellten Wohnbau -
fläche St. innerhalb des Planungszeitraums als gering
eingestuft werden, was zur Aufnahme der weiteren
Entwicklungsmöglichkeit der Wohnbaufläche Ob. mit
rund 1,8 ha führte. 
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Die Abschätzung des Bedarfs an Wohnbauflächen
wurde im Verfahren zur Aufstellung des FNP 2025
(in Teilen) nach den Hinweisen des damaligen Wirt-
schaftsministeriums an die Genehmigungsbehörden
zur „Plausibilitätsprüfung für die Flächenbedarfs-
nachweise“ vom 1. Januar 2009 durchgeführt. Als Ba-
sis für die Bedarfsberechnung wurde eine Einwohner-
zahl in der Gemeinde von 2.443 Personen im Jahr
2025 unter Annahme einer gleichbleibenden Bevölke-
rungszahl ohne Wanderungen und Annahme eines
Belegungsdichterückgangs gemäß der Hinweise ange-
nommen, was zu einem Bedarf an Wohnbauflächen
von 4,4 ha führte. Nicht berücksichtigt wurde jedoch,
dass ein großer Teil des aus dem Belegungsdich-
terückgang resultierenden Bedarfs aufgrund des da-
mals vom Statistischen Landesamt bis 2025 prognos -
tizierten Bevölkerungsrückgangs um 191 Einwohner
ausgeglichen wird.

Nach den Hinweisen sind bei der Ermittlung des ab-
soluten zusätzlichen Flächenbedarfs aktivierbare
Flächen potenziale in der Gemeinde in Abzug zu
bringen. Dies ist mit Innenentwicklungspotenzialen
in Form von Baulücken, Nachverdichtungs- bzw.
Umnutzungsmöglichkeiten im unbeplanten Innenbe-
reich nicht geschehen, da dazu keine Erhebung statt-
gefunden hat. Von Seiten des Regierungspräsidiums
als höherer Raumordnungsbehörde wurde dies je-
doch nicht beanstandet und auch das Landratsamt
hat mit der Genehmigung des FNP die Bedarfsbe-
rechnung ebenfalls anerkannt. 

Bedarf an Wohnbauflächen in der Gemeinde – Ände-
rung des FNP 2025

Der GVV legt den für die Gemeinde im Rahmen des
FNP 2025 errechneten Bedarf von 4,4 ha auch seinen
aktuellen Planungen für die Änderung des FNP 2025
zugrunde. Dies wurde seitens des Regierungspräsidi-
ums als höherer Raumordnungsbehörde angesichts
des erst 2011 genehmigten Flächennutzungsplans ak-
zeptiert, sofern das Verfahren zeitnah zum Abschluss
gebracht werden kann. Das Landratsamt als Genehmi-
gungsbehörde für den FNP äußert sich zur Bedarfs -
ermittlung in seiner Stellungnahme zur Petition vom
13. Februar 2014 folgendermaßen:

    „Vor dem Hintergrund, dass die 2. Fortschreibung
des FNP im Jahre 2011 genehmigt wurde und in-
zwischen in der Gemeinde keine Verhältnisse ein-
getreten sind, welche eine vollständige Neuberech-
nung erforderlich machen, halten wir die notwen-
digen Nachweise für ausreichend belegt.“

Hinsichtlich der Entwicklung der Bevölkerungszahlen
ist festzustellen, dass die dem FNP 2025 zugrunde lie-
gende und auch der Änderung des FNP 2025 zugrun-
de gelegte Bevölkerungszahl von 2.443 Einwohnern
im Jahr 2025, tatsächlich bereits zu Beginn der Ände-
rung des FNP 2025 nur noch 2.094 Personen (Stand
zum 31. Dezember 2012, Basis: Zensus 2011) betrug.
Dieses Ergebnis wurde allerdings erst ein Jahr nach
dem Aufstellungsbeschluss zur Änderung des FNP
2025 am 10. April 2014 veröffentlicht, sodass es im
Falle der Erstellung des vorgesehenen Zeitplans (Fest-

stellungsbeschluss bis Ende März 2014), keine Rolle
gespielt hätte. Gleiches gilt für die ganz aktuell am
25. Juli 2014 veröffentlichte neue Bevölkerungsvor-
ausrechnung des statistischen Landesamtes, die bis
zum Jahr 2025 nochmals einen deutlichen Einwoh -
nerrückgang auf 1973 Einwohner prognostiziert.

Das Regierungspräsidium und das Landratsamt haben
die Verwendung der bisherigen Bedarfsprognose zum
FNP 2025 akzeptiert. Damit wurde ebenso akzeptiert,
dass der in den Hinweisen zur „Plausibilitätsprüfung
für die Flächenbedarfsnachweise“ von 0,5 % auf 0,3 %
reduzierte Faktor zur Bestimmung des Bauflächenbe-
darfs aus dem Belegungsdichterückgang noch nicht
zur Anwendung kommen muss. In seiner Stellung -
nahme vom 23. Juli 2013 hat sich das Regierungsprä-
sidium hierzu wie folgt geäußert:

    „Sollte an der Weiterverfolgung der vorgenannten
Planänderungen festgehalten werden, ist es erfor-
derlich, das Wohnbauflächenpotenzial mindestens
auf den Wert von 4,4 ha zu reduzieren. […] Auch
im Falle des Abstellens auf die aktuelle Situation
(Einwohnerbestand auf der Basis der Daten des
Statistischen Landesamtes 2011) und Veränderung
des Betrachtungszeitraums auf die Jahre 2011 –
2025 (15 Jahre) würde sich der Umfang des
Wohnbauflächenbedarfs reduzieren. Danach er -
gäbe sich bei einem Bevölkerungsstand von 2.317
Einwohnern im Jahre 2011 […] ein fiktiver Ein-
wohnerzuwachs von 174 Einwohnern (im Falle 
eines jähr lichen Belegungsdichterückgangs von
0,5 %) bzw. von 104 Einwohnern (im Falle eines
Belegungsdichterückgangs von 0,3 %.). Daraus
ließe sich ein Flächenbedarf von 3,5 ha bzw. 2,1 ha
begründen. Im Falle der Berücksichtigung des
Einwohnerrückgangs von 89 Personen (Bevölke-
rungsvorausrechnung 2025: 2.228 Einwohner) lä-
ge der Bedarf nach den Berechnung lediglich noch
bei 1,7 ha bzw. bei 0,3 ha. Die höhere Raumord-
nungsbehörde regt an, die Planungen für die Ge-
meinde insgesamt unter Berücksichtigung unserer
Anmerkungen zu überdenken bzw. dezidierter zu
begründen.“

Die Gemeinde führt aus, dass weder Leerstand noch
ein Überangebot an Wohnraum in der Gemeinde vor-
handen seien. Der für die Aufstellung des Flächennut-
zungsplans zuständige GVV hat mitgeteilt, dass auf-
grund der Zuständigkeit des GVV als Gutachteraus-
schuss aus den Kaufpreissammlungen ersichtlich sei,
dass in der Gemeinde in den Jahren 2011/2012 im-
merhin 52 Kaufverträge für Grundstücke abgeschlos-
sen wurden. Die Nachfrage auf dem Grundstücks-
markt sei in der Gemeinde hoch; die Bodenrichtwerte
seien daher äußerst stabil. Größere Leerstände und
Brachflächen in der Gemeinde seien dem GVV nicht
bekannt. 

Umweltschutz

Nach dem Vorentwurf des landschaftsplanerischen
Beitrags zur Änderung des FNP 2025 vom 1. Okto-
ber 2012 wird der Bereich O. folgendermaßen be-
wertet: 
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    • „Schutzgut Biotop-/Nutzungstypen/Tiere:

    Der Bereich wird von Streuobstbeständen geprägt.
Zum Teil mit altem Baumbestand. Der überwiegen-
de Teil der Fläche wird aktuell als Pferdeweide ge-
nutzt. Im Zentrum der Weideflächen befindet sich
ein Gebäude, das als Pferdestall dient. Auf baum-
freien Flächen im Nordosten und im Nordwesten
besteht Wiesennutzung. Randlich im Südosten be-
findet sich Hausgarten (z. T. verbracht), der von ei-
ner Hecke umgeben ist, in der Koniferen und stand -
ortfremde Laubgehölze dominant sind. Weitere
heckenartige Koniferenbestände bestehen im zen-
tralen Bereich. Ein Feldgehölz (geschützt nach § 32
Naturschutzgesetz [NatSchG]) besteht am Süd-
westrand entlang der K […]. 

    Die Biotopqualität ist im Bereich der Streuobst -
bestände hoch, vor allem dort wo alte Hochstamm -
obstbäume vorhanden sind. Auf reinen Wiesen- und
Weideflächen kann sie als mittel bezeichnet wer-
den. 

    Für den Bereich der Streuobstbestände sind Vorkom-
men geschützter Vogel- und Fledermausarten sowie
totholzlebende Käferarten nicht auszuschließen. 

    Konfliktpotenzial: hoch
    (…)

    • Zu allen genannten Schutzgütern:

    Hinweise: Artenschutzrechtliche Prüfung des
Eingriffs ist erforderlich. Erhalt des nach § 32
NatSchG geschützten Feldgehölzes und Einbin-
dung und Erhalt des Streuobstbestands in die Be-
bauung.

    Eventuell Durchführung artenschutzrechtlicher Maß-
nahmen.

    Mögliche Maßnahmen zur Kompensation: Neuan -
lage, Wiederherstellung von Streuobstflächen; Maß -
nahmen zur Biotopvernetzung, Gehölzpflanzungen,
Ackerrandstreifen. 

    Gesamteinschätzung: kritisch.“

Die Gemeinde hat mitgeteilt, dass die mit der Petition
aufgestellte Behauptung, bei der Fläche handle es sich
um einen Restbestand der Streuobstwiesen in der Ge-
meinde, so nicht korrekt sei. Die gesamte Gemar-
kungsfläche sei mit Streuobstwiesen überzogen. Die
fragliche Fläche sei mit einer Vielzahl anderer Bäu-
me, wie Fichten usw. durchmischt. Dies werde auch
dadurch deutlich, dass die Naturschutzbehörde dieses
Gebiet nicht als besonders schutzwürdig darstelle. Für
den Bereich O. sei kein besonderer Schutz nach dem
Bundesnaturschutzrecht festgesetzt. Die zu über -
planende Fläche sei auch nicht wie fast die gesamte
sonstige Gemarkungsfläche in ein FFH-Gebiet einbe-
zogen. 

Bezüglich der ökologischen Qualität der bislang als
Wohnbaufläche dargestellten Fläche St., die künftig 
– entsprechend ihrer derzeitigen Nutzung – im Flächen-
nutzungsplan als Grünfläche/Gartenland dargestellt

werden soll, führt der GVV als Träger der Planungs-
hoheit für den Flächennutzungsplan aus, dass es sich
hierbei ebenfalls um eine wertvolle Fläche handeln
würde, die dauerhaft erhalten bleiben soll. Aus klima-
tologischer Sicht und aufgrund der Vernetzung der
umliegenden Hausgärten mit den Freiflächen um die
Gemeinde stelle die Herausnahme der Fläche St. als
Baugebiet eine Bereicherung dar. Auf der anderen
Seite sei die bisherige Sonderbaufläche O. nur in Tei-
len von Streuobstbeständen geprägt. Wesentliche
Teilflächen seien baumfreie Wiesen, Pferdekoppeln
und große ortsuntypische Koniferenbestände. 

Die Petenten berufen sich auf eine von der Gemeinde
beauftragte Biotopkartierung aus dem Jahr 1993, in
der es zum Gebiet O. heißt:

    „Dem Gebiet O. kommt als zusammenhängendes
Streuobstgebiet in ökologischer wie kulturhistori-
scher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. (…)
Die Bedeutung dieses Gebiets liegt zum anderen in
seiner Pufferwirkung, d. h. in der Abgrenzung und
Abschirmung des Ortsrandes von der stark befah-
renen Kreisstraße K. […] Nicht standortgerecht
und auf lange Sicht aus dem Gebiet zu entfernen ist
eine Koniferenpflanzung auf Flurst. 1221.“

Umweltbericht/umweltbezogene Stellungnahmen

Den Unterlagen zur Offenlage lag, wie die Petenten
zutreffend feststellen, kein Umweltbericht als Teil der
Begründung nach § 2 a BauGB bei. Dieser ist für die
anstehende erneute Offenlage noch vorzulegen, eben-
so sind nach § 3 Abs. 2 BauGB die nach Einschätzung
der Gemeinde wesentlichen vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen auszulegen. 

Beschlussfassungen im GVV

Der mit der Petition erhobene Vorwurf, dass in der
Sitzung der Verbandsversammlung am 10. April 2013
(Aufstellungsbeschluss) die Gemeinderatsmitglieder
durch Desinformation zu offensichtlich rechtswidri-
gen Beschlüssen angehalten worden sein sollen, wird
vom GVV zurückgewiesen. Der GVV führt hierzu
aus, dass die geplanten Änderungen in der Verbands-
gemeinde dem Gremium vor allem aus der vorange-
gangenen Sitzung vom 2. Mai 2012 und den Beratun-
gen in den Gemeindegremien bekannt gewesen seien.
Der Vorsitzende des GVV habe in der Sitzung am 
10. April 2013 auf Anfrage eines Gemeinderats aus-
führlich zum Ablauf des Verwaltungsverfahrens bei
der Änderung von Flächennutzungsplänen Stellung
genommen. Alle im Sitzungsverlauf angesprochenen
Fragen seien zudem vom Stadtplaner und vom Sach-
bearbeiter beantwortet worden. 

Aufstellung des Bebauungsplans O.

Am 17. Juli 2013 wurde ein gemeinsamer Antrag zur
Aufstellung des Bebauungsplanes O. gestellt. Der An-
trag an die Gemeinde war von 10 der 12 Gemeinde -
räte unterschrieben. In seiner Sitzung vom 13. No-
vember 2013 fasste der Gemeinderat den entsprechen-
den Aufstellungsbeschluss. Weitergehende Aktivitä-
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ten wurden hinsichtlich des Aufstellungsverfahrens
seitens der Gemeinde bislang nicht unternommen,
insbesondere wurden keine Auftragsvergaben zur Er-
stellung des Bebauungsplanes getätigt.

Die Gemeinde weist in ihrer Stellungnahme darauf
hin, dass das Regierungspräsidium explizit festgestellt
habe, dass die Gemeinde einen Wohnbauflächenbe-
darf von 4,4 ha habe und diese Fläche in Form von
Darstellungen im FNP auch erreicht werden müsse.
Die Unterstellung der Petenten, dass Steuergelder ris-
kiert würden, sei gegenstandslos, da für den Bebau-
ungsplan noch keine Ausgaben getätigt worden seien.
Außerdem habe die Gemeinde die Fläche O. im Jahr
1992 zu einem Kaufpreis von 814.248 DM erworben,
um Flächen für die künftige Entwicklung zur Verfü-
gung zu haben. Dem Steuerzahler sei es nicht vermit-
telbar, wenn diese Investition letztlich nutzlos wäre.
Diese Sicht teilt lt. Drucksache zu den Haushaltsbera-
tungen 2014 auch die Mehrheit der Gemeinderatsfrak-
tionen, die in der Entwicklung des Wohnbaugebiets
O. die nahezu einzige Möglichkeit sehen, Einnahmen
und Zuzug von Neubürgern zu generieren.

2. Rechtliche Würdigung

Beschlussfassung

Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemein-
den Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist. Nach § 2 Abs. 1 BauGB ist der Be-
schluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich be-
kannt zu machen. Dem mit der Petition erhobenen
Vorwurf, dass bereits der Aufstellungsbeschluss des
GVV rechtswidrig war, weil die Verbandsversamm-
lung des GVV bzw. die Gemeindevertreter nicht um-
fassend über die vorliegenden Stellungnahmen infor-
miert waren, kann nicht gefolgt werden, da der Auf-
stellungsbeschluss im BauGB nicht näher normiert ist
und an diesen keine weitergehenden Anforderungen
gestellt werden. Das für die Planung abwägungser-
hebliche Material wird nach § 2 Abs. 3 BauGB erst im
Bauleitplanverfahren ermittelt, bewertet und ist dann
in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB einzustellen. 

Wiederholung der Offenlage

Die Wiederholung der Offenlage zur Änderung des
FNP 2025 wurde erforderlich, weil nach neuerer
Rechtsprechung § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB die Gemein-
den dazu verpflichtet, in der Bekanntmachung der Of-
fenlage eines Bauleitplans die in den vorhandenen
Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umwelt-
themen nach Themenblöcken zusammenzufassen und
sie in der Auslegungsbekanntmachung schlagwortartig
zu charakterisieren. Das Bekanntmachungserfordernis
erstreckt sich auch auf solche Arten verfügbarer Um-
weltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten
sind, die die Gemeinde für unwesentlich hält und des-
halb nicht auszulegen beabsichtigt. 

Darüber hinaus wird die erneute Offenlage erforder-
lich, da bislang in der Begründung zum FNP der Um-
weltbericht gefehlt hat.

Innenentwicklung als Belang

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbeson -
dere die in § 1 Abs. 5 und Abs. 6 sowie § 1 a BauGB
genannten Belange und Planungsleitlinien zu berück-
sichtigen. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sind bei der
Aufstellung der Bauleitpläne, neben anderen Aspek-
ten, die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, An-
passung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie
die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche zu berücksichtigen. Nach § 1 a Abs. 1 BauGB
sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die nachfol-
genden Vorschriften zum Umweltschutz anzuwenden,
u. a. soll mit Grund und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau -
liche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung
der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar -
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. Diese Grundsätze sind in der Abwägung zu
berücksichtigen (§ 1 a Abs. 2 Satz 3 BauGB). 

Mit der Novelle 2013 des Baugesetzbuchs wurden die
Anforderungen nochmals geschärft, sodass nach § 1
Abs. 5 Satz 3 BauGB (2013) die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenent-
wicklung erfolgen soll. Dieser „Vorrang der Innenent-
wicklung“ entspricht auch den Vorgaben der Raum -
ordnung.

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen. Sofern der GVV bei der Abwägung
aller Belange vor dem Satzungsbeschluss über die
Änderung des FNP 2025 alles in seine Überlegungen
einstellt, was nach Lage der Dinge einzustellen ist, die
Bedeutung der betroffenen Belange nicht verkennt
und einen Ausgleich zwischen den von der Planung
berührten Belangen in einer Weise vornimmt, der zur
objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange nicht
außer Verhältnis steht, und dabei ggf. zu einer ande-
ren Prioritätensetzung kommt als die Petenten, ist das
nicht zu beanstanden. Da die Offenlage wiederholt
werden muss und die Abwägung der Stellungnahmen
noch nicht vorgenommen wurde, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht beurteilt werden, ob etwa die Belange
der Innenentwicklung und des sparsamen Umgangs
mit Grund und Boden hinreichend gewürdigt werden
bzw. welchen Belangen der Vorrang eingeräumt wird.
In die Abwägung ist auch einzustellen, dass mit der
geplanten Änderung des FNP 2025 insgesamt 5,5 ha
geplanter und als Bestand dargestellter Bauflächen
zurückgenommen werden. 

Anwendung der Hinweise zur Plausibilitätsprüfung
der Bauflächenbedarfsnachweise

Bezüglich der 2013 fortgeschriebenen Hinweise hat
das Regierungspräsidium dem GVV mit Schreiben
vom 23. Juli 2013 in Aussicht gestellt, dass noch die
Anwendung der Hinweise 2009 akzeptiert wird, so-
fern der Feststellungsbeschluss über den FNP bis En-
de März 2014 erfolgt. Der Zeitplan des GVV war
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nach dessen Aussage hierauf ausgerichtet. Durch die
Notwendigkeit der erneuten Offenlage war dieser
Zeitplan jedoch nicht mehr realisierbar.

Der Stellungnahme des Regierungspräsidiums lässt
sich im Übrigen keinesfalls entnehmen, dass, wie von
der Gemeinde angeführt, mindestens 4,4 ha an Wohn-
baufläche im Flächennutzungsplan dargestellt werden
müssen. Vielmehr hat das Regierungspräsidium ledig-
lich 4,4 ha als bedarfsgerecht akzeptiert. 

Wohnbauflächenbedarf

Hätte der Zeitplan der Änderung des FNP eingehalten
werden können (Feststellungsbeschluss bis Ende März
2014), wären die auf dem Zensus 2011 beruhenden
Bevölkerungszahlen während dem Planverfahren nicht
bekannt geworden. Es ist daher nicht zu beanstanden,
dass der Planung diese Bevölkerungszahl von 2.094
(31. Dezember 2012) noch nicht zugrunde gelegt wur-
de. Der 2013 bereits bekannte Bevölkerungsrückgang
von immerhin 110 Personen (von 2.427 Einwohnern
im Jahr 2007 auf 2.317 Einwohner im Jahr 2011) trotz
des Angebots von Bauplätzen beispielsweise im Bau-
gebiet K., hätte jedoch im Planverfahren Anlass geben
können, die Bedarfsfrage zu überprüfen. 

Das Regierungspräsidium hat hierzu in seiner Stellung -
nahme vom 24. Februar 2014 im Rahmen der Offen -
lage ausgeführt:

    „Wie bereits in unserem Schreiben vom 23. Juli
2013 zur frühzeitigen Behördenanhörung für die
hier in Rede stehende 1. Änderung der 2. Fort-
schreibung ausgeführt, wären nach den Hinweisen
des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur
vom 23. Mai 2013 seitens der höheren Raumord-
nungsbehörde Kriterien bei der Bedarfsberech-
nung einzustellen, die zu einem geringeren Wohn -
bauflächenbedarf führen würden. 

    Eine Beschränkung der Überarbeitung der Be darfs -
prognose auf das Gemeindegebiet […] hält die
höhere Raumordnungsbehörde allerdings nicht für
geeignet. Eine grundsätzliche Fortschreibung der
Bedarfsberechnung unter Berücksichtigung aller
maßgeblicher Faktoren müsste für das Gesamtgebiet
des GVV […] vorgenommen werden, damit das
Planwerk und die Planrechtfertigung in sich kon -
sistent bleiben. Für eine solche Fortschreibung hiel-
ten wir es für sachgerecht, auf eine Bevölkerungsvo -
rausberechnung mit Mikrozensus seitens des Statis -
tischen Landesamtes zurückzugreifen und flankie-
rend auf die Fortschreibung der im als Satzung be-
schlossenen Regionalplan […] enthaltenen Orientie-
rungswerte zur Bevölkerungsvorausberechnung. Bei-
de Grundlagen liegen momentan nicht vor. 

    Eine Fortschreibung der Bedarfsberechnung für
das Gesamtgebiet des GVV […] wäre wohl zudem
derzeit unverhältnismäßig

    –   angesichts der bezogen auf den gesamten Flächen-
nutzungsplan relativ geringfügigen Änderungen;

    –   vor dem Hintergrund des erst vor kurzer Zeit ge-
nehmigten Basisplans und

    –   unter Berücksichtigung der in der Gesamtsum-
me für […] vorgesehenen Reduzierung von ge-
planten Wohnbauflächen um 1,8 ha und bezüg-
lich aller geplanter Bauflächendarstellungen um
4,8 ha. 

    Angesichts der jeder Prognoseberechnung inne-
wohnenden Unsicherheit, des vor noch relativ kur-
zer Zeit genehmigten Flächennutzungsplans und
des in diesem Zusammenhang ermittelten Wohn -
bauflächenbedarfs, wird seitens der höheren Raum -
ordnungsbehörde der für [...] errechnete Bedarf im
derzeit laufenden Änderungsverfahren akzeptiert,
sofern das Aufstellungsverfahren zeitnah zum Ab-
schluss gebracht werden kann.“

Diese Argumentation kann mitgetragen werden. 

Flächenreserven

Durch die Übernahme des im Rahmen des FNP 2025
ermittelten Bedarfs wird keine Neuermittlung des Be-
darfs vorgenommen. Die beiden bislang in der Be-
gründung zum FNP 2025 als „Innenentwicklungspo-
tenziale“ angeführten Flächen von 2,2 ha (Gebiet St.)
und 0,7 ha (Gebiet K.) sind, da bislang im Außenbe-
reich liegend, keine Innenentwicklungspotenziale im
Sinne des Baugesetzbuchs bzw. der Hinweise und sol-
len durch die Änderung des FNP 2025 entfallen. 

Eine weitere Auseinandersetzung mit vorhandenen In-
nenentwicklungspotenzialen hat im Rahmen der Än-
derung des FNP 2025 bislang nicht stattgefunden. We-
der haben die Gemeinde bzw. der GVV die Innenent-
wicklungspotenziale von sich aus benannt, noch hat
das Landratsamt diese eingefordert. Auch der Regio-
nalverband hat sich im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung dazu nicht geäußert. Wie im Sachverhalt darge-
stellt, besteht nach dem zur Genehmigung vorliegen-
den Regionalplanentwurf jedoch ein Überhang an
Wohnbaufläche von ca. 7 ha. Der Überhang ergibt sich
aus dem rechnerischen Bedarf von ca. 1 ha aus Eigen-
entwicklung abzüglich der vorhandenen Flächen -
reserven (noch nicht realisierte Flächen des Flächen-
nutzungsplans mit 5,5 ha und Innenentwicklungs -
potenziale von 2,5 ha). Diese Punkte sollten vom GVV
in der weiteren Planung und Abwägung über die Än-
derung des FNP 2025 berücksichtigt werden.

Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung

Bauleitpläne werden von den Planungsträgern nach 
§ 2 Abs. 1 BauGB in eigener Verantwortung aufge-
stellt. Die in § 6 BauGB geregelte Genehmigungs-
pflicht für Flächennutzungspläne beschränkt sich auf
eine Rechtskontrolle. Da Bebauungspläne, sofern sie
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden,
nicht der Genehmigung der höheren Verwaltungs-
behörde bedürfen (§ 10 Abs. 2 BauGB), kommt der
Rechtskontrolle nach § 6 BauGB für Flächennut-
zungspläne eine besondere Bedeutung zu. 

Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung für
einen Flächennutzungsplan zu versagen, wenn ein
Rechtsverstoß i. S. d. § 6 Abs. 2 BauGB vorliegt. Ge-
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genstand der aufsichtlichen Prüfung ist im Fall der Än-
derung eines Flächennutzungsplans nur der betreffende
(sachliche oder räumliche) Teilbereich. Die Änderung
des FNP 2025 bedarf der Genehmigung des Landrats -
amts. Das Genehmigungsverfahren steht noch aus.

Abwägung

Zentrale Bedeutung kommt im Genehmigungsverfah-
ren der Überprüfung der Abwägung (§ 1 Abs. 5 bis 7
BauGB) zu. Wie die Gerichte hat auch die Genehmi-
gungsbehörde den der Gemeinde vorbehaltenen pla-
nerischen Gestaltungsraum zu beachten – eigenes pla-
nerisches Ermessen der Genehmigungsbehörde darf
nicht erfolgen. Hat eine Abwägung stattgefunden und
ist in die Abwägung an Belangen eingestellt worden,
was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden
musste, hat die Gemeinde die Bedeutung der betroffe-
nen Belange nicht verkannt und hat sie auch den Aus-
gleich zwischen den von der Planung berührten Be-
langen in einer Weise vorgenommen, der zur objek -
tiven Gewichtigkeit einzelner Belange nicht außer
Verhältnis steht, steht ihr innerhalb des so gezogenen
Rahmens ein Planungsermessen dahin zu, dass sie
sich in der Kollision zwischen verschiedenen Belan-
gen für die Bevorzugung des einen und damit notwen-
digerweise die Zurückstellung des anderen entschei-
det. 

Gegenstand der noch ausstehenden abschließenden
Abwägung sollten neben den bereits ermittelten Be-
langen auch nochmals der Wohnbauflächenbedarf vor
dem Hintergrund ggf. vorhandener Innenentwick-
lungspotenziale und der aktuellen Bevölkerungsvor-
ausrechnung des Statistischen Landesamtes sowie das
Ergebnis des noch zu erstellenden Umweltberichts
sein. Dies gilt auch für die von den Petenten ange -
rissene Frage des Umgangs mit Niederschlagswasser
bzw. der behaupteten Überlastung der Kanalisation.
Sofern nicht die Realisierbarkeit der Wohnbaufläche
O. bereits an der Frage der Entwässerung scheitert, so
ist diese Thematik im Bebauungsplanverfahren vertieft
zu prüfen und ggf. auftretende Probleme zu lösen. 

Bebauungsplanverfahren „O.“

Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB besteht die Möglichkeit, die
Aufstellung eines Bebauungsplanes gleichzeitig mit
der Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallel-
verfahren durchzuführen. Rechtliche Vorschriften ste-
hen den bislang getroffenen Maßnahmen im Bebau-
ungsplanverfahren somit nicht entgegen. Gemäß § 34
Abs. 1 Gemeindeordnung war der Bürgermeister ver-
pflichtet, den Antrag zur Aufstellung des Bebauungs-
planes zu behandeln. 

Da außer dem Aufstellungsbeschluss seitens der Ge-
meinde keine weiteren Maßnahmen bzw. Auftrags-
vergaben zur Erstellung des Bebauungsplanes getätigt
wurden, ist der mit der Petition vorgetragene Vorwurf
des riskanten Einsatzes von Steuergeldern für die Pla-
nung nicht gerechtfertigt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die weiteren
Ermittlungen und Bewertungen des Planungsträgers
GVV im laufenden Änderungsverfahren des Flächen-
nutzungsplans abzuwarten sind. 

Ob die mit der Änderung des FNP des GVV für die
Gemeinde verfolgten Planungen als bedarfs- und
sachgerecht angesehen werden können, kann auf der
Grundlage der bislang vorliegenden Informationen
nicht beurteilt werden. Das Ergebnis der erneuten Of-
fenlage sowie einer abschließenden Abwägung und
Beurteilung der Genehmigungsbehörde bleibt abzu-
warten. 

Auch wenn der Wohnbauflächenbedarf des FNP 2025
(auf Grundlage von 2443 Einwohner im Jahr 2025)
weiterhin als Grundlage für die Änderung des FNP
2025 durch das Regierungspräsidium als höherer
Raumordnungsbehörde und das Landratsamt als Ge-
nehmigungsbehörde akzeptiert wird und keine neue
Bedarfsermittlung verlangt wird, sind vom GVV zur
Erlangung einer rechtssicheren Planung vorhandene
Innenentwicklungspotenziale in der weiteren Planung
zu berücksichtigen. Außerdem wird in diesem Zu -
sammenhang auch darauf hingewiesen, dass die am
25. Juli 2014 veröffentlichte neue Bevölkerungsvor-
ausrechnung des statistischen Landesamtes bis zum
Jahr 2025 einen deutlichen Einwohnerrückgang auf
1973 Einwohner prognostiziert. Diese Tatsache in der
Abwägung vollständig unberücksichtigt zu lassen, er-
scheint auch vor dem Hintergrund dass das Ände-
rungsverfahren bereits länger läuft, problematisch.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt, soweit
im Verfahren zur Änderung des FNP 2025
u. a. wegen des bei der ersten Offenlage feh-
lenden Umweltberichts eine erneute Offen-
lage erforderlich ist. Die Petenten haben Ge-
legenheit, ihre Anliegen im Wege der wei -
teren Öffentlichkeitsbeteiligung (die erneute
Offenlage soll nach dem gegenwärtigen
Stand des Planverfahrens am 26. November
2014 beschlossen werden) einzubringen.
Das Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur hat das zuständige Regierungspräsi-
dium gebeten, dem Planungsträger in geeig-
neter Weise zu vermitteln, dass die in der
Stellungnahme dargelegten Aspekte, insbe-
sondere hinsichtlich der Innenentwicklungs-
potenziale, in das weitere Planverfahren ein-
zustellen sind. Im Übrigen kann der Petition
nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Funk
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3. Petition 15/3493 betr. Bausache – Errichtung ei-
nes Wohngebäudes

1. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt erneut, die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Bebauung seiner Grundstücke
für Wohnzwecke herzustellen.

Seinem Wunsch müsse schon deswegen entsprochen
werden, da es die Aufgabe der Gemeinde sei, zusätzli-
chen Wohnraum zu schaffen. 

2. Sachverhalt

Der Petent ist Eigentümer mehrerer Grundstücke in ei-
ner Stadt. Sie befinden sich im Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplans aus dem Jahr 1980,
der für den Bereich der Grundstücke des Petenten die
Nutzung als Dauerkleingärten festsetzt.

Um die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer
Wohnbebauung auf seinen Grundstücken zu erwir-
ken, wandte sich der Petent mehrmals an die Stadt,
die sich stets gegen eine Änderung des Bebauungs-
plans und insoweit gegen eine Bebauung der Grund-
stücke des Petenten aussprach, insbesondere im Rah-
men einer nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung am
25. Oktober 2011.

Am 5. Juni 2013 legte der Petent erstmals eine Peti -
tion beim Landtag von Baden-Württemberg ein, um
die Bebaubarkeit seiner Grundstücke zu erwirken.
Der Petition 15/2799 konnte nicht abgeholfen werden.
Auf die Landtagsdrucksache 15/4182, lfd. Nr. 5 wird
verwiesen.

3. Rechtliche Beurteilung

Gegenüber der in der abgeschlossenen Petition 15/2799
dargestellten rechtlichen Beurteilung haben sich kei -
nerlei Änderungen ergeben. Es wird deshalb voll in-
haltlich auf die Landtagsdrucksache 15/4182, lfd. Nr. 5
verwiesen.

Zu dem erneuten Vorbringen des Petenten ist Folgen-
des auszuführen:

3.1 Planungserfordernis

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die
Gemeinden die Bauleitpläne – den Flächennutzungs-
plan und die Bebauungspläne – aufzustellen, sobald
und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne sollen nach
§ 1 Abs. 5 BauGB insbesondere eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaft -
lichen und umweltschützenden Anforderungen auch
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennut-
zung gewährleisten. Insbesondere muss die Gemeinde
nach § 1 Abs. 7 BauGB eine gerechte Abwägung öf-
fentlicher und privater Belange gegeneinander und
untereinander durchführen. 

Eine „beliebige Handhabung“ der durch Art. 28
Grundgesetz (GG) garantierten Planungshoheit der
Gemeinde, wie der Petent vorbringt, kann nicht fest-
gestellt werden. Vielmehr ist die Stadt mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans im Jahr 1980 ihrer Pla-
nungspflicht und insoweit ihrer Aufgabe nachgekom-
men, das durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz
(GG) geschützte Nutzungsrecht am Grundeigentum
im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG inhaltlich aus-
zuformen und gegebenenfalls zu beschränken. 

Das Wohl der Allgemeinheit wurde insoweit berück-
sichtigt, als die Gemeinde im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) und Flächen für Dau-
erkleingärten festsetzt, da sie im Rahmen der Abwä-
gung sowohl einen Bedarf an Wohnungen als auch an
Flächen für Dauerkleingärten festgestellt hatte. 

Die Gemeinde hält es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung auch nicht für erforderlich, den Be-
bauungsplan zu ändern. Gegen eine Änderung des Be-
bauungsplans hat sie sich im Rahmen der nicht-öf-
fentlichen Gemeinderatssitzung am 25. Oktober 2011
ausgesprochen. 

Im Übrigen sind für die bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit einer Bebauung seiner Grundstücke die Fest-
setzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans aus-
schlaggebend und nicht, wie der Petent vorbringt, ein
fehlender Anschluss der Grundstücke an eine Straße. 

3.2 Wohnbauentwicklung der Gemeinde

Nach § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB soll eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maß -
nahmen der Innenentwicklung erfolgen. Dabei können
zur Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB, Ermittlungen zu
den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde
gelegt werden, wie insbesondere Brachflächen, Ge-
bäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdich-
tungsmöglichkeiten im Innenbereich.

Danach könnte auch die Stadt die Bebaubarkeit der
Grundstücke des Petenten im Innenbereich durch die
Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans im
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB herstellen.

Einen Anspruch auf die Bebauung seiner Grundstücke
kann der Petent aber nicht geltend machen. Aufgrund
der durch Art. 28 Grundgesetz garantierten Planungs-
hoheit entscheiden die Gemeinden bei der Bauleitpla-
nung im Rahmen der Gesetze in eigenem Ermessen.
Es steht allein im Planungsermessen der Gemeinde,
die oben genannten Ausführungen in ihre städtebau -
lichen Überlegungen einzubeziehen oder nicht. Ak -
tuell werden keinerlei solche Planungen verfolgt. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Funk
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4. Petition 15/3660 betr. Bauvorhaben zur Errich-
tung eines Wohnhauses

Der Petent wendet sich gegen die Ablehnung seiner
Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnhauses. Er
wünscht diese Bebauung, damit seine Kinder in seiner
Nähe wohnen können. Nach Auffassung des Petenten
ist das Grundstück im geplanten Bereich bebaubar, da
es vom Außenbereich abtrennbar und die Erschließung
gesichert sei. Er kritisiert, dass es keinerlei Bespre-
chung mit ihm gegeben habe, alles sei nur schriftlich
abgehandelt worden. Er würde für die Planungskosten
einer Abrundungssatzung aufkommen, falls erforder-
lich. Das Grundstück könne geteilt werden, um das
vorhandene Biotop erforderlichenfalls abzutrennen.
Die im Lageplan eingezeichnete Garage könne auf die
andere Seite des Hauses, weg vom Biotop, verscho-
ben werden. Insofern ende die Biotopfläche vor sei-
nem erforderlichen Platzbedarf. Es sei nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Stadt öffentlich ausgewiesene Spiel-
flächen in Bauplätze umwandle, an einer voll er-
schlossenen Straße mit gegenüberliegend bereits vor-
handener Bebauung jedoch keine Möglichkeit zum
Bauen gegeben werde. 

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Der Petent ist Eigentümer des Grundstücks Flst.-Nr.
27129/1. Östlich daran angrenzend befindet sich das
Grundstück Flst.-Nr. 27129, für welches der Petent 
eine Bebauung mit einem Wohnhaus wünscht. Das
fragliche Grundstück grenzt an den Geltungsbereich
eines Bebauungsplans, liegt jedoch außerhalb im
nicht überplanten Außenbereich i. S. des § 35 BauGB
(Baugesetzbuch). Das Grundstück grenzt an ein nach
§ 30 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) i. V. m. 
§ 32 NatSchG (Naturschutzgesetz) besonders geschütz-
te Biotop.

Am 20. November 2009 ging die Bauvoranfrage des
Petenten für ein Wohnhaus mit Garage ein. Der Plan-
verfasser führte aus, dass die Bebauung in Anlehnung
an die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen
solle und die Beurteilung des Vorhabens nach § 34
Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) denkbar sei. 

Der Gemeinderat hat sich am 8. Dezember 2009 er-
neut gegen die Erweiterung des Bebauungsplans bzw.
die Aufstellung einer Ergänzungssatzung ausge -
sprochen, mit der Begründung, dass der Flächennut-
zungsplan geändert werden müsste, ein Präzedenzfall
geschaffen werde und die damalige Abgrenzung des
Bebauungsplans nicht willkürlich erfolgt sei. Wasser-
und Kanalanschluss müssten noch bis zur Grund-
stücksgrenze verlegt werden, das Grundstück sei noch
nicht voll erschlossen. 

Zu der aus dem Lageplan zur Bauvoranfrage ersicht -
lichen gewünschten Teilung des Grundstücks nahm die
Landwirtschaftsbehörde im Landratsamt am 8. Dezem-
ber 2009 dahingehend Stellung, dass durch diese Tei-
lung eine klare Trennung bebauter Fläche und Außen-
bereich erkennbar wäre, die mit dem Flächennut-

zungsplan übereinstimme, hiergegen bestünden keine
Bedenken. Belange der Landwirtschaft stehen dem
Vorhaben damit nicht entgegen. 

Der Naturschutzbeauftragte nahm am 22. Januar 2010
zu der Bauvoranfrage folgendermaßen Stellung:

„Das Grundstück ist derzeit Wiese. Ausläufer des öst-
lich angrenzenden besonders geschützten Biotops […]
reichen im Bereich des […]-Wegs bis an das Grund-
stück heran. Aus Sicht des Natur- und Landschafts-
schutzes bestehen Bedenken gegen das Vorhaben: 
•   Bisher besteht im Vorhabengebiet eine klare Gren-

ze zwischen Siedlungs- und Außenbereich.
•   Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück ist auf-

grund von Lage und Bewuchs selbst von über-
durchschnittlicher Wertigkeit. Es bildet zugleich ei-
nen wichtigen Puffer zu einem landschaftlich wie
ökologisch hochwertigen Außenbereich.

•   Bereits kurzfristig, spätestens aber mittel- und
langfristig zeichnen sich Probleme ab, die Sicher-
heit des Gebäudes vor herabfallenden Ästen, Kro-
nenteilen oder auch umstürzenden Bäumen des
wertvollen Biotops einzuhalten. Forderungen nach
Hiebsmaßnahmen zeichnen sich ab. Eine unmittel-
bare Beeinträchtigung des Biotops ist dann zu be-
fürchten. 

•   Ein Ausgleich für den Eingriff ist auf dem Grund-
stück praktisch nicht möglich. Zusätzlich sind mit-
tel- und langfristige Beeinträchtigungen des Bio-
tops zu befürchten. 

•   Es besteht ein Präzedenzfall für weitere Außenbe-
reichsvorhaben in diesem Gebiet sowie in weiteren
Ortsrandlagen von […]“ 

Die untere Naturschutzbehörde hat am 22. April 2010
mit gleichen Argumenten Stellung genommen und zu-
dem darauf hingewiesen, dass nach § 30 Abs. 2 BNat-
SchG Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von Biotopen
führen können, verboten sind. Durch das Vorhaben
finde eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und
vor allem des Naturhaushaltes statt. Die erneute Inan-
spruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Be-
bauung innerörtlicher unbebauter Flächen habe Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im
Außenbereich, insbesondere bei nichtprivilegierten
Bauvorhaben. Das Vorhaben könne aus naturschutz-
rechtlicher Sicht nicht zugelassen werden. Das Be-
nehmen gemäß § 17 Abs. 1 BNatschG werde nicht in
Aussicht gestellt. 

Die Bauvoranfrage wurde am 28. April 2010 vom
Landratsamt abgelehnt, da das Vorhaben als sonstiges
Vorhaben nicht nach § 35 BauGB zulässig sei und die
Stadt das erforderliche Einvernehmen versagt habe.
Der Petent legte am 12. Mai 2010 gegen die Ableh-
nung Widerspruch ein. Der Widerspruch wurde dem
Regierungspräsidium zur Entscheidung vorgelegt und
mit Bescheid vom 21. Oktober 2010 vom Regierungs-
präsidium zurückgewiesen. Klage wurde nicht erho-
ben, der Ablehnungsbescheid ist daher bestandskräf-
tig geworden. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6175

12

Die Stadt teilt in ihrer Petitionsstellungnahme mit,
dass zwar richtig sei, dass die Stadt den Bebauungs-
plan „H.“ dahingehend geändert habe, eine Teilfläche
des im Gebiet vorhandenen Spielplatzes für eine
Wohnbebauung umzuwidmen. Diesbezüglich könne
man jedoch keine Parallelen zu dem Vorhaben des
Petenten sehen.

Das Regierungspräsidium hat sich im Vorfeld der Wi-
derspruchsbearbeitung über eine Fotodokumentation
Ortskenntnis verschafft. Ein Besprechungstermin mit
dem Bauantragssteller, wie von diesem gewünscht
war für die Beurteilung der Situation nicht erforder-
lich. 

2. Rechtliche Würdigung

Das Grundstück Flst.-Nr. 27129 liegt weder innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles i. S. § 34
BauGB noch im Geltungsbereich eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplans, sondern im Außenbereich
nach § 35 BauGB. Der Außenbereich beginnt mit dem
Ende der letzten vorhandenen Bebauung. Dass nach
dem Flächennutzungsplan ein Teil des Grundstücks
(im gewünschten Baubereich) noch als Wohnbau -
fläche dargestellt wird, ändert daran nichts, da die Zu-
ordnung zum Innenbereich über die tatsächlich vor-
handene Bebauung und die dadurch gebildete Grenze
zum Außenbereich definiert wird. 

Die Zulässigkeit des Vorhabens ist daher als „sonstiges
Vorhaben“ nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Da-
nach können im Außenbereich Vorhaben im Einzelfall
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benut-
zung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die
Erschließung gesichert ist. Eine Beeinträchtigung öf-
fentlicher Belange liegt nach § 35 Abs. 3 BauGB u. a.
vor, wenn das Vorhaben Darstellungen des Flächennut-
zungsplans oder eines Landschaftsplans widerspricht
oder Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege oder die natürliche Eigenart der Landschaft und
ihr Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und
Landschaftsbild verunstaltet werden. 

Der Flächennutzungsplan würde dem Vorhaben als
öffentlicher Belang i. S. § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB
nicht entgegenstehen. Das Grundstück überlagert sich
jedoch in Teilen mit dem nach § 30 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 32 NatSchG besonders geschützten
Biotop. Das Biotop besteht aus neun Teilflächen mit
unterschiedlichen Biotoptypen. Die Gesamtfläche des
Biotops beträgt 1,14 ha, rund 75 % hiervon sind Feld-
gehölz. Die südlichste Biotopteilfläche, bestehend aus
dem Biotoptyp Feldgehölz, überlagert rund 50 % des
Gesamtflurstücks des Petenten. Auf dem zur Bebau-
ung vorgesehenen Teil befinden sich rund 160 m²
Biotopfläche. Insofern ist die Darstellung der Lage
des Biotops in der Bauvoranfrage nicht korrekt. Das
Biotop ist – insbesondere auch im Bereich des Plan-
bereichs – hochwertig, da es ein naturraumtypisches,
artenreiches Feldgehölz beinhaltet und es zudem eine
Gruppe alter hochwüchsiger Eichen umfasst, die auf-
grund ihres Alters nicht ersetzt werden können. Das
sich an die vorhandene Bebauung nach Nordosten
anschließende kleine Tal, in dem auch das Bauvorha-

ben geplant ist, hat mit seinem Nutzungsmosaik aus
Grünland, Feldgehölzen, Brachen, Waldflächen und
besonders geschützten Biotopen eine hohe Biotopver-
netzungs- und Lebensraumfunktion für die natur-
raumtypische Tier- und Pflanzenwelt. Das Grund-
stück stellt insgesamt einen wichtigen Puffer zu ei-
nem landwirtschaftlich wie ökologisch hochwertigen
Außenbereich dar.

Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen, die zu
einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-
trächtigung von Biotopen führen können, verboten.

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde müsste bei
einer Realisierung des Bauvorhabens – auch wenn die
Garage westlich des Hauses gebaut würde – aus
Gründen der Verkehrssicherheit (alte Bäume, Gefahr
von Totholzabbruch) rund 300 m² Biotopfläche be -
seitigt werden, da der Sicherheitsabstand zu den Ge-
bäuden mindestens eine Baumlänge (20 m) betragen
sollte. Das Biotopgebiet endet damit, anders als dies
der Petent annimmt, nicht vor seinem erforderlichen
Platzbedarf.

Insofern läge eine nicht zulässige, erhebliche Beein-
trächtigung des Biotops und damit eine Beeinträchti-
gung der Belange des Naturschutzes gemäß § 35 Abs. 3
Nr. 5 BauGB vor. Vor diesem Hintergrund erübrigen
sich weitere Prüfungen (Eingriff [Naturhaushalt,
Landschaftsbild], natürliche Eigenart der Landschaft).

Das Flurstück des Petenten ist vor dem vorstehend ge-
schilderten Hintergrund nicht mit dem gegenüberlie-
genden, bereits bebauten Flurstück vergleichbar.

Bei einer Ortsbesichtigung der unteren Naturschutz-
behörde im April 2014 wurde festgestellt, dass auf der
Biotopfläche, die sich mit dem zu bebauenden Teil
überlagert, vermutlich im Vorjahr der Strauchbe-
wuchs auf rund 50 m² am Rand zum geplanten Bau-
vorhaben bodengleich abgeschnitten wurde. Dieser
kann sich nur regenerieren, sofern weitere Schnitt-
maßnahmen unterbleiben. Insofern wurde das Biotop
bereits beeinträchtigt.

Eine Zulassung hätte darüber hinaus Präzedenzfall-
wirkung für weitere Außenbereichsvorhaben in die-
sem Gebiet und weitere Ortsrandlagen.

Die Stadt hat ihr nach § 36 BauGB erforderliches Ein-
vernehmen versagt, da die Erweiterung des Bebau-
ungsplans nicht gewünscht wird. Nach § 2 Abs. 1
BauGB sind Bauleitpläne von der Gemeinde in eige-
ner Verantwortung aufzustellen. Es ist Sache der Ge-
meinde, nach dem vorhandenen Bedarf an Wohnbau -
flächen die Entwicklung an geeigneter Stelle zu steu-
ern. Auf die Aufstellung von Bebauungsplänen be-
steht nach § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB kein Anspruch.
Die vom Petenten angebotene Übernahme der Pla-
nungskosten ändert hieran nichts. 

Das Vorhaben des Petenten ist nach der Sach- und
Rechtslage nicht zulassungsfähig. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Funk
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5. Petition 15/4029 betr. Nichtbewilligung eines Lan-
deszuschusses; Breitbandversorgung

Anlass der Petition ist das Vorhaben einer Gemeinde,
in einem Ortsteil eine flächendeckende Grundversor-
gung mit Breitbandinternet (mehr als 2 Mbit/s beim
Herunterladen der Daten) mittels Richtfunktechnolo-
gie bereitzustellen und dies durch das Land fördern zu
lassen. Die Petentin spricht sich gegen die Förderung
aus, da aus ihrer Sicht die Breitbandversorgung aus-
reicht und auch keine Fördergrundlage mehr vorliegt. 

Nach Aussage der Petentin, 

–  ist die bestehende Verbindung der Deutschen Tele-
kom in der Lage, eine flächendeckende Versorgung
von mehr als 2 Mbit/s zur Verfügung zu stellen,

–  gibt es die Möglichkeit über andere Anbieter, mit-
tels LTE Funktechnik, höhere Datenraten zu be-
kommen.

Mit der Petition soll verhindert werden, dass eine von
der Gemeinde beantragte Förderung zur Umsetzung
bewilligt wird und damit Steuergelder für eine nicht
zukunftsorientierte Technik verschwendet werden.

Beim Förderantrag der Gemeinde geht es um die För-
derung der Wirtschaftlichkeitslücke gemäß der Ver-
waltungsvorschrift zur Breitbandförderung im Rah-
men der Breitbandinitiative II Baden-Württemberg
(VwV Breitband vom 22. Mai 2012) zur Herstellung
und zum Betrieb einer Infrastruktur für eine flächen-
deckende Breitbandgrundversorgung in dem Ortsteil. 

Gegenüber den Aussagen der Petentin ist laut der für
eine Förderung vorzulegenden Marktanalyse der Ge-
meinde in dem Ortsteil derzeit keine flächendeckende
Grundversorgung vorhanden. In der Untersuchung
werden ein ungedeckter Bedarf von 43 unterversorg-
ten Haushalten und 11 unterversorgten Gewerbebe-
trieben genannt. Die Mindestvoraussetzungen für ein
Tätigwerden der Gemeinde sind damit gemäß der
VwV Breitband (mindestens 25 Haushalte) erfüllt.

Die Gemeinde entschloss sich vor diesem Hintergrund
– mit Absicht der Gewährung einer Beihilfe – die Be-
reitstellung einer flächendeckenden Breitbandversor-
gung gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Breitband-
förderung im Rahmen der Breitbandinitiative II Ba-
den-Württemberg auszuschreiben. 

Das wirtschaftlich günstigste Angebot legte ein Un-
ternehmen vor, welches die Versorgung mittels Richt-
funktechnologie realisieren will. Diesem wurde unter
dem Vorbehalt einer Förderung durch das Land der
Zuschlag durch die Gemeinde am 10. Dezember 2013
erteilt.

Der Antrag der Gemeinde zur Förderung der Wirt-
schaftlichkeitslücke wurde am 16. April 2014 dem
Regierungspräsidium zugeleitet. Die Sichtung ergab,
dass noch erforderliche Unterlagen fehlten. 

Die weitere Prüfung hat ergeben, dass unabhängig
von den noch fehlenden Unterlagen derzeit eine För-
derung aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht
möglich ist. Dies ist dadurch bedingt, dass neue EU-
Vorgaben aus dem Jahr 2013 innerhalb eines Jahres

eine Überarbeitung der bestehenden Bundesrichtlinie
(Bundesrahmenregelung Leerrohre) erforderlich ge-
macht hätten. Dies ist nicht erfolgt. Die Bundesricht -
linie war somit Ende Januar 2014 außer Kraft getre-
ten. Damit fehlte es an einer beihilferechtlichen Rah-
menregelung, die es ermöglicht, beihilferelevante
Maßnahmen wie im Zuge der Breitbandförderung
durchzuführen. Im Mai 2014 hat der Bund die alte
Bundesrahmenregelung Leerrohre in modifizierter
Form wieder in Kraft gesetzt. In dieser nun gültigen
Rahmenregelung ist eine Förderung der Wirtschaft-
lichkeitslücke nicht vorgesehen. Somit kann eine ent-
sprechende Förderung derzeit nicht folgen.

Beschlussempfehlung:

Da die rechtliche Grundlage für die Förde-
rung fehlt und diese damit derzeit nicht er-
teilt werden kann, wird die Petition für erle-
digt erklärt.

Berichterstatter: Gürakar

6. Petition 15/4334 betr. Dienstaufsicht über Rich-
ter

Die Petentin wendet sich gegen die Art und Weise,
wie das Landessozialgericht ein Berufungsverfahren
betreibt, in welchem die Petentin als klagende Partei
auftritt. Gegenstand des Verfahrens ist eine Rente
nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungs-
gesetz, welche die Petentin bezieht, weil sie in der
ehemaligen DDR vor ihrer Ausreise am 28. Oktober
1977 rechtsstaatswidrige staatliche Maßnahmen erlit-
ten hat. Mit ihrer derzeit beim Bundessozialgericht
anhängigen Klage begehrt die Petentin die Feststel-
lung weiterer Schädigungsfolgen, insbesondere einer
schweren komplexen posttraumatischen Belastungs-
störung mit ausgeprägten psychosomatischen Störun-
gen, sowie die Gewährung einer höheren Rente nach
einem Grad der Schädigung von 80 von Hundert ab 
1. Januar 1996 bzw. 100 von Hundert ab 18. Juni
1998. Schließlich begehrt sie die Bemessung des Be-
rufsschadensausgleichs ausgehend von einer Einstu-
fung in die Besoldungsgruppen R1 und R2. Das Lan-
dessozialgericht hat die Berufung zunächst zurückge-
wiesen. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Pe-
tentin hat das Bundessozialgericht das Urteil des Lan-
dessozialgerichts teilweise aufgehoben und zurückver-
wiesen, weil das Landessozialgericht durch Heran -
ziehung und Verwendung eines bereits im Verwal-
tungsverfahren eingeholten Gutachtens § 118 Absatz 1
des Sozialgerichtsgesetzes in Verbindung mit § 407 a
Absatz 2 der Zivilprozessordnung verletzt habe, wo-
nach der Gutachter das Gutachten persönlich erstatten
und Hilfskräfte namhaft machen muss. Hierauf hat
das Landessozialgericht im sodann fortgeführten Be-
rufungsverfahren den als Gutachter beauftragten Arzt
und seinen Mitarbeiter schriftlich als Zeugen gehört
und ein medizinisches Gutachten über die Petentin
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eingeholt. Aufgrund der mündlichen Verhandlung
vom 26. Juni 2014 hat das Landessozialgericht die
Berufung der Petentin überwiegend zurückgewiesen. 

Die Petentin wendet sich gegen die Verhandlungs-
führung der Vorsitzenden des zuständigen Senats
des Landessozialgerichts. Diese habe die Petentin
„wäh rend der Verhandlung am 26. Juni 2014 erneut
der Folter ausgesetzt […], indem sie […] trotz
Kenntnis der aktuellen schweren Retraumatisie-
rungsfolgen“ die Petentin aufgefordert habe, sich
darüber zu äußern, wie sie in der DDR gefoltert wur-
de. Ferner habe die Vorsitzende den Beistand der
Petentin des Saales verwiesen. Die Vorsitzende habe
sie genötigt, sich zu äußern, mit der Drohung, dass
andernfalls die Verhandlung zu Ende sei. Darüber
hinaus habe die Vorsitzende ihr Privatleben rechts-
widrig ausgespäht, indem im Urteil ausgeführt wer-
de, dass die Petentin Pkw fahren könne, „zuletzt zu
einem Klassentreffen in der ehemaligen DDR“.
Schließlich habe der 6. Senat Veränderungen an der
Gerichtsakte vorgenommen, da sich in der Gerichts -
akte zwei Schreiben des Landessozialgerichts an
Sachverständige befänden, auf welchen im Ver-
gleich zu den Originalschreiben der Passus fehle,
dass die Beschwerdeführerin den Arzt von der
Schweigepflicht entbunden hat. 

Das Justizministerium hat die Präsidentin des Landes-
sozialgerichts um eine Stellungnahme zu der Petition
gebeten. Diese hat mit Schreiben vom 12. September
2014 Folgendes mitgeteilt:

„Soweit die Petentin behauptet hat, die Vorsitzende
habe ihre Beiständin gleich anfangs des Saales ver-
wiesen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Sit-
zungsniederschrift einen anderen Geschehensablauf
beschreibt.“ 

Aus der vom Landessozialgericht vorgelegten Akte
ergibt sich eine Erklärung der Vorsitzenden des 6. Se-
nats, wonach sie – wie im Sitzungsprotokoll doku-
mentiert – die Petentin ausführlich darüber belehrt
und ihr Zeit zur Entscheidung darüber gelassen habe,
ob der von ihr genannte Beistand an der weiteren Sit-
zung teilnehmen oder als Zeugin vernommen werden
soll. Ferner habe sie der Petentin Gelegenheit gege-
ben, ihr Verfolgungsschicksal darzulegen.

Die Präsidentin des Landessozialgerichts hat zu der
Petition weiter mitgeteilt:

„Soweit die Petentin behauptet hat, die Vorsitzende
des 6. Senats habe ihr Privatleben rechtswidrig ausge-
späht, vermag das von ihr aufgeführte Zitat aus den
Gründen des Urteils vom 24. Mai 2012 dies in keiner
Weise zu belegen. Den Entscheidungsgründen ist
vielmehr ohne Weiteres zu entnehmen, worauf der
Senat die Angabe, die Petentin sei – was sie letztlich
selbst einräumt, wenn dies auch nicht von ihrem
Wohnort aus erfolgt sein soll – mit einem Pkw zu ei-
nem Klassentreffen in der ehemaligen DDR gefahren,
gestützt hat. Ausgehend von dem in Bezug genomme-
nen Textabsatz auf Seite 37 der Entscheidungsgründe
hat der Senat die Information entweder aus dem dort
in Bezug genommenen Entlassungsbericht entnom-
men, aus den ‚zahlreichen Angaben der Klägerin im

laufenden Verfahren‘ oder aus ‚weiteren Unterlagen
(Presseberichte, Veröffentlichungen)‘.“ 

„Schließlich bestehen auch für die Behauptung der
Petentin, die Gerichtsakte zum Verfahren […] sei ver-
ändert worden, keine Anhaltspunkte. Allerdings ist
die Verfügung des Berichterstatters vom 11. Juni
2013 möglicherweise nicht korrekt ausgefertigt wor-
den. Anstelle des von ihm verfügten und in der Akte
abgelegten Textes ist offenbar von der Geschäftsstelle
ein Anschreiben ausgefertigt und versandt worden,
welches den für die Befragung von Ärzten als sach-
verständige Zeugen vom EDV-Programm „JUSTUS“,
welches in der Sozialgerichtsbarkeit Baden-Württem-
berg Verwendung findet, zur Verfügung gestellten
Standardtext enthalten hat. Solche Versehen passieren
zwar sehr selten, können aber angesichts der Vielzahl
der zu bewältigenden Verfahren leider nie völlig aus-
geschlossen werden.“

Dem Petitionsausschuss ist es aufgrund der verfas-
sungsrechtlich garantierten richterlichen Unabhängig-
keit verwehrt, Entscheidungen eines Gerichts zu be-
werten oder gar hierauf Einfluss zu nehmen. Gleiches
gilt für die Verhandlungsführung und die Verfahrens-
gestaltung durch das Gericht. Ausschließlich mit den
dafür zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen kön-
nen richterliche Entscheidungen angegriffen werden. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Hillebrand

7. Petition 15/3905 betr. Justizvollzug

Der Petent beschwert sich über die Ablehnung der
Übernahme von Porto- und Kopierkosten durch die
Justizvollzugsanstalt; hierdurch sei er an der Be-
schreitung des Rechtswegs gehindert (1.). Darüber
hinaus wendet sich der Petent gegen die Erhebung
von Kostenpauschalen durch die Justizvollzugsanstalt
bei Gefangenen für den Betrieb von Elektrogeräten
im Haftraum sowie für die Reinigung privater Gefan-
genenwäsche (2.). Zudem beanstandet der Petent die
Höhe der Kosten, die den in der Justizvollzugsanstalt
untergebrachten Gefangenen für den Betrieb eines
Fernsehgeräts entstünden; die von dem Betreiber der
Empfangsanlage der Justizvollzugsanstalt, dem eine
von der Justizvollzugsanstalt zu verantwortende Mo-
nopolstellung zukomme, verlangte Nutzungsgebühr
sei in Anbetracht des Standards der anmietbaren
Geräte überhöht (3.). Außerdem würden den Gefange-
nen über den Anstaltskaufmann verderbliche Produk-
te in mangelnder Qualität oder mit überschrittenem
beziehungsweise lediglich noch sehr kurzem Mindest-
haltbarkeitsdatum angeboten. Die insgesamt angebo-
tenen Waren seien aufgrund der Monopolstellung des
Kaufmanns auch überteuert (4.). Des Weiteren werde
an kranke beziehungsweise nicht arbeitende Gefange-
ne im Rahmen der Anstaltsverpflegung unzulässiger-
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weise lediglich ein Drittel der für Gefangene üblichen
Frischobstration ausgegeben (5.). Zuletzt beklagt der
Petent die aus seiner Sicht bauordnungs- und brand-
schutzrechtliche Unzulässigkeit des Einbaus der ak -
tuell in der Justizvollzugsanstalt verbauten Fenster;
diese ließen bei sommerlichen Außentemperaturen
weder eine ausreichende Be- und Entlüftung zu, noch
seien die Fenster im Brandfall für eine Nutzung als
Fluchtweg geeignet (6.).

Zu 1.:

Nach den Vorschriften des Justizvollzugsgesetzbuchs
Buch 3 haben Strafgefangene das Recht, unbe-
schränkt Schreiben abzusenden und zu empfangen,
wobei sie grundsätzlich die Kosten des Schriftwech-
sels zu tragen haben. Die Justizvollzugsanstalt über-
nimmt die Kosten des Schriftwechsels nur in begrün-
deten Fällen in angemessenem Umfang, wenn Gefan-
gene hierzu nicht in der Lage sind. 

Obergerichtlich ist indes in der zu der inhaltsgleichen
Vorschrift des Strafvollzugsgesetzes ergangenen
Rechtsprechung und in der hierzu bestehenden Kom-
mentarliteratur geklärt, dass die Frankierung von Ge-
fangenenpost aus Steuermitteln nur dann in Betracht
kommen kann, wenn der Schriftwechsel in einem be-
stimmten Umfang für die Behandlung oder Einglie-
derung des Gefangenen erforderlich ist und der Ge-
fangene unverschuldet nicht über die entsprechenden
Mittel verfügt. 

Der vom Petenten dargestellte Schriftwechsel ent-
spricht diesen Vorgaben nicht. Der Petent strebt damit
im Wesentlichen an, aus seiner Sicht erlittenes justi -
zielles Unrecht wieder rückgängig zu machen. Die Ju-
stizvollzugsanstalt hat dementsprechend seinen An-
trag auf Erstattung von Porto- und Kopierkosten in
Höhe von 21,39 Euro mit Verfügung vom 28. No-
vember 2013 abgelehnt. Die Strafvollstreckungskam-
mer des Landgerichts hat den hiergegen gerichteten
Antrag des Petenten auf gerichtliche Entscheidung
mit Beschluss vom 15. April 2014 als unbegründet
zurückgewiesen.

Zu 2.:

Im Vollzug der Strafhaft soll das Leben der Gefange-
nen gemäß den Vorschriften des Justizvollzugsgesetz-
buchs Buch 3 den allgemeinen Lebensverhältnissen
soweit wie möglich angeglichen werden. Dement -
sprechend ist in den allgemeinen Vorschriften des Jus -
tizvollzugsgesetzbuchs Buch 1 geregelt, dass Strafge-
fangene an den Betriebskosten der in ihrem Besitz be-
findlichen Geräte beteiligt werden können. Die den
Gefangenen infolgedessen in Rechnung zu stellenden
Stromkostenpauschalen sind – ebenso wie Pauschalen
für andere Leistungen der Justizvollzugsanstalten – in
der Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums
über die Entschädigung für Leistungen der Justizvoll-
zugsanstalten vom 20. November 2013 (VwV-KR-
Vollz) für den Betrieb einzelner elektrischer Geräte
näher konkretisiert. Zudem werden dort günstigere
Kombipauschalen für den gleichzeitigen Betrieb meh-
rerer elektrischer Geräte vorgeschlagen, wobei es den

Justizvollzugsanstalten überlassen bleibt, Gefangenen
entweder die vorgeschlagenen Kombipauschalen oder
eine anstaltsspezifische Kombipauschale in Rechnung
zu stellen. Die Höhe aller Pauschalen orientiert sich
dabei an der Stromaufnahme der jeweiligen Geräte,
an den unter Zugrundelegung vollzuglicher Erfahrun-
gen geschätzten Betriebszeiten der Geräte und an ei-
nem derzeitigen durchschnittlichen Strompreis von
0,29 Euro pro kWh zzgl. 15 Prozent für Leitungsvor-
haltung, Gebühren, Reparaturen und dergleichen. 

Lediglich in Ausnahmefällen kann nach der Verwal-
tungsvorschrift von der Erhebung einer Entschädi-
gung für Leistungen der Justizvollzugsanstalt abge -
sehen werden. Diese betreffen jedoch lediglich die an-
lassbezogene Besorgung von Wäsche für Gefangene
in Einzelfällen.

Die vom Petenten explizit beklagte Stromkostenpau-
schale in Höhe von 4,00 Euro monatlich für den Be-
trieb eines Fernsehgeräts mit einer Leistungsstärke
von 50 Watt entspricht der durch die vorbezeichnete
Verwaltungsvorschrift festgesetzten Pauschale. Der
Berechnung der Pauschale ist dabei gemäß vollzug -
lichen Erfahrungswerten ein täglicher Betrieb des
Fernsehgeräts von sechs Stunden täglich zugrunde ge-
legt. 

Demgegenüber weichen die in der Justizvollzugsan-
stalt festgesetzten Pauschalpreise für die Besorgung
von Privatkleidung der Gefangenen mit einer Pau-
schale in Höhe von 2,30 Euro pro Wäschenetz mit bis
zu 5 kg Inhalt zugunsten der Gefangenen von der in
der Verwaltungsvorschrift vorgesehenen Pauschale
ab. Nach dieser kann je Kilogramm vorsortierter Wä-
sche eine Entschädigung in Höhe von 2,30 Euro fest-
gesetzt werden.

Zu 3.:

Dem dargestellten Angleichungsgrundsatz entspricht
es auch, dass die im Zusammenhang mit dem Betrieb
eines Fernsehgeräts im Haftraum anfallenden Miet-
und/oder Empfangsgebühren durch Gefangene zu tra-
gen sind.

In der Justizvollzugsanstalt ist Gefangenen der Be-
trieb eines eigenen Fernsehgeräts nur möglich, wenn
Gefangene bereits über ein den geltenden Sicherheits-
vorschriften entsprechendes Gerät verfügen. Anson-
sten hat die Justizvollzugsanstalt von der in den Vor-
schriften des Justizvollzugsgesetzbuchs geregelten
Ermächtigung Gebrauch gemacht, nach der der Be-
trieb von Rundfunkempfangsanlagen und die Aus -
gabe derartiger Geräte an Gefangene einem Dritten
übertragen werden können. Dabei verlangt der dortige
Anbieter für die Nutzung eines gemieteten Fernseh-
geräts mit 22 Zoll Bildschirmdiagonale und einer
Leis tung von 50 Watt Gebühren in Höhe von monat-
lich 15,80 Euro, in denen sowohl Vorhaltekosten wie
auch Reparatur- und Austauschkosten sowie Kosten
für die Gewährleistung der nach den geltenden Vor-
schriften für Fernsehgeräte erforderlichen Sicherheits-
standards enthalten sind. Die Höhe der Miete der
Fernsehgeräte ist angemessen und liegt, soweit er-
sichtlich, im landesweiten Durchschnitt.
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Dem Informationsbedarf bedürftiger Gefangener, die
nicht über die für den Betrieb eines Fernsehgeräts 
erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, wird in
der Justizvollzugsanstalt jedoch zum einen auf ent -
sprechenden Antrag durch kostenfreie Zurverfü-
gungstellung eines Radios, zum anderen durch in Ge-
meinschaftsräumen aufgestellte und während der Auf-
schlusszeiten zugängliche Fernsehgeräte Rechnung
getragen.

Zu 4.:

Nach den Vorschriften des Justizvollzugsgesetzbuchs
Buch 3 können Strafgefangene von ihrem Haus- oder
Taschengeld aus einem von der Justizvollzugsanstalt
vermittelten Angebot Waren kaufen. Hierzu wird der
Anstaltseinkauf nach der Verwaltungsvorschrift zum
Justizvollzugsgesetzbuch im Rahmen einer Dienst -
leistungskonzession an Gewerbetreibende vergeben. 

Der für die Justizvollzugsanstalt wie auch für zahl -
reiche weitere Justizvollzugsanstalten tätige Anstalts-
kaufmann hat sich bislang als zuverlässig sowie im
Hinblick auf die von ihm zusätzlich zu leistende und
daher zu vergütende Logistik – Kommissionierung
der bestellten Waren nach Einkaufslisten der Gefan-
genen, Transport und Ausgabe in die Justizvollzugs-
anstalt – als der günstigste zur Verfügung stehende
Anbieter erwiesen. 

Nachdem im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der
Anstaltsleitung, des Anstaltsbeirats und der Insassen-
vertretung Beschwerden von Gefangenen bezüglich
bei der Ausgabe verderblicher Waren durch den
Händler bereits beinahe abgelaufenen Mindesthaltbar-
keitsdaten bekannt wurden, überprüft die Justizvoll-
zugsanstalt seit Beginn des Jahres 2014 regelmäßig
die Mindesthaltbarkeitsdaten der an Gefangene ausge-
gebenen Waren. 

Soweit sich verderbliche Waren bereits vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums als nicht mehr zum
Verzehr geeignet erweisen, wird den Strafgefangenen
der entsprechende Einkaufsbetrag im Falle einer zeit-
nahen Anzeige bei Bediensteten der Justizvollzugsan-
stalt beim darauffolgenden Einkauf zurückerstattet. 

Zu 5.:

Die Verpflegung Gefangener erfolgt nach den Emp-
fehlungen der deutschen Gesellschaft für Ernährung
für die Tageszufuhr an Nährstoffen. Entsprechend den
in der Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums
über die Verpflegung der Gefangenen in den Justiz-
vollzugsanstalten des Landes Baden-Württemberg
vom 20. April 2009 (VwVVerpflO) übernommenen
Empfehlungen werden in jeder Justizvollzugsanstalt
wöchentlich Speisepläne erstellt, die fortlaufend
durch den ärztlichen Dienst, die Anstaltsleitung und
Bedienstete der Justizvollzugsanstalt als Prüfbeamte
hinsichtlich der Einhaltung der Nährstoffbedarfe der
Gefangenen kontrolliert werden. 

Abweichend von der Darstellung des Petenten erhal-
ten nur arbeitende Gefangene nach der vorbezeichne-
ten Verwaltungsvorschrift an jedem Arbeitstag regel-

mäßig eine sogenannte Kostzulage, die den erhöhten
Nährstoffbedarf dieser Gefangenen berücksichtigt.
Dieses sogenannte Arbeiterfrühstück beinhaltet unter
anderem einen höheren Obstanteil. 

Weitere Kostzulagen zur Normalkost der Anstaltsver-
pflegung können nach der Verwaltungsvorschrift zum
Justizvollzugsgesetzbuch Buch 3 lediglich Gefange-
ne, die unter anderem aus gesundheitlichen Gründen
erhöhter Kostmengen bedürfen, auf Verordnung des
ärztlichen Dienstes der Justizvollzugsanstalt gewährt
werden.

Zu 6.:

Seit Beginn des Jahres 2012 werden in der Justizvoll-
zugsanstalt die in den 1980er-Jahren in den Hafträu-
men eines Gebäudeteils verbauten Holzfenster aus
Gründen der Sicherheit der Anstalt durch besonders
ausgestaltete Metallprofilfenster ersetzt. 

Die Fenster zeichnen sich dadurch aus, dass sich ein
Fensterflügel, der ein Drittel der Fensterfront bildet,
hinter einer Lochblende befindet. Dieser Fensterflügel
kann zur Belüftung geöffnet werden. Die übrigen
zwei Drittel des Fensters bestehen aus einer Glas-
scheibe. Dieser Fensterflügel kann nicht geöffnet wer-
den. Die Konstruktion hat den Vorzug, dass die unbe-
obachtete Weitergabe von unerwünschten Gegenstän-
den von Haftraum zu Haftraum, das sogenannte Pen-
deln, ebenso verhindert wird wie das Einwerfen von
Gegenständen in Hafträume vom Außenbereich der
Justizvollzugsanstalt aus.

Der Einbau der Fenster erfolgte in Absprache mit
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, sowie nach
Genehmigung einer entsprechenden Nutzungsanfor-
derung durch die Aufsichtsbehörde. 

Eine am 15. Mai 2014 in der Justizvollzugsanstalt er-
folgte Brandverhütungsschau ergab keine brand-
schutzrechtlichen Einwände gegen die Haftraumfen-
ster. Bei den Haftraumfenstern handelt es sich darüber
hinaus auch nicht um die vorgesehenen Fluchtwege;
diese sind über das Treppenhaus und die Fenster am
schmalen Gebäudeende des jeweiligen Gebäudeteils
vorgesehen.

Im Hinblick auf die in den Sommermonaten bei extre-
men sommerlichen Witterungsbedingungen drohende
Erwärmung der Hafträume wurden bereits bei Einbau
der neuen Fenster wärmeabsorbierende dreifachver-
glaste Glasscheiben verwendet. 

Eine hinreichende Durchlüftung der Hafträume kann
bei geöffnetem Fenster – neben einem geringen Luft-
zug, der durch den Abluftkanal des abgetrennten Sa-
nitärbereichs der Hafträume entsteht – zum einen
durch die Nutzung von Ventilatoren erreicht werden.
Diese sind in der Justizvollzugsanstalt über den An-
staltskaufmann erhältlich. Zum anderen werden in der
Justizvollzugsanstalt zur Ermöglichung eines stärke-
ren Luftaustauschs in den Hafträumen zusätzlich bei
sommerlich erhöhten Außentemperaturen ab etwa 
30 Grad Celsius auf entsprechenden Wunsch Gefan-
gener die Türklappen der Haftraumtüren geöffnet. 
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Der Petent beanstandet in einer weiteren Eingabe, die
Justizvollzugsanstalt erhebe unzulässigerweise von
den dort untergebrachten Gefangenen Stromkosten für
Elektrogeräte mit einer Leistung von unter 20 Watt
(Ergänzung zu Ziffer 2). Zudem habe die Justizvoll-
zugsanstalt der Strafvollstreckungskammer des Land-
gerichts in einem dort anhängigen Verfahren unter
Verletzung der Kontrollrechte des Petitionsausschus-
ses dieselbe Stellungnahme übersandt, die zuvor im
anhängigen Petitionsverfahren gegenüber dem Peti -
tionsausschuss abgegeben worden sei; unter Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs des Petenten habe die
Jus tizvollzugsanstalt diesem außerdem die Stellung -
nahme nicht zur Kenntnis gegeben (7.).

Ergänzung zu Ziffer 2:

Es trifft zu, dass die Justizvollzugsanstalt – anders als
in der Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums
über die Entschädigung für Leistungen der Justizvoll-
zugsanstalten vom 20. November 2013 (VwV-KR-
Vollz) vorgesehen – in der Vergangenheit faktisch ei-
ne Beteiligung an Stromkosten auch für Elektrogeräte
mit einer Leistung von unter 20 Watt erhoben hat. 

Abweichend von der Darstellung des Petenten wurden
die Stromkosten für die betroffenen Geräte jedoch nur
versehentlich in der Annahme verlangt, dass diese
über eine Leistung von über 20 Watt verfügten. 

Nach Bekanntwerden des Versehens wurde den Ge-
fangenen der Justizvollzugsanstalt daher am 8. Sep-
tember 2014 mit Aushang auf den Stockwerken ange-
boten, die Leistung der von ihnen betriebenen Elek-
trogeräte durch die Justizvollzugsanstalt messen zu
lassen. 

Hiervon hat auch der Petent Gebrauch gemacht; in -
folge korrigierter Leistungsdaten seiner Elektrogeräte
wurde ihm am 11. September 2014 durch die Justiz-
vollzugsanstalt eine zu viel gezahlte Stromkostenbe-
teiligung in Höhe von 39,65 Euro auf sein Anstalts-
konto erstattet.

Zu 7.:

Mit Schreiben vom 16. Juli 2014 übersandte die Jus -
tizvollzugsanstalt der Strafvollstreckungskammer des
Landgerichts in einem dort anhängigen, den Petenten
betreffenden gerichtlichen Verfahren eine Stellung -
nahme, in der auf eine – zugleich mitübersandte –
weitere Stellungnahme verwiesen wurde; diese war
zuvor gegenüber dem Petitionsausschuss in einer im
Wesentlichen inhaltsgleichen Petitionssache abgege-
ben worden. Sachliche Gründe, weshalb der Inhalt ei-
ner gegenüber dem Petitionsausschuss abgegebenen
Stellungnahme bei gleichlautendem Verfahrensgegen-
stand durch die Justizvollzugsanstalt nicht auch in ei-
nem gerichtlichen Verfahren verwandt werden darf,
sind nicht ersichtlich. Abweichend von der Rechtsauf-
fassung des Petenten liegt insbesondere eine Verlet-
zung von Kontrollrechten des Petitionsausschusses
durch eine gleichzeitige gerichtliche Befassung mit
demselben Gegenstand nicht vor, zumal der Petent
selbst sowohl den Petitionsausschuss als auch das Ge-

richt mit inhaltsgleichen Anträgen gleichzeitig befasst
hat.

Die Justizvollzugsanstalt war zudem nicht verpflich-
tet, dem Petenten ihre im Rahmen des gerichtlichen
Verfahrens abgegebene Stellungnahme zur Kenntnis
zu geben. Über die Gewährung rechtlichen Gehörs
der Verfahrensbeteiligten untereinander entscheidet
auch im strafvollstreckungsgerichtlichen Verfahren
das Gericht in richterlicher Unabhängigkeit.

Gegenüber der Justizvollzugsanstalt hat der Petent im
Übrigen nie beantragt, die in Rede stehende Stellung -
nahme zur Kenntnis zu erhalten.

Die Vorgehensweise der Justizvollzugsanstalt ist nicht
zu beanstanden.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, soweit dem Petenten die
zu viel gezahlte Stromkostenbeteiligung er-
stattet wurde, für erledigt erklärt. Im Übri-
gen kann ihr nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Lucha

8. Petition 15/4242 betr. Bußgeldverfahren

Gegenstand der Petition:

Der Petent beschwert sich über die Ahndung eines
Rotlichtverstoßes, insbesondere über die Höhe des
Bußgeldes und über die Anordnung eines einmonati-
gen Fahrverbots. 

Sachverhalt:

Der Petent missachtete am 3. Mai 2014 als Führer ei-
nes Pkws das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Die
Rotlichtphase dauerte bereits länger als eine Sekunde.
Ein Beweisfoto liegt vor. Die zuständige Bußgeld-
behörde erließ wegen dieser Ordnungswidrigkeit nach
vorheriger Anhörung des Petenten am 28. Mai 2014
einen Bußgeldbescheid. Darin setzte sie eine Geld-
buße in Höhe von 200 Euro fest und ordnete ein ein-
monatiges Fahrverbot an. Der Petent hat gegen den
Bußgeldbescheid form- und fristgerecht Einspruch
eingelegt. Am 25. Juni 2014 hat die Bußgeldbehörde
den Einspruch über die Staatsanwaltschaft an das
Amtsgericht abgegeben. 

Rechtliche Würdigung:

Der vom Petenten begangene Rotlichtverstoß stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar, die im Regelfall mit
einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro und einem
Fahrverbot von einem Monat zu ahnden ist (§§ 37
Abs. 2, 49 Abs. 3 Nr. 2 Straßenverkehrs-Ordnung; 
§§ 24, 25 Straßenverkehrsgesetz, § 4 Abs. 1 Bußgeld-
katalog-Verordnung in Verbindung mit Nr. 132.3 der
Anlage zur Bußgeldkatalog-Verordnung). Die zu-
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ständige Bußgeldbehörde ging bei der Beurteilung des
Sachverhalts vom Vorliegen eines solchen Regelfalls
aus. 

Es ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass hier
kein Regelfall vorliegt. Insbesondere das Vorbringen
des Petenten, er hätte jahrzehntelang beanstandungs-
frei am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen,
rechtfertigt kein Abweichen vom Regelfall.

Die Bußgeldbehörde hat die maßgeblichen Vorschriften
beachtet, das Ordnungswidrigkeitenverfahren recht-
mäßig durchgeführt und nach den Bestimmungen des
Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) abgewickelt.

Der Bußgeldbescheid ist nicht rechtskräftig. Über die
Ahndung des Verkehrsverstoßes entscheidet aufgrund
des vom Petenten eingelegten Einspruchs das Amts-
gericht (§ 68 Abs. 1 OWiG). Die Bußgeldbehörde ist
aufgrund der Vorlage an das zuständige Amtsgericht
nicht mehr Herrin des Verfahrens. Verfolgungsbehör-
de ist nunmehr die Staatsanwaltschaft (§ 69 Abs. 1
Satz 1 OWiG). Die Entscheidung, ob und gegebenen-
falls wie der vom Petenten begangene Verkehrsver-
stoß geahndet wird, obliegt letztlich dem Amtsgericht,
das das Ordnungswidrigkeitenverfahren in richter -
licher Unabhängigkeit, die durch das Grundgesetz
und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg
garantiert ist, bearbeitet. Dem Petitionsausschuss ist
es verwehrt, auf das gerichtliche Verfahren oder die
richterliche Entscheidung Einfluss zu nehmen. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
Der Petent wird auf den Rechtsweg verwie-
sen.

Berichterstatter: Raab

9. Petition 15/4363 betr. Rundfunkwesen

Der Petent empfindet es als ungerecht, dass er für das
öffentlich-rechtliche Fernsehen, das er nicht nutze,
bezahlen müsse, wohingegen für die privaten Sender,
deren Leistungen er in Anspruch nehme, keine Bei -
träge geschuldet würden. Ferner möchte er wissen,
wie der Beitragsservice an seine Adresse komme. 

Das in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes veran-
kerte Grundrecht der Rundfunkfreiheit verlangt vom
Gesetzgeber die Ausgestaltung einer Rundfunkord-
nung, in der die Vielfalt der bestehenden Meinungen
möglichst breit und vollständig Ausdruck findet. In
Umsetzung dieses Auftrags wurde in Deutschland ein
duales Rundfunksystem geschaffen, das sich durch
ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und
privatem Rundfunk auszeichnet und dessen Existenz-
berechtigung erst jüngst durch das Bundesverfas-
sungsgericht erneut bekräftigt worden ist. Dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk ist innerhalb des dua-
len Rundfunksystems der Auftrag zugewiesen, die
Grundversorgung der Bevölkerung mit Rundfunkpro-

grammen und damit in besonderem Maße die Mei-
nungsvielfalt im Rundfunk sicherzustellen. Ziel der
Grundversorgung ist es, alle Bürgerinnen und Bürger
am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und
ihnen die Möglichkeit zur Meinungsbildung zu allen
wichtigen gesellschaftlichen Themen zu geben. 

Die zur Erfüllung ihres derart ausgestalteten Funk -
tionsauftrages erforderliche Finanzierung ist den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Verfas-
sungs wegen garantiert. Der Rundfunkbeitrag stellt
sich in diesem Zusammenhang als gesamtgesellschaft-
licher Beitrag zur Finanzierung der vom Grundrecht
der Rundfunkfreiheit vorausgesetzten Rundfunk ord -
nung dar. ARD, ZDF und dem Deutschlandradio wird
hierdurch ermöglicht, quoten- und werbezeitenunab-
hängig Sendungen anzubieten, die unter Umständen
unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
nicht bestehen könnten. Diese Sendungen bilden einen
wesentlichen Beitrag zur Meinungsvielfalt im Rund-
funk und sind damit ein wichtiger Bestandteil des öf-
fentlich-rechtlichen Auftrags.

Demgegenüber finanzieren sich private Rundfunkver-
anstalter überwiegend durch Einnahmen aus Werbung
und Teleshopping, aber auch durch sonstige Einnah-
men wie insbesondere Entgelte der Teilnehmer. An-
gesichts dessen hat das Bundesverfassungsgericht in
seinem Gebührenurteil vom 11. September 2007 be-
tont, dass es den privaten Rundfunk aufgrund seiner
Abhängigkeit von Werbe- und sonstigen Einnahmen
nicht dazu in der Lage sieht, den Grundversorgungs-
auftrag des Grundgesetzes in Bezug auf den Rund-
funk zu erfüllen. Nach Auffassung des Gerichts stärkt
die Werbefinanzierung des privaten Rundfunks viel-
mehr den Trend zur Massenattraktivität und zur Stan-
dardisierung des Angebots. Zudem führten der wirt-
schaftliche Wettbewerbsdruck und das Bemühen um
die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zu-
schauer zu Darstellungsweisen, die die Wirklichkeit
verzerren. Eine Finanzierung privater Veranstalter aus
dem Rundfunkbeitrag ist daher unzulässig.

Schon die bis Ende 2012 zur Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks erhobene Rundfunkge-
bühr war nicht als Entgelt für die tatsächliche Nut-
zung der Rundfunkprogramme – also die Inan-
spruchnahme von Leistungen – des öffentlich-recht -
lichen Rundfunks aufzufassen. Voraussetzung der
Gebührenpflicht war vielmehr im Grundsatz lediglich
die Möglichkeit, die vielfältigen Angebote der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu nutzen. 

Das bis 2012 geltende Recht ging davon aus, dass 
diese Möglichkeit besteht, wenn ein entsprechendes
Rundfunkempfangsgerät bereitgehalten wird, und
knüpfte daran die Gebührenpflicht an. Dies war je-
doch nicht mehr zeitgemäß, denn die bisherige Dif -
ferenzierung nach der Art des Empfangsgeräts ent-
stammt der analogen Welt, in der die Hörfunk- und
Fernsehnutzung tatsächlich noch anhand des Geräts
zuverlässig unterschieden werden konnte. 

Die sogenannte Konvergenz der Medien, also das Zu-
sammenwachsen bisher getrennter Einzelmedien im
Zuge der Digitalisierung, hat demgegenüber den bis-
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herigen Gerätebezug der Rundfunkgebühr zunehmend
in Frage gestellt, da mit immer mehr Geräten sowohl
Hörfunk- als auch Fernsehprogramme empfangen
werden können, ohne dass diese Nutzungsmöglichkeit
– z. B. bei Smartphones – im Vordergrund steht. Für
die Gebührenzahler war daher nur schwer nachvoll-
ziehbar, dass derartige Geräte gleichwohl der Ge-
bührenpflicht unterliegen. Hinzu kommt die zuneh-
mende Mobilität von Rundfunkempfangsgeräten wie
beispielsweise Laptops und Handys, die deren zuver-
lässige Zuordnung zu einer bestimmten Person oder
einem Betrieb als Gebührenschuldner erschwert. 

Darüber hinaus verlor die bisherige Gebühr für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit geraumer Zeit
erheblich an Akzeptanz in der Bevölkerung. Dieser
Akzeptanzverlust war auch auf die hohe Kontrollbe-
dürftigkeit des bisherigen Systems zurückzuführen,
das die Prüfung voraussetzte, ob und gegebenenfalls
welche Rundfunkempfangsgeräte in einer Wohnung
oder in einem Betrieb bereit gehalten wurden. 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder haben sich deshalb darauf geeinigt, das Finan-
zierungssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu reformieren. Ziel der Neuordnung ist in erster Li-
nie, das Finanzierungssystem auf eine zukunftsfähige
Rechtsgrundlage zu stellen und insbesondere die Kon-
trollintensität durch die Gebührenbeauftragten der
Landesrundfunkanstalten zu reduzieren. Im Mittel-
punkt steht dabei die Abkehr vom Gerätebezug mit
der Unterscheidung zwischen Radios und Fernseh-
geräten sowie sonstigen neuartigen Rundfunkemp-
fangsgeräten. Der neue Rundfunkbeitrag wird demge-
genüber in seiner Grundsystematik pro Wohnung und
Betriebsstätte erhoben werden. 

Damit wird jetzt nicht mehr an das Bereithalten eines
konkret vorhandenen Rundfunkempfangsgerätes an-
geknüpft. Stattdessen nimmt der Gesetzgeber an, dass
typischerweise im Bereich der Wohnung und der Be-
triebsstätte die Möglichkeit besteht, die Angebote der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu nutzen.
Ob und auf welche Weise die Angebote des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks in Anspruch genommen
werden, ist aufgrund des Charakters des Rundfunk-
beitrags als solidarischer Beitrag zur Finanzierung der
Rundfunkordnung für die Beitragspflicht indes nicht
maßgebend. 

Wie die Verfassungsgerichtshöfe der Länder Rhein-
land-Pfalz und Bayern erst jüngst bestätigt haben, ist
eine solche gesetzliche Typisierung auch verfassungs-
rechtlich zulässig, zumal die gesamte Gesellschaft
von den Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks für den demokratischen Diskurs profitiert, und
zwar auch unabhängig von der Nutzung eines Pro-
gramms durch den Einzelnen. 

Auch wenn dies im Einzelfall zu einer Erhöhung der
Beitragslast führt, ist die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Wege einer pauschalen
Veranlagung nach Wohnung und Betriebsstätte doch
erheblich einfacher und transparenter als das bisherige
Modell. Die notwendige Kontrollintensität wird deut-
lich reduziert. 

Nach dem neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag schul-
det damit jeder volljährige Wohnungsinhaber kraft Ge-
setzes den Rundfunkbeitrag. Auf dieser Grundlage
kann der einzelne Beitragsschuldner vom ARD ZDF
Deutschlandradio Beitragsservice als der gemeinsamen
Stelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
durch welche die Landesrundfunkanstalten die ihnen
staatsvertraglich zugewiesenen Aufgaben wahrneh-
men, in Anspruch genommen werden. Abweichendes
gilt, wenn der Rundfunkbeitrag bereits durch einen
beim Beitragsservice gemeldeten Mitbewohner bezahlt
wird. Denn für jede Wohnung wird nur ein Beitrag ge-
schuldet. Mehrere Beitragsschuldner haften hierbei als
Gesamtschuldner.

Um den Vollzug des neuen Rundfunkbeitrags und ei-
ne weitestmögliche Beitragsgerechtigkeit zu gewähr-
leisten, bedurfte es zur Vervollständigung der vorhan-
denen Rundfunkteilnehmerdaten eines Abgleichs mit
den Meldedaten. Mit Blick auf die diesbezügliche
Kritik des Petenten wird an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass neben der Registrierung von Einwohnern
die Übermittlung von Daten aus dem Melderegister
an Behörden und sonstige öffentliche Stellen zur
Hauptaufgabe der Meldebehörden zählt. 

Das Meldegesetz Baden-Württemberg berechtigt die
Meldebehörden – vergleichbar wie in anderen Län-
dern – dementsprechend auch explizit zur Übermitt-
lung bestimmter, abschließend definierter Daten an
den SWR bzw. den Beitragsservice. Die Daten dürf-
ten jedoch ausschließlich zweckgebunden verwendet
werden, um Beginn und Ende der Rundfunkbeitrags-
pflicht sowie die zuständige Landesrundfunkanstalt
zu ermitteln. Nicht mehr benötigten Daten sind unver-
züglich zu löschen. 

Zwar tangieren die Regelungen zum Meldedatenab-
gleich das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung. Die Verfassungsmäßigkeit, insbesondere Ver-
hältnismäßigkeit des Datenabgleichs wurde jedoch
vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof zuletzt aus-
drücklich bestätigt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Raab

10. Petition 14/4769 betr. Vermessungsgebühren

I. Gegenstand der Petition

Die Petenten wenden sich gegen die Höhe der Ver-
messungsgebühren für eine Katastervermessung, bei
der ihrer Meinung nach die berechnete Gebühr in kei-
nem angemessenen Verhältnis zum Kaufpreis der ge-
bildeten Grundstücke steht. 
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II. Sachverhalt

Aufgrund des Kaufvertrags vom 3. Mai 2010 zwi-
schen der Stadt und den Petenten führte der öffentlich
bestellte Vermessungsingenieur (ÖbV) im Auftrag
der Stadt vom 22. Juni bis 28. Juni 2010 die örtlichen
Vermessungsarbeiten durch. Hierbei erfolgte die Zer-
legung des im Eigentum der Stadt befindlichen Flur-
stücks Nr. 1206 in das Flurstück Nr. 1206 (neu) und in
die vier Kleinflurstücke (Parkplätze), die von der
Stadt an die Petenten verkauft wurden.

Nachgewiesen sind die Vermessungsarbeiten im ur-
kundlich geführten Fortführungsriss der Gemarkung
sowie in dem am 28. Juli 2010 beurkundeten Verän-
derungsnachweis mit der gleichen Nummer.

Gemäß den Festlegungen des notariellen Kaufvertrags
vom 3. Mai 2010 tragen die Petenten die Kosten der
Vermessung. Für die Flurstückszerlegung berechnete
der ÖbV eine Gebühr in Höhe von insgesamt 5.390,70 €
inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Kosten für die
Vermessung wurden den Petenten vom ÖbV mit
Schreiben vom 29. Juni 2010 in Rechnung gestellt.

Der Betrag wurde mittlerweile vom ÖbV auf 5.194,35 €
korrigiert, da bei der ersten Rechnung versehentlich
ein Flurstück zu viel angesetzt wurde. 

Die Gebühr zur Fortführung des Liegenschaftskata-
sters wurde vom Amt für Vermessung und Geoinfor-
mation des Ostalbkreises bisher noch nicht erhoben. 

III. Rechtliche Würdigung

Die Ermittlung der Gebühr für die Katastervermes-
sung durch den ObV erfolgte auf der Grundlage der
Verordnung des Ministeriums für Ernährung und
Ländlichen Raum Baden-Württemberg (jetzt Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz)
über die Festsetzung der Gebührensätze für öffentliche
Leistungen der staatlichen Behörden in seinem Ge-
schäftsbereich (Gebührenverordnung MLR – GebVO
MLR) vom 14. Februar 2007 und dem dazugehörigen
Gebührenverzeichnis (GebVerz MLR). Nach der Ge-
bührenverordnung vom 14. Februar 2007 waren die
Gebühren bis zum 6. August 2010 festzusetzen. 

Mit der Neufassung der Gebühren im Bereich des 
öffentlichen Vermessungswesens vom Februar 2007
wurde der Forderung des Landesgebührengesetzes
vom 14. Dezember 2004 nach Kostendeckung Rech-
nung getragen. Insgesamt sind die Gebühren nun so
bemessen, dass der landesweit entstehende Aufwand
für Vermessungsleistungen der Vermessungsbehör-
den und der ÖbV durch das Gebührenaufkommen zu
einem großen Teil gedeckt wird. Auf den Aufwand im
Einzelfall kommt es hierbei nicht an. Dies ist auch
sachlich gerechtfertigt, da der Vermessungsaufwand
im schwierigen Gelände und in Niedrigwertgebieten
vielfach über den vereinnahmten Gebühren liegt. Mit
der verstärkten Orientierung an der Kostendeckung
wurde die Gebühr für eine Flurstückszerlegung von
der Flurstücksgröße entkoppelt, denn der Aufwand
für eine Vermessung ist grundsätzlich von der Größe
der zu vermessenden Fläche unabhängig. Nach die-

sem Grundsatz bestimmt sich nun die Gebühr für eine
Flurstückszerlegung nach der Anzahl der Ausgangs-
flurstücke (Nr. 30.21.1 GebVerz MLR) und der neu-
gebildeten Flur- und Zuflurstücke (Nr. 30.21.2) wobei
bei Flurstücksflächen bis 50 m² einmal pro Ausgangs-
flurstück ein Kleinflächenbonus zum Ansatz kommt.
Desweiteren ist die Anzahl der neuen Grenzpunkte
(Nr. 30.21.3) und die Anzahl der abzumarkenden
Grenzpunkte der neuen Grenzen (Nr. 30.21.4) für die
Gebührenfestsetzung ausschlaggebend. 

Die zur Ermittlung der Gebühr nach den Nrn. 30.21.1
bis 30.21.4 GebVerz MLR benötigten Faktoren hat
der ÖbV bei der korrigierten Rechnung korrekt ermit-
telt.

Des Weiteren wird die so ermittelte (Grund)Gebühr mit
einem bodenwertabhängigen Faktor nach Nr. 30.23.1
GebVerz MLR multipliziert, wodurch das wirtschaft -
liche und sonstige Interesse an der Flurstücksbildung
berücksichtigt wird. Damit ist in aller Regel auch ge-
währleistet, dass Gebührenhöhe und Wert der er-
brachten Leistung in einem angemessenen Verhältnis
zueinander stehen, wie es das Äquivalenzprinzip (§ 7
Abs. 3 LGebG) fordert. 

Nach Nr. 30.0.6 GebVerz MLR sind für die Ermitt-
lung der Faktoren nach Nr. 30.23.1 als Bodenwerte 
i. d. R. die Bodenrichtwerte (§ 196 BauGB) für die neu
gebildeten Flurstücke heranzuziehen. Ersatzweise kön-
nen auch Bodenrichtwerte vergleichbarer Gebiete oder,
sofern nicht wesentliche Gründe dagegen sprechen, in
Kaufverträgen vereinbarte Grundstückspreise, bezogen
auf einen Quadratmeter, herangezogen werden. Diesem
Wortlaut entsprechend sollen nur in Ausnahmefällen
oder wenn keine Bodenrichtwerte vorliegen, die in
Kaufverträgen vereinbarten Grundstückspreise berück-
sichtigt werden. 

Im vorliegenden Fall hat dies der ÖbV bei der Ge-
bührenfestsetzung nicht beachtet. Anstatt der Ge-
bührenberechnung den in der Bodenrichtwertkarte der
Stadt für das Vermessungsgebiet ausgewiesenen Bo-
denwert von 175,00 €/m² für die Ermittlung des Bo-
denwertfaktors nach Nr. 30.23.1 zugrunde zu legen,
hat der ÖbV seiner Gebührenberechnung den im
Kaufvertrag vom 3. Mai 2010 festgelegten Kaufpreis
in Höhe von 100,00 €/m² zugrunde gelegt. Bei Heran-
ziehung des Bodenrichtwertes ergibt sich ein Boden-
wertfaktor nach Nr. 30.23.1 GebVerz MLR von 2,25,
mit dem die Grundgebühr noch zu multiplizieren ist.
Der Gebührenberechnung des ÖbV liegt der Faktor
1,5 zugrunde. 

Bei einem Bodenwertfaktor von 2,25 berechnen sich
die Vermessungsgebühren anstatt dem vom ÖbV in
seiner korrigierten Rechnung festgesetzten Betrag in
Höhe von 5.194,35 € zu 7.791,53 € inklusive gesetz -
licher Umsatzsteuer.

Hinzu kommt noch die Gebühr zur Fortführung des Lie-
genschaftskatasters nach Nr. 30.7.1.1 des GebVerz MLR.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Razavi
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11. Petition 15/3586 betr. Errichtung und Betrieb
eines Recyclinghofes

I. Gegenstand der Petition

Die Petition richtet sich gegen die erteilte Baugeneh-
migung einer Stadt zur Errichtung und Betrieb eines
Recyclinghofs sowie die Nutzungsänderungsgeneh-
migung und das damit verbundene gestiegene Ver-
kehrsaufkommen.

Die Petentin begehrt die Entlastung der Sch.-Straße,
insbesondere durch die Verlegung des Recyclinghofes
und dessen Ein- und Ausfahrt neben den Pferdestall
und die An- und Abfahrt der Recyclinghof-Anlieferer
über die H.-Straße/Eb.-Straße. Sie trägt insbesondere
vor:

•   Der Recyclinghof sei mit der Eigenart des Bauge-
bietes – eingeschränktes Gewerbegebiet – nicht zu
vereinbaren.

•   Der Verkehr in der Sch.-Straße habe durch den
Recyclinghof stark zugenommen.

•   Die Petentin und weitere Anlieger fühlen sich be-
droht, weil Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h ge-
fahren werden. Sie fordern eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h.

•   Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-
verordnung seien überschritten.

•   Das Einwerfen der Fraktionen (Recyclinggut) sei in
der Geräuschprognose nach TA Lärm nicht richtig
angesetzt worden.

II. Sachverhalt

Lage des Recyclinghofes

Der Recyclinghof befindet sich in einem „einge-
schränkten Gewerbegebiet“, das durch den qualifi-
zierten Bebauungsplan vom 23. September 2005 der
Stadt festgesetzt wurde. 

Zwischen der nördlich gelegenen Erschließungsstraße
– Sch.-Straße – und dem Recyclinghof befindet sich
ein seit dem 21. Dezember 2007 genehmigter Park-
platz, der im westlichen Bereich Pkw-Stellplätze und
im östlichen Bereich Lkw-Stellplätze festlegt. Dahin-
ter liegt ein Gewerbegebiet um die Eb.-Straße, darauf
folgen Gleisanlagen. 

Im Osten grenzt ein Grundstück mit dem zweige-
schossigen Gebäude, Sch.-Straße 32 (Immissionsort
(IO) 7) an. Dieses Gebäude stellt den maßgeblichen
Immissionsort dar, der in etwa 25 Meter Abstand zu
den Containerabstellflächen liegt. Das Wohngebäude
wird durch Stallungen und ähnliche Gebäude des zu-
gehörigen Reiterhofs teilweise abgeschirmt. Auf der
nordwestlichen Seite des Recyclinghofs befindet sich
etwa auf der Höhe der Toreinfahrt zu Lkw-Stellplatz
und Wertstoffhof noch im „eingeschränkten Gewer-
begebiet“ das zweigeschossige Wohngebäude Sch.-
Str. 26 (IO 5 und IO 6) sowie die nicht schutzbedürf -
tige Bebauung Sch.-Str. 26/1. In Richtung Westen fol-
gen in einer Entfernung von etwa 70 Meter zu den

Containerabstellflächen eine Landwirtschaftsfläche
(südlich) sowie ein durch Trafoanlagen genutztes
Sondergebiet (nördlich). 

Gegenüber dem Lkw-Stellplatz und dem Recycling-
hof, auf der nördlichen Seite der Sch.Straße, befindet
sich ein „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) und daran
nördlich angrenzend ein „Reines Wohngebiet“ (WR).
Die Wohngebäude (IO 8-11) im WA liegen rund 80 m
vom Recyclinghof entfernt und die Wohngebäude im
WR (IO 1-4) mehr als 120 m. 

Die Petentin ist Eigentümerin eines Grundstücks, das
sie nicht selbst bewohnt. Dieses befindet sich in dem
„Allgemeinen Wohngebiet“ und ist etwa 80 Meter
von dem Recyclinghof entfernt. Es liegt an der Sch.-
Straße gegenüber der Zufahrt zum Recyclinghof und
ist zu dieser leicht westlich versetzt. 

Beschreibung des Recyclinghofes

Es stehen bis zu 78 verschließbare 4,4 m³-Container
für derzeit etwa 14 Fraktionen, wie Altglas, Altpapier,
Kartonagen, Kunststoffe aus PP, PE, PS, Folien, Sty-
ropor und sonstige Kunststoffe, Getränkekartons, Alt-
metall, Aluminium, Altholz und Elektrogeräte zur
Verfügung.

In der Mitte des Betriebshofs steht eine Stellfläche für
Anlieferer zur Verfügung. Von dort aus erfolgen kon-
trollierte manuelle Einwürfe in die Container, deren
vordere Deckelhälfte aufgestellt wird. Für Beratung,
Kontrolle oder Zurückweisung der Sammelwaren be-
findet sich im Eingangsbereich eine beheizte Hütte
für Aufsichtspersonal. 

Baugenehmigung vom 11. September 2007

Am 11. September 2007 hat die Stadt – Untere Bau-
rechtsbehörde – dem Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landratsamtes die Baugenehmigung und Baufreigabe
zur Errichtung des Recyclinghofs in der Sch.-Straße
28 erteilt. Die Petentin wurde im Anhörungsverfahren
über das geplante Bauvorhaben des Recyclinghofs
nicht benachrichtigt, da sie nicht Angrenzerin ist. Die
Baugenehmigung enthält insbesondere folgende Be-
dingungen:

•   „Die im Lageplan eingezeichnete Zufahrt, Abstell-
fläche und Gebäudestellung sind genau einzuhalten.

    Die Zugänglichkeit des Recyclinghofes ist durch ei-
ne geschlossene Einfriedung und Zufahrtstoren auf
drei Werktage verteilt an je zwei Tagen von 14:00
bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18.00 Uhr
zu begrenzen. Dies ist durch ein Hinweisschild am
Eingang kenntlich zu machen. An Sonn- und Feier-
tagen ist kein Betrieb zulässig.“

Die Baugenehmigung ist mit folgenden weiteren Ne-
benbestimmungen versehen:

„1.1 Die vorgelegte Geräuschimmissionsprognose ist
Bestandteil der Antragsunterlagen. Die darin aufge-
führten organisatorischen Maßnahmen sind beim spä-
teren Betrieb zu beachten.
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1.2 Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte sind ins-
besondere folgende Maßnahmen durchzuführen:
•   Die Container sind entsprechend Anlage 22 der 

o. g. Prognose aufzustellen, sodass sichergestellt
wird, dass diejenigen Materialien, die bei der Con-
tainerleerung die größten Lärmimmissionen verur-
sachen, am weitesten entfernt vom Wohngebiet auf-
gestellt werden.

•   Die Abholung der Materialien muss montags bis
freitags außerhalb der Ruhezeiten (6:00 bis 7:00
Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr) erfolgen.

•   Die Abholung der Materialien ist entsprechend den
Entsorgungskonstellationen in Anlage 23 der o. g.
Prognose durchzuführen. Zum Nachweis der Ein-
haltung dieser Bedingungen ist zu dokumentieren,
wann (Tag, Uhrzeit), welche Fraktionen abgeholt
werden.

2. Auf dem Recyclinghof ist eine Platzwarthütte mit
Heizmöglichkeit aufzustellen.“

Einwendungen, Widerspruch und Klage gegen die Bau-
genehmigung

Am 10. März 2008 trugen die Petentin und weitere
Anwohner in einer Bürgersprechstunde in einem
Stadtteil dem Oberbürgermeister vor, dass der Kraft-
fahrzeugverkehr und die „Raserei“ in der Sch.-Straße
seit der Errichtung des Recyclinghofes massiv zuge-
nommen haben. Insbesondere die unmittelbar gegen -
über der Einfahrt zum Recyclinghof wohnenden An-
lieger bekämen den ganzen „Dreck und Lärm“ ab. 

Die Stadt lehnte es in einer Stellungnahme ab, den
Betrieb des Recyclinghofes einzuschränken oder die-
sen ganz zu verlegen. Dem Rechtsvertreter der in -
zwischen anwaltlich vertretenen Petentin wurde am
19. Juni 2008 Akteneinsicht in die Baurechtsakte ge-
währt. 

Widerspruch gegen die Baugenehmigung vom 11. Sep-
tember 2007

Mit Schreiben vom 11. Juli 2008 hat der Rechtsvertre-
ter der Petentin Widerspruch gegen die Baugenehmi-
gung vom 11. September 2007 erhoben. In seiner Be-
gründung bezieht sich der Rechtsvertreter der Petentin
auf ein schallschutztechnisches Gutachten eines Inge-
nieurbüros. Darin wird die von der Baugenehmi-
gungsbehörde herangezogene Geräuschimmissions-
prognose angezweifelt, die Grundlage der Baugeneh-
migung vom 11. September 2007 war.

Die Stadt konnte dem Widerspruch nicht abhelfen
und hat ihn dem zuständigen Regierungspräsidium
zur Entscheidung vorgelegt. Mit Schreiben vom 30.
März 2012 hat das Regierungspräsidium den Wider-
spruch als unbegründet zurückgewiesen.

Klage beim Verwaltungsgericht

Mit Schreiben vom 26. April 2012 hat der Rechts -
vertreter der Petentin gegen den erlassenen Wider-
spruchsbescheid und die Baugenehmigung vom 

11. September 2007 Klage beim Verwaltungsgericht
eingereicht. Mit Datum vom 8. November 2012 hat
das Verwaltungsgericht im Einvernehmen der Betei-
ligten das Ruhen des Verfahrens beschlossen. Eine
Entscheidung des Verwaltungsgerichts steht insofern
noch aus.

Antrag auf Nutzungsänderung bezüglich des Betriebs-
ablaufs

Mit Datum vom 13. Mai 2011 beantragte das Land -
rats amt – Abfallwirtschaftsbetrieb – eine Nutzungsän -
derung bezüglich des Betriebsablaufs des Recycling-
hofes.

Beantragt wurde, die Recyclinghof-Öffnungszeiten,
die in der Baugenehmigung vom 11. September 2007
festgelegt wurden, an die neuen Öffnungszeiten 
– dienstags, donnerstags und freitags von 14:00 bis
18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 15:00 Uhr – an-
zupassen. 

Geräuschimmissionsprognose vom 21. September 2011

Im Rahmen des Verfahrens auf Betriebszeitenerweite-
rung für den Recyclinghof wurde die Immissionsver-
träglichkeit der sich dort befindlichen Anlagen, Wert-
stoffhof und Lkw-Halt, sowie Zufahrtsbereich und
Pkw-Stellplätze in der Sch.-Straße untersucht. 

Die vorhandene gewerbliche Vorbelastung im Unter-
suchungsgebiet wurde bereits im Rahmen einer Ge -
räuschimmissionsprognose vom 20. April 2006 erho-
ben.

Die jetzt aktuell erstellte Geräuschimmissionsprog -
nose, fasst folgende Beurteilungsergebnisse zusam-
men:

•   „Gesamtbelastung Samstag
    An allen maßgeblichen Immissionsorten ist zu er-

warten, dass die Immissionsrichtwerte der TA
Lärm durch die energetische Summe der Vorbelas -
tung und der Zusatzbelastung aus Wertstoffhof und
Lkw-Halt, Zufahrtsbereich und Pkw-Stellplätzen
unterschritten bleiben bzw. gerade erreicht wer-
den.

•   Gesamtbelastung Werktag
    An allen maßgeblichen Immissionsorten ist zu er-

warten, dass die Immissionsrichtwerte der TA
Lärm durch die energetische Summe der Vorbelas -
tung und der Zusatzbelastung aus Wertstoffhof mit
Entsorgungen und Lkw-Halt, Zufahrtsbereich und
Pkw-Stellplätzen unterschritten bleiben bzw. gera-
de erreicht werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Entsorgungen außerhalb der Ruhezeiten,
folglich zwischen 7 Uhr und 20 Uhr stattfinden.

    Theoretisch ist es natürlich rechnerisch möglich, 
eine Richtwertüberschreitung herbeizuführen, wenn
die Anzahl der Entsorgungen am selben Tag noch
weiter erhöht wird. Bei etwa 16 Entsorgungen in
der Woche ist dies mit den fast der halben Wochen-
frequentierung entsprechenden angesetzten 7 Frak-
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tionen und den dabei noch mit ungünstiger Häufig-
keit angesetzten lauten Anteilen jedoch unwahr-
scheinlich.

•   Anmerkungen
    Für ‚seltene Ereignisse‘ darf nach TA Lärm an

höchstens 10 Tagen im Jahr in den Wohngebieten
tags der höhere Immissionsrichtwert 70 dB(A) he -
rangezogen werden. Dieses Kriterium sichert für
Ausnahmefälle (Umweltmobil oder aufgrund von
Feiertagen verschobene intensivierte Leerungen)
ausreichend Spielraum zu, sodass sich für den
Wertstoffhof in den genannten Fällen keine Ein-
schränkungen ergeben. 

•   Die nach TA Lärm zulässigen Maximalpegel blei-
ben an allen maßgeblichen Immissionsorten unter-
schritten.

•   Gegen den Anlagenzielverkehr (Wertstoffhof und
Lkw-Halt, Zufahrtsbereich und Pkw-Stellplätze)
auf öffentlichen Verkehrswegen bestehen keine Be-
denken.

•   Tieffrequent einwirkende Geräuschimmissionen im
Sinne der DIN 45680 sind nicht zu erwarten.“

Baugenehmigungsverfahren der Nutzungsänderung

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 wurden die Ei-
gentümer angrenzender Grundstücke, sonstige Nach-
barn und die Petentin nach § 55 Landesbauordnung
(LBO) benachrichtigt. Damit wurde der Kreis der am
Verfahren Beteiligten ausgeweitet.

Mit Datum vom 17. November 2011 brachte die Pe-
tentin und mit Schreiben vom 28. November 2011 der
Rechtsvertreter der Petentin Einwendungen gegen den
Antrag zur Änderung des Betriebsablaufs vor. Weite-
re Angrenzer haben Einwendungen gleichen Inhalts
vorgebracht.

Der Rechtsvertreter der Petentin begründete die Ein-
wendung insbesondere wie folgt:

•   Das zur Genehmigung gestellte genehmigungs-
pflichtige Bauvorhaben sei nicht genehmigungs-
fähig, da es gegen öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten verstoße.

•   Das Bauvorhaben sei nicht hinreichend bestimmt,
da insbesondere die genaue Verortung der Fraktio-
nen bzw. Container fehle. 

•   Die Bauvorlagen seien unvollständig und es fehlen
u. a. die Bauzeichnungen, Darstellung der Grund-
stücksentwässerung, die bautechnischen Nach -
weise, Erklärung zum Standsicherheitsnachweis,
Angaben zum Bauleiter.

•   Die Nutzungsänderung verstoße gegen den dritt-
schützenden Gebietsartgewährleistungsanspruch der
Petentin und sei nach Art der baulichen Nutzung un-
zulässig.

•   Die Geräuschimmissionsprognose vom 21. Sep-
tember 2011 sei fehlerhaft.

Baugenehmigung über die Nutzungsänderung

Mit Datum vom 3. April 2012 wurde die Änderungs-
Baugenehmigung unter Zurückweisung der Einwen-
dungen erteilt. Die Änderungs-Baugenehmigung ent-
hält folgende Nebenbestimmungen:

„1) Die in der Baugenehmigung vom 11. September
2007 erteilten Auflagen, Bedingungen und Nebenbe-
stimmungen sind weiterhin gültig, sofern diese nicht
durch die jetzige Baugenehmigung gegenstandslos
werden.
2) Die im Lageplan und Aufstellplan eingezeichnete
Zufahrt und Containerstellfläche sind genau einzuhal-
ten.
3) Für das Bauvorhaben ist die Geräuschimmissions-
prognose vom 21. September 2011 Grundlage und
Bestandteil der Baugenehmigung.
4) Zur Einhaltung der Immissionsprognose sind ins-
besondere folgende Maßnahmen durchzuführen:
a) Die Container sind in laute und leise Fraktionen
getrennt entsprechend dem eingereichten Aufstellplan
vom 14. Mai 2011, der Bestandteil der Genehmigung
ist, aufzustellen.
b) Die Container mit der lauten Fraktion sind im Sü-
den der Abstellfläche aufzustellen, um eine größtmög-
liche Entfernung zu den Wohngebäuden der Sch.-
Straße zu erhalten.
c) Die Container mit den leisen Fraktionen sind auf
den übrigen Abstellflächen für Container zulässig.
d) Die Öffnungszeiten des Recyclinghofes sind durch
eine geschlossene Einfriedung und Zufahrtstore auf
vier Werktage zu begrenzen, verteilt auf 3 Tage von
14:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 15:00
Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist kein Betrieb zuläs-
sig.
e) Die Entsorgung der Fraktionen muss montags bis
freitags außerhalb der Nacht- und Ruhezeiten, also
zwischen 7:00 und 20:00 Uhr, stattfinden.

HINWEISE
1) Unter den lauten und leisen Fraktionen versteht die
genehmigende Baurechtsbehörde heute insbesondere
folgende Wertstoffarten:
a) Laute Fraktionen: Altmetall, Holz, Elektroschrott,
Dosen, Glas, hochwertige Kunststoffe
b) Leise Fraktionen: Papier/Kartonagen, Altkleider,
Folien, sonstige Kunststoffe, Styropor, Aluminium,
Getränkekartons, Becher und Flaschen aus Kunst-
stoff“

Widerspruch und Klage gegen die Änderungsbauge-
nehmigung

Mit Schreiben vom 8. Mai 2012 legte der Rechtsver-
treter der Petentin Widerspruch gegen die Änderungs-
baugenehmigung ein. Der Widerspruch wurde mit
Schreiben vom 1. und 5. Juni 2012 mit der erhöhten
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Verkehrsfrequenz begründet und die Reduzierung der
Öffnungszeiten auf drei Tage begehrt.

Das zuständige Regierungspräsidium hat den Wider-
spruch am 22. Oktober 2013 als unbegründet zurück-
gewiesen.

Des Weiteren fand ein Gespräch zwischen der Petentin
und der Verwaltungsspitze der Stadt statt. Hierbei be-
gehrte die Petentin die Verlegung der An- und Abfahrt
der Recyclinghof-Anlieferer. Dies lehnte die Stadt ab.

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2013 wurde vom
Rechtsvertreter der Petentin beim Verwaltungsgericht
Klage auf Aufhebung der Änderungsbaugenehmigung
vom 3. April 2012 eingereicht. Die Entscheidung des
Verwaltungsgerichts steht noch aus.

III. Rechtliche Würdigung

Bauordnungsrecht

Gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 LBO ist die Baugeneh-
migung zu erteilen, wenn dem genehmigungspflich -
tigen Vorhaben keine von der Baurechtsbehörde zu
prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entge-
genstehen.

Anhaltspunkte, die gegen die Rechtmäßigkeit der
Bau genehmigungen zur Errichtung und den Betrieb
des Recyclinghofes sowie dessen Nutzungsänderung
sprechen, liegen jedoch nicht vor.

Eingeschränktes Gewerbegebiet – Grad der Störung

Die Petentin trägt vor, dass der Recyclinghof mit der
Eigenart des Baugebietes – eingeschränktes Gewerbe-
gebiet – nicht zu vereinbaren sei.

Der Recyclinghof befindet sich im Geltungsbereich
des Bebauungsplans der Stadt, der als Art der bau -
lichen Nutzung ein eingeschränktes Gewerbegebiet
(GEe) festsetzt. Nach Nummer 1.2 der textlichen
Festsetzungen sind dabei Nutzungen, Betriebe, Ge-
schäfts- und Bürogebäude zulässig, die das Wohnen
„nicht wesentlich stören“. 

Nach § 8 Absatz 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung
von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

Die im Bebauungsplan getroffene Festsetzung „nicht
wesentlich stören“ ist im Hinblick auf ihren Störgrad
für ein Gewerbegebiet zulässig, auch wenn der Stör -
grad „nicht erheblich belästigend“ nach § 8 Absatz 1
BauNVO damit nicht ausgeschöpft wird.

Wie sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans
ergibt, wird durch den Störgrad „nicht wesentlich
stören“ das Immissionsschutzniveau zum Schutz der
Wohnnutzung in den nördlich der Sch.-Straße angren-
zenden Baugebieten erhöht. In der Begründung zum
Bebauungsplan wird hierzu festgestellt:

„Nummer 6.1.3:
Die gewerblich nutzbaren Bauflächen sind in immis -
sionsschutzrechtlicher Hinsicht auf das Niveau eines

Mischgebiets eingeschränkt („nicht wesentlich
störend“). Damit wird der räumlichen Nähe zu den
nördlich der Sch.-Straße angrenzenden Wohnnut-
zungen Rechnung getragen.

Nummer 9.1:
„Durch die Einschränkung des Gewerbegebiets auf
das Lärmniveau eines Mischgebiets wird auf die Um-
gebungssituation, die im Wesentlichen durch Wohn-
nutzungen geprägt ist, planerisch Rücksicht genom-
men. Vom derzeitigen Bestand gehen keine wesentlich
störenden Lärmimmissionen aus. Es ist jedoch im
Rahmen der baurechtlichen Einzelfallentscheidung im
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen, ob die bean-
tragte Nutzung hinsichtlich ihres prognostizierten Im-
missionsverhaltens im eingeschränkten Gewerbege-
biet zulässig sind.“

Der Recyclinghof ist in der dargelegten Betriebs-
form ein nicht wesentlich störender Gewerbebetrieb
und daher im festgesetzten eingeschränkten Gewer-
begebiet zulässig, wie die folgenden Ausführungen
zeigen. 

Schalltechnische Gutachten

Bei den im Baugenehmigungs- und Baugenehmigungs-
änderungsverfahren beigezogenen Gutachtern handelt
es sich um vom Umweltministerium Baden-Württem-
berg bekannt gegebene Messstellen nach § 26 und § 28
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Er-
mittlung von Geräuschen und Erschütterungen. Diese
Gutachter sind zudem akkreditiert nach DIN EN ISO/
IEC 17025 für die Berechnung und Messung von Ge -
räuschemissionen und -immissionen.

Wie im Sachverhalt geschildert, beauftragte die Pe-
tentin ein anderes Ingenieurbüro, um die vorhandenen
schalltechnischen Gutachten zu prüfen. 

In den fachtechnischen Stellungnahmen der im Bau-
genehmigungs- und Baugenehmigungsänderungsver-
fahren beigezogenen Gutachter wird ausgeführt, dass
zur Ermittlung der Vorbelastung in der Lärmprognose
vom 21. September 2011 alle relevanten Betriebe im
Gewerbegebiet angefragt wurden, ob sich gegenüber
dem Betriebszustand des Jahres 2006 lärmrelevante
Änderungen ergeben haben. Es wurde ermittelt, dass
sich keine weiteren lärmrelevanten Betriebe angesie-
delt bzw. lärmrelevante Betriebsänderungen ergeben
haben. Daraus wurde geschlossen, dass sich die Vor-
belastung gegenüber der 2006 getroffenen Aussage
nicht verändert hat.

Zwar hat eine Firma in der Zeit zwischen den beiden
Geräuschimmissionsprognosen am Standort Eb.-
Straße 28 einen Container-Abstellplatz zur Abfallzwi-
schenlagerung in Betrieb genommen. Das schalltech-
nische Prognose-Gutachten vom 16. Juli 2007 kommt
jedoch zu dem Schluss, dass an dem Immissionsort
„Sch.-Straße 49“ der Lärm des Container-Abstellplat-
zes nicht relevant zur Gesamtbelastung beiträgt. 

Das Grundstück der Petentin, Sch.-Straße 39, liegt et-
wa 115 Meter weiter westlich. Ein relevanter Beitrag
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zur Vorbelastung am Immissionsstandort Sch.-Straße 39
ist durch diesen Betrieb nicht zu erwarten.

Im Ergebnis sind die Ausführungen in den o. g. Lärm-
prognosen und der fachtechnischen Stellungnahmen
plausibel.

Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht
besteht für den Recyclinghof nicht, da es sich um kei-
ne Lagerung, sondern nur um einen Sammelvorgang
handelt und eine zeitnahe Abholung der vollen Be -
hältnisse gewährleistet ist. Die Betriebsform fällt un-
ter den Begriff „Bereitstellung“. Deshalb ist für den
Betrieb in Abgrenzung zu Anlagen nach Anhang 1
Nummer 8.12.2 der Vierten Verordnung zur Durch-
führung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchV)
für die Bereitstellung von Behältnissen mit nicht ge-
fährlichen Abfällen in Sammelstellen, Wertstoffhöfen
und Recyclinghöfen eine immissionsschutzrechtliche
Genehmigungspflicht nicht gegeben.

Auch das Gutachten, das im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens erstellt wurde, ist nicht zu bean-
standen. Allerdings kann in den Gutachten für Immis-
sionsorte im „Reinen Wohngebiet“ (WR) im Rahmen
der Prognose-Unsicherheiten die Einhaltung der
Lärmrichtwerte nicht sicher nachgewiesen werden.
Das Grundstück der Petentin ist hiervor jedoch nicht
betroffen, da dieses im festgesetzten „Allgemeinen
Wohngebiet“ (WA) liegt. Der festgesetzte Richtwert
wird hier auch unter Berücksichtigung der Prognose-
Unsicherheiten sicher eingehalten.

Das Gutachten, das im Rahmen des Baugenehmi-
gungsänderungsverfahrens erstellt wurde, ist ebenfalls
nachvollziehbar. Wie im o. g. Gutachten kann auch
hier für Immissionsorte im „Reinen Wohngebiet“
(WR) im Rahmen der Prognose-Unsicherheiten die
Einhaltung der Lärmrichtwerte nicht sicher nachge-
wiesen werden. Hiervon ist das Grundstück der Peten-
tin nicht betroffen. Weiter ordnet das Gutachten einen
zwischenzeitig errichteten Lkw-Abstellplatz dem An-
lagengeräusch und nicht der Vorbelastung zu, obwohl
ein Zusammenhang mit dem Recyclinghof nicht er-
kennbar ist. Eine korrekte Zuordnung erscheint auch
vor dem Hintergrund sinnvoll, um eine etwaige Irre -
levanz der Zusatzbelastung des Recyclinghofes für
verschiedene Immissionsorte insbesondere im „Rei-
nen Wohngebiet“ (WR) zu prüfen.

Mit der Ergänzung vom 23. September 2013 ist dieses
Gutachten im Übrigen plausibel.

Verkehrstechnische Untersuchung 

Die Auffassung der Stadt zu den verkehrlichen Fra-
gestellungen im Bereich Sch.-Straße und Recycling-
hof ist nachvollziehbar und in rechtlicher Hinsicht
nicht zu beanstanden.

Dies ergibt sich insbesondere aus der den Fakten ent-
sprechenden Darstellungen der Stadt, dass die Sch.-
Straße die Erschließungsfunktion für das nördlich an-
grenzende Wohngebiet und das südlich angrenzende
Industriegebiet darstellt und eine Tangentenfunktion
für den Stadtkern zwischen den Anschlussstellen
„Mitte“ und „Ost“ zu einer Bundesstraße erfüllt.

Die Einrichtung einer Einbahnregelung ab dem Recyc -
linghof – egal in welche Fahrtrichtung – würden die
vorgenannten Kernfunktionen der Sch.-Straße unver-
hältnismäßig einschränken. Der Ausbauzustand der
Sch.-Straße trägt diesen planerischen Aspekten in her-
vorragender Weise Rechnung. Die bestehende Ver-
kehrsführung muss zur Funktionserfüllung erhalten
bleiben. Beachtliche Verkehrsverlagerungen in das
Stadtgebiet und damit in Bereiche hinein, die mit der
Tangente und der Ortsumfahrung bewusst entlastet
werden sollen, wären bei einer Änderung der Ver-
kehrsführung die Folge.

Diese innerstädtischen Verkehrswege sind vom Aus-
bauzustand her auch weniger für die Aufnahme von
zusätzlichem Straßenverkehr geeignet.

Insoweit wäre eine geänderte Verkehrsführung weder
für die „neu“ betroffenen Anwohner noch für die Ver-
kehrsteilnehmer zumutbar. Sie wäre im Rahmen der
Gesamtabwägung nicht verhältnismäßig.

Rücksichtnahmegebot 

Anhaltspunkte, die einen Verstoß gegen das Rücksicht-
nahmegebot nach § 15 BauNVO begründen könnten,
sind nach den o. g. Ausführungen ebenfalls nicht er-
kennbar.

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 BauNVO sind die in den
§§ 2 bis 14 BauNVO aufgeführten baulichen und
sons tigen Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn sie
nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung
der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Nach § 15
Absatz 1 Satz 2 BauNVO sind sie auch unzulässig,
wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen aus -
gehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets
im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzu-
mutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen
oder Störungen ausgesetzt werden.

§ 15 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 BauNVO ist dabei 
eine besondere Ausprägung der Rücksichtnahme. Die
Vorschrift soll gewährleisten, dass Nutzungen, die ge-
eignet sind, Spannungen und Störungen hervorzuru-
fen, einander so zugeordnet werden, dass Konflikte
möglichst vermieden werden. Zu den auch für § 15
Absatz 1 Satz 2 BauNVO geltenden Grundsätzen des
Gebots der Rücksichtahme kommt es im Einzelnen
darauf an, was dem Rücksichtnahme-Begünstigten ei-
nerseits und dem Rücksichtnahme-Verpflichteten an-
dererseits nach Lage der Dinge zuzumuten ist. 

Angesichts der Lage des Recyclinghofes, dem Ab-
stand zum Grundstück der Petentin und nach den vor-
liegenden Gutachten für die Einhaltung der aus §§ 3
und 22 BImSchG folgenden Verpflichtungen, das
Vorhaben so zu errichten und zu betreiben, dass von
ihm keine das zulässige Maß überschreitenden schäd-
lichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die geeignet
sind, erhebliche Nachteile oder Beeinträchtigungen
auszulösen, ist dem Rücksichtnahmegebot Sorge ge-
tragen. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen für das Grundstück
der Petentin durch die Errichtung und den Betrieb des
Recyclinghofes sind nicht zu erwarten.
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IV. Ergebnis

Das Gutachten vom 21. September 2011 unterschei-
det neben dem Betrieb am Samstag zwei Betriebszu-
stände für die übrigen Tage, die sich darin unterschei-
den, dass einmal Altglas entsorgt wird und im anderen
Fall sieben andere Fraktionen. Diesbezüglich ist die
Nebenbestimmung der Änderungsbaugenehmigung
fortzuschreiben. Im Übrigen kann der Petition nicht
abgeholfen werden und die Petentin ist auf das noch
anhängige verwaltungsgerichtliche Verfahren zu ver-
weisen.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird hinsichtlich der Fort-
schreibung der Nebenbestimmung der Än-
derungsbaugenehmigung für erledigt er-
klärt. Im Übrigen kann der Petition nicht ab-
geholfen werden. 

Berichterstatter: Salomon

12. Petition 15/4173 betr. Angelegenheit des Jugend -
amtes

Der Petent wendet sich gegen die Vorgehensweise
des Amtsgerichts – Familiengericht – und des Land-
ratsamts – Jugendamt – in Fragen des Umgangs nach
§ 1684 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Gegenstand
der Beschwerde ist der Vorwurf, dass sich das fami -
liengerichtliche Verfahren in einer Sackgasse befinde
und das Jugendamt dem Petenten keine Auskünfte über
Angelegenheiten seiner Tochter gebe. Zudem habe ei-
ne Mitarbeiterin des Jugendamtes die Aussage getrof-
fen, dass die Kindsmutter überhaupt keine Pflichten,
der Petent jedoch Zahlungsverpflichtungen habe. 

Die im November 2010 unehelich geborene Tochter
lebt seit der Trennung des Petenten von der Kinds-
mutter Ende 2011 bei der Kindsmutter, die das alleini-
ge Sorgerecht hat. Der Petent hat seinen Wohnsitz in
Sachsen-Anhalt, arbeitet aber in Baden-Württemberg.
Der Petent begehrt einen regelmäßigen Umgang mit
seiner Tochter und die Prüfung der Verfahrensweise
des Amtsgerichts – Familiengericht – und des Land-
ratsamts – Jugendamt – im Hinblick auf seine verfas-
sungsmäßigen Rechte als Vater.

Nach der Trennung der Eltern konnte zunächst eine
außergerichtliche Vereinbarung bezüglich des Um-
gangs unter Mitwirkung des Allgemeinen Sozialen
Dienstes (ASD) des Jugendamtes getroffen werden.
In dieser Vereinbarung wurde ein vierzehntägiger,
zweistündiger Umgang des Petenten am Sonntagvor-
mittag, die ersten beiden Umgangstermine und -orte,
sowie eine Regelung für die Urlaubszeiten getroffen.
Ferner sollten die Eltern nach den ersten beiden Um-
gangsterminen weitere Termine untereinander verein-
baren. Des Weiteren sollten nach dem dritten Um-
gangskontakt die Umgangszeiten auf drei Stunden
ausgedehnt werden.

Als die Umsetzung dieser Vereinbarung ab Ende Juli/
Anfang August 2013 nicht mehr möglich war, hat der
Petent im September 2013 einen entsprechenden An-
trag auf Regelung des Umgangsrechts und Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung beim Amtsgericht – Fa-
miliengericht – gestellt. Das Jugendamt hat an diesem
Verfahren mitgewirkt. 

In dem beim Amtsgericht – Familiengericht – anhän-
gigen Umgangsrechtsverfahren schlossen die Betei-
ligten in der Verhandlung vom 26. September 2013
eine vorläufige Vereinbarung dahingehend, dass sie
an einer gemeinsamen Beratung im Rahmen des El-
ternkonsenses bei einer psychologischen Beratungs-
stelle (im weiteren Elternkonsensgespräch) teilneh-
men würden. Der Petent sollte entsprechende Termine
vereinbaren und die Kindsmutter über die Termine in-
formieren. Die Beteiligten einigten sich weiter darauf,
dass der Petent viermal Umgang mit seiner Tochter
für jeweils eineinhalb bis zwei Stunden in Anwesen-
heit der zuständigen Mitarbeiterin des Jugendamtes
haben dürfe. Vorgesehen war, dass sich die Eltern, so-
bald sie das erste Elternkonsensgespräch geführt ha-
ben, an die Mitarbeiterin des Jugendamts wenden und
entsprechende Umgangstermine vereinbaren. Nach
Durchführung der vier Umgangstermine sollten die
Eltern unter Zuhilfenahme des Jugendamts und der
psychologischen Beratungsstelle versuchen, eine Ei-
nigung über den Fortgang der Umgangskontakte zu
erzielen. Falls dies nicht möglich sein sollte, sollte ein
weiterer Verhandlungstermin bei Gericht stattfinden. 

Das Jugendamt teilte sodann nach Telefonaten mit
den Eltern mit Schreiben vom 14. November 2013
dem Amtsgericht – Familiengericht – mit, dass der
Petent einen ersten Termin bei der Psychologischen
Beratungsstelle der Caritas vereinbart habe. Sowohl
der Petent als auch die Kindsmutter seien am 28. Ok-
tober 2013 bei der Caritas erschienen. Der Termin sei
aber dort auf den 29. Oktober 2013 eingetragen gewe-
sen. Es sei unklar, wie es zu diesem Missverständnis
gekommen sei. Jedenfalls sei dann eine weitere Ter-
minvereinbarung mit der Caritas auf den 14. Novem-
ber 2013 erfolgt. Nach Ansicht der Kindsmutter habe
der Psychologe der Caritas diesen Termin dem Peten-
ten mitgeteilt. Der Petent habe aber noch eine Termin-
bestätigung durch die Kindsmutter gewünscht. Diese
sei erst am Nachmittag des 8. November 2013 per
SMS bei ihm eingegangen, was für ihn zu spät gewesen
sei, da der Petent bereits am Vormittag des 8. Novem-
ber 2013 den Termin bei der Caritas abgesagt habe.

Das Gericht übersandte dieses Schreiben des Jugend -
amtes an die Rechtsanwälte des Petenten und der
Kindsmutter mit der Bitte um Stellungnahme bis zum
11. Dezember 2013 und der Frage, wie weiter vorge-
gangen werden solle.

Die Anwältin der Kindsmutter bestätigte mit Schrift-
satz vom 10. Dezember 2013 die Sachverhaltsschilde-
rung durch das Jugendamt im Schreiben vom 14. No-
vember 2013 und wies ergänzend darauf hin, dass es
die Kindsmutter gewesen sei, die am 30. Oktober
2013 den zweiten Termin bei der Caritas auf den 
14. November 2013 mit dem dortigen Psychologen
vereinbart habe. Die Kindsmutter habe diesen darum
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gebeten, den Petenten über den Termin zu informie-
ren, was der Psychologe der Caritas zugesichert habe.
Am 4. November 2013 habe der Petent die Kindsmut-
ter vom Termin am 14. November 2013 informiert
und um Terminbestätigung gebeten, obwohl er von
dem Psychologen der Caritas gewusst habe, dass die
Kindsmutter den Termin selbst vereinbart hatte. Am
8. November 2013 habe der Petent den Termin vom
14. November 2013 dann abgesagt. 

Die Anwältin des Petenten nahm zu den geschilderten
Vorgängen inhaltlich nicht Stellung und stellte mit
Schriftsatz vom 11. Dezember 2013 den Antrag, den
Umgang für den Petenten mit seiner Tochter ent -
sprechend dem Antrag vom 3. September 2013 zu re-
geln, eventuell dahingehend modifiziert, dass der Um-
gang das erste Mal in begleiteter Form stattfinden
könne.

Das Gericht wies die Anwälte der Beteiligten mit
Schreiben vom 13. Dezember 2013 darauf hin, dass
die Eltern nunmehr dringend die vorläufige Vereinba-
rung vom 26. September 2013 umsetzen und Eltern-
konsensgespräche durchführen sollten. Vorher mache
die Durchführung eines weiteren Verhandlungster-
mins keinen Sinn.

Auf dieses gerichtliche Schreiben erfolgte von den
Beteiligten keine Reaktion mehr. Keiner der Be -
teiligten teilte dem Gericht mit, ob noch weitere
Versuche unternommen wurden, die Elternkonsens-
gespräche durchzuführen, oder ob und weshalb diese
Versuche gescheitert sind. Die Beteiligten können
jederzeit die Fortsetzung des gerichtlichen Verfah-
rens beantragen. 

Beide Elternteile wollen zwar den Kontakt zwischen
dem Kind und dem Petenten, sehen die Schwierigkei-
ten und Hinderungsgründe aber beim jeweils anderen
Elternteil. 

Die Kindsmutter hat die Umgänge nicht verweigert.
Die Umgänge fanden jedoch nicht in den vereinbarten
Abständen bzw. nicht verlässlich statt. Beide Eltern
berichten über die bestehenden Schwierigkeiten in der
Kommunikation und über Uneinigkeiten in Bezug auf
die Ernährung und die Erziehung des Kindes. Auch
deshalb wurden in der vorläufigen Vereinbarung des
Amtsgerichts – Familiengericht – vom 26. September
2013 die Beratungsgespräche im Rahmen des Eltern-
konsenses als Maßnahme zur besseren Verständigung
der Eltern festgelegt. 

Der Petent verlangte von der zuständigen Fachkraft
des ASD Auskünfte über das Kind, insbesondere
über den Kindergartenbesuch und über das Impfbuch.
Das Ju gend amt konnte dem Petenten diese Informa-
tionen nicht geben. Das Jugendamt hat den Petenten
an die Mutter verwiesen, die diese Informationen hat
und auch verpflichtet ist, diese an den Kindsvater
weiterzugeben. 

Bezüglich der Aussage, die von einer Mitarbeiterin
des Geschäftsteils Beistandschaften, Pflegschaften,
Vormundschaften des Jugendamtes getroffen worden
sei, der Petent hätte keinerlei Rechte, sondern nur
Zahlungsverpflichtungen, weist das Jugendamt darauf

hin, dass der Beistand ausschließlich die Unterhalts-
ansprüche des Kindes geltend macht. In diesem Zu-
sammenhang wurde der Petent darauf hingewiesen,
dass seine Unterhaltsverpflichtung unabhängig davon
besteht, ob er sein Umgangsrecht ausüben kann oder
nicht.

Der Petent hat gemäß § 1684 BGB grundsätzlich ein
Recht auf Umgang mit seinem Kind. Dieses Recht hat
er auf gerichtlichem Weg geltend gemacht.

Das Jugendamt war am gerichtlichen Verfahren betei-
ligt. Seine Rolle im Verfahren war klar definiert. Der
derzeitige Stillstand im gerichtlichen Verfahren ist
den Eltern zuzurechnen, die Elternkonsensgespräche
bei einer Beratungsstelle vereinbaren müssten, auf de-
ren Durchführung das Gericht pocht. Insofern könnte
der Petent einen neuen Terminvorschlag unterbreiten.
Das Jugendamt kann den Kontakt zwischen dem Pe-
tenten und seiner Tochter nicht in Gang bringen. Alle
Möglichkeiten hierzu wurden bereits aufgezeigt. Inso-
fern hat das Jugendamt dem Anspruch des Petenten
auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung
des Umgangsrechts gemäß § 18 Abs. 3 S. 3 Sozialge-
setzbuch Achtes Buch (SGB VIII) genügt.

Der Petent hat gemäß § 1686 BGB das Recht, von der
Mutter Auskunft über die persönlichen Verhältnisse
des Kindes zu verlangen. Das Jugendamt hingegen
kann Auskünfte und Informationen über das Kind
nicht an den umgangsberechtigten Vater weitergeben.
Das Jugendamt hat insofern zu Recht darauf hin -
gewiesen, dass es nicht der richtige Ansprechpartner
ist und die gewünschten Informationen zum Teil auch
nicht hat. Stattdessen kann der Petent die Informatio-
nen von der Mutter verlangen. Sollte dies nicht mög-
lich sein, kann das Jugendamt den Petenten gemäß 
§ 18 Abs. 3 S. 4 SGB VIII bei der Erlangung der Infor-
mationen unterstützen.

Die Unterhaltsverpflichtung von Verwandten in gera-
der Linie regelt § 1601 ff. BGB. Das Jugendamt kann
auf Antrag eines Elternteils gemäß § 1712 BGB zum
Beistand des Kindes mit dem Aufgabengebiet der
Geltendmachung der Unterhaltsansprüche werden.
Dies beinhaltet ggfs. sowohl die Schaffung eines Un-
terhaltstitels als auch die Durchsetzung der Zahlung
des Unterhalts. Die Ausübung des Umgangsrechtes
gemäß § 1684 BGB ist unabhängig von der Unter-
haltsverpflichtung. Eine Koppelung der Unterhalts-
pflichten mit der Sicherstellung eines regelmäßigen
Umganges ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Der
Petent kommt seiner Unterhaltsverpflichtung regel-
mäßig nach. Es wird kein Unterhaltsvorschuss geleis -
tet, ein gerichtliches Verfahren ist diesbezüglich der-
zeit nicht anhängig.

Die Vorgehensweise des Jugendamtes, die keiner
Zweckmäßigkeitskontrolle, sondern nur der Rechts-
aufsicht unterliegt, ist nicht zu beanstanden.

Die Entscheidungen des Jugendamtes waren und sind
pflichtgemäß am Wohl des Kindes orientiert. 

Eine inhaltliche Stellungnahme zu familiengericht -
lichen Verfahren oder gar ein Eingriff in diese Ver-
fahren ist dem Petitionsausschuss im Hinblick auf die
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verfassungsrechtlich geschützte richterliche Unabhän-
gigkeit verwehrt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

13. Petition 15/4307 betr. Änderung der LBO und
anderer Gesetze

Die Petenten fordern die Landesregierung zur Ände-
rung der Landesbauordnung (LBO) auf der Grund -
lage der vom Bund beschlossenen Länderöffnungs-
klausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwi-
schen Windenergieanlagen und zulässigen Nutzun-
gen sowie zur Änderung anderer landesrechtlicher
Vorschriften auf.

Im Einzelnen begehren die Petenten, die LBO auf der
Grundlage der Länderöffnungsklausel im Baugesetz-
buch (BauGB) dahingehend zu ändern, dass der Auf-
stellungsort einer neuen Windkraftanlage in einer
Gruppe von mehr als 11 Windkraftanlagen in einem
bestimmten Mindestabstand zu benachbarten Wind-
energieanlagen liegen muss. 

Zudem sollte von touristischen Aussichtspunkten ein
Bereich von mindestens 10 km in Aussichtrichtung
freigehalten werden.

Weiterhin weisen die Petenten anhand von Beispielen
darauf hin, dass die Landeshochschulen in Baden-
Württemberg hauptsächlich kerntechnisch orientiert
seien und Unwahrheiten über Leistung, Wirkungsgrad
und Potenzial von erneuerbaren Energien verbreiten
würden. Demensprechend beantragen die Petenten,
das Landeshochschulgesetz dahingehend zu ändern,
dass eine Veröffentlichung der Wahrheit entsprechen
muss und die verfassungsmäßig garantierte Freiheit
von Hochschulen in Lehre und Forschung hierdurch
eingeschränkt wird.

Zur Sicherstellung bestimmter Vorgaben im Messwe-
sen fordern die Petenten ferner, eine entsprechende
Änderung der Landeseichverordnung. Zudem stellen
die Petenten in Bezug auf Dosismessgeräte bestimmte
Anforderungen an Qualität und Genauigkeit der Mes-
sungen.

Des Weiteren sollen aus Sicht der Petenten die Lan-
desgewerbeordnung und das Landesinformationsge-
setz in Bezug auf erkrankte oder verstorbene Perso-
nen geändert werden.

Mit der am 15. Juli 2014 vom Bundestag beschlosse-
nen sogenannten Länderöffnungsklausel zur Vorgabe
von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen
und zulässigen baulichen Nutzungen haben die Bun-
desländer die Möglichkeit erhalten, die bauplanungs-
rechtliche Privilegierung von Windenergieanlagen im
Außenbereich durch die Festlegung gewisser Abstän-
de zwischen der Windenergie und der (Wohn-)Bebau-

ung einzuschränken. Die Gesetzesänderung in § 249
Absatz 3 BauGB lautet dabei wie folgt:

„Die Länder können durch bis zum 31. Dezember
2015 zu verkündende Landesgesetze bestimmen, dass
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB auf Vorhaben, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Winden-
ergie dienen, nur Anwendung findet, wenn sie einen
bestimmten Abstand zu den im Landesgesetz bezeich-
neten zulässigen baulichen Nutzungen einhalten. Die
Einzelheiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung
und zu den Auswirkungen der festgelegten Abstände
auf Ausweisungen in geltenden Flächennutzungsplä-
nen und Raumordnungsplänen, sind in den Landesge-
setzen nach Satz 1 zu regeln. Die Länder können in
den Landesgesetzen nach Satz 1 auch Abweichungen
von den festgelegten Abständen zulassen.“
Mit der Länderöffnungsklausel wird den Bundeslän-
dern sowohl hinsichtlich der Einführung und der
Reichweite einer Abstandsregelung zu baulichen Nut-
zungen als auch hinsichtlich der Größe des Abstandes
ein Spielraum eingeräumt. 

Während Bayern als bislang einziges Bundesland ei-
nen Gesetzentwurf über die Festlegung eines Min -
destabstands in den Landtag eingebracht hat (und
zwar in Form des Zehnfachen der Anlagenhöhe bspw.
zu Wohngebieten, sogenannte 10-H-Regelung), wird
die große Mehrzahl der Bundesländer, so wie auch
Baden-Württemberg, von der Länderöffnungsklausel
keinen Gebrauch machen. 

Zum einen wird für eine solche Regelung kein Rege-
lungsbedarf gesehen, da die Abwehr einer optisch be-
drängenden Wirkung von Windenergieanlagen ohne -
hin bereits über das bauplanungsrechtliche Rücksicht-
nahmegebot und der Schutz vor unzulässigen Lärm -
immissionen von Windenergieanlagen bereits über
die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) im immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren sichergestellt wird. Zum anderen
laufen derartige länderspezifische Abstandsregelun-
gen der Umsetzung der Energiewende zuwider. Im
Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit und sachliche
Differenzierung der bestehenden Regelungen und
Empfehlungen wäre eine solche Festlegung im Übri-
gen auch nicht dazu geeignet, sich insgesamt positiv
auf die Akzeptanz der Windenergie auszuwirken.

Rechtliche Würdigung:

Änderung der Landesbauordnung 

Die Petenten beantragen, die LBO dahingehend zu
ändern, dass zur Erreichung eines optimalen Stromer-
trags bei Windparks von mehr als 11 Windenergiean-
lagen ein bestimmter Aufstellungsort in einem be-
stimmten Abstand zu bestehenden Windenergieanla-
gen in Abhängigkeit von der Hauptwindrichtung vor-
geschrieben werden soll.

Mit der vom Bundestag beschlossenen Länderöff-
nungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwi-
schen Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen
werden die Bundesländer allerdings nur ermächtigt,
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die bauplanungsrechtliche Privilegierung für Wind -
energieanlagen im Außenbereich durch die Festle-
gung gewisser Abstände zwischen der Windenergie
und der (Wohn-)Bebauung festzulegen. Dagegen wer-
den die Länder nicht ermächtigt, Regelungen zum
Aufstellungsort bzw. zu Abständen der Windenergie-
anlagen untereinander zur Optimierung des Stromer-
trags zu treffen. Für solche Vorgaben fehlt den Län-
dern die Gesetzgebungskompetenz. Auch andere
Rechtsgrundlagen sind hierfür nicht ersichtlich. Ins-
besondere gibt es auf Ebene der Bundesländer keine
Landesenergiegesetze.

In der Praxis besteht zudem für derartige Regelungen
auch kein Bedürfnis, da es bereits im Eigeninteresse
eines Projektierers liegt, mithilfe einer effektiven Pro-
jektplanung und Anlagenaufstellung einen möglichst
hohen Energieertrag zu erzielen. 

Dem von den Petenten darüber hinaus angesproche-
nen Schutz touristischer Aussichtspunkte wird im
Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren
bereits Rechnung getragen, indem im jeweiligen Ein-
zelfall stets sämtliche berührte Belange wie die Be-
lange des Landschaftsbilds und des Denkmalschutzes
zu ermitteln, zu gewichten und dann untereinander
und insbesondere gegen die Belange des Klima-
schutzes und des Aufbaus einer regenerativen Ener-
gieversorgung abzuwägen sind. Pauschale Abstände
zu touristischen Aussichtspunkten können demge-
genüber nicht vorgeschrieben werden. Etwaige Ab-
stände können sich vielmehr nur auf der Grundlage
vorgenannter Einzelfallabwägung ergeben.

Änderung des Landeshochschulgesetzes 

Die Behauptung der Petenten, die Lehrfreiheit werde
an baden-württembergischen Hochschulen zur Ver-
breitung von Unwahrheiten genutzt, wird zurückge-
wiesen. Die von den Petenten vorgetragenen Beispie-
le aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
sind nicht geeignet, diesen Vorwurf zu substantiieren.
Der in der Anlage vorgelegte Auszug aus einem
Skript, Lehrbuch o. ä. ist erkennbar älter als zehn Jah-
re. Auch die Ablichtung offenkundig eines Groß -
plakats zum metereologischen Messmast des KIT mit
einigen schematischen Darstellungen von Messkur-
ven ist nicht geeignet, die wissenschaftliche Seriosität
der Lehre an den Hochschulen des Landes in Zweifel
zu ziehen. Insgesamt ist festzustellen, dass Lehre und
Forschung an den Landeshochschulen, wie durch ihre
exzellenten Ranking-Ergebnisse und ihre hohen Dritt-
mitteleinwerbungen belegt wird, ein hohes wissen-
schaftliches Niveau aufweisen. Dies betrifft auch die
Energieforschung und Lehre in diesem Bereich.

Die vorgeschlagene Änderung des Landeshochschul-
gesetzes (LHG) erscheint somit bereits in der Sache
weder begründet noch zielführend. Sie wäre zudem
verfassungsrechtlich unzulässig, weil sie das Grund-
recht der Wissenschaftsfreiheit verletzen würde. Ar -
tikel 5 Absatz 3 Grundgesetz (GG) gewährleistet 
die Wissenschafts-, Forschungs- und Lehrfreiheit. Es
han delt sich um ein vorbehaltloses Grundrecht. Nach
der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung

ist Forschung in diesem Sinne jede Tätigkeit, die nach
Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch
zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Wissen-
schaft ist somit bereits von ihrer Definition her der
Wahrheit verpflichtet. Gleichzeitig zeichnet sich Wis-
senschaft durch eine Vielfalt von Ansätzen und Me-
thoden aus. Wissenschaftlicher Fortschritt wird durch
eine ständige Entwicklung erreicht, der auch die Wi-
derlegung früherer Theorien und Interpretationen
einschließt. Der Begriff der „Wahrheit“ ist somit in
Bezug auf Forschungsergebnisse kaum zu definieren
und es ist keine objektive Instanz denkbar, die ab -
schließend die Übereinstimmung von Forschungser-
gebnissen und Veröffentlichungen mit „der Wahrheit“
prüfen und dazu gutachterlich Stellung nehmen könn-
te. Die von den Petenten vorgeschlagene Rechtsnorm
im LHG wäre vor diesem Hintergrund eine Ein-
schränkung der in Artikel 5 Absatz 3 GG geschützten
Wissenschaftsfreiheit, die nicht durch verfassungs-
immanente Rechtsgüter gerechtfertigt werden könnte. 

Änderung der Landeseichverordnung und Anforde-
rungen an Dosimetriemessungen

Insoweit die Petenten eine Änderung der Landeseich-
verordnung begehren, wird darauf hingewiesen, dass
es keine Landeseichverordnung gibt, die das Land än-
dern könnte. Vielmehr gibt es nur eine Eichordnung
des Bundes.

Was die Dosimetrie betrifft, besteht bereits heute für
die verschiedenen Messverfahren eine Normgebung,
die Regelungen für die Qualität und Genauigkeit von
Messungen enthält. Diese Normgebung unterliegt ei-
ner regelmäßigen Überprüfung und wird in Fach -
kreisen für geeignet und ausreichend gehalten.

Änderung der Landesgewerbeordnung

Insoweit die Petenten eine Änderung der Landesge-
werbeordnung begehren, wird darauf hingewiesen,
dass es keine Landesgewerbeordnung gibt, die das
Land zur Erreichung der von den Petenten gewünsch-
ten Regelung ändern könnte. 

Änderung des Landesinformationsgesetzes

Zum Begehren der Petenten, das Landesinformations-
gesetz zu ändern, wird darauf hingewiesen, dass bis-
lang nur Eckpunkte des Innenministeriums für ein
Landesinformationsfreiheitsgesetz existieren, wobei
die Einbeziehung von Umweltinformationen nicht ge-
plant ist, da sich insoweit der Zugang zu Umweltin-
formationen grundsätzlich nach § 3 Landesumweltin-
formationsgesetz (LUIG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UIG) rich-
tet. Umweltinformationen sind nach § 2 Absatz 3
Nummer 6 UIG insbesondere Daten über „den Zu-
stand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit,
die Lebensbedingungen des Menschen sowie Kultur-
stätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand
der Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder
von Faktoren, Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne
der Nummern 2 und 3 betroffen sind oder sein kön-
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nen“. Nach § 3 Absatz 1 LUIG hat grundsätzlich jede
Person einen Anspruch darauf, dass eine Behörde die
ihr vorliegenden Umweltinformationen herausgibt.
Einer Änderung der Rechtslage bedarf es insoweit
nicht. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

14. Petition 15/4329 betr. Angelegenheit der Deut-
schen Rentenversicherung 

Sachverhalt:

Der Petent wendet sich gegen den Rentenabschlag in
seiner seit dem 1. Februar 2004 bezogenen Alters -
rente für langjährig Versicherte. Er ist der Auffas-
sung, dass besonders seit Inkrafttreten des Gesetzes
über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungsge-
setz) der Abschlag nicht gerechtfertigt sei. 

Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg (DRV BW) hat der Petent am 
9. September 2003 einen Antrag auf Gewährung der
Altersrente für langjährig Versicherte wegen Vollen-
dung des 63. Lebensjahres gestellt. Diesem Antrag
wurde mit Bescheid vom 19. Dezember 2003 ent -
sprochen und Altersrente für langjährig Versicherte
beginnend am 1. Februar 2004 gewährt. Nachdem der
Petent im Januar 1941 geboren ist und 45 Jahre
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung
oder Tätigkeit entrichtet hatte, war als Altersgrenze
für den abschlagsfreien Rentenbezug das Lebensalter
63 Jahre und 10 Monate maßgebend. Da der Petent
die Möglichkeit nutzte, vorzeitig nach Vollendung
des 63. Lebensjahres in Rente zu gehen, führte dies zu
einer Minderung des Zugangsfaktors (Abschlag) in
Höhe von 3 Prozent für diese 10 Monate. 

Am 25. Oktober 2008 beantragte der Petent eine
Überprüfung seines Rentenbescheides hinsichtlich der
Rentenabschläge, da nach seiner Auffassung das alte
Recht, ohne Anhebung der Altersgrenze von 63 Jah-
ren, hätte angewendet werden müssen. Mit Schreiben
vom 20. November 2008 wurde dem Versicherten die
Sach- und Rechtslage erläutert.

Rechtliche Würdigung:

Zum 1. Juli 2014 trat das RV-Leistungsverbesse-
rungsgesetz (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt –
Teil I, Nr. 27 vom 26. Juni 2014) in Kraft. Einer der
Kernpunkte der Neuregelung ist der erweiterte Zu-
gang zur Altersrente für besonders langjährig Ver -
sicherte. Nach § 236 b des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB VI) können Beschäftigte, die 45 oder
mehr Beitragsjahre haben, auf Antrag ab dem 1. Juli
2014 bereits mit 63 statt 65 Jahren eine Rente ohne

Abschläge beziehen. Die geschaffene Vertrauens-
schutzregelung stellt eine Übergangsregelung dar
und ist nur für einen zeitlich begrenzten Zeitraum
möglich. Ab Geburtsjahrgang 1953 wird das Zu-
gangsalter wie bei allen anderen Rentenarten schritt-
weise angehoben, sodass die Jahrgänge ab 1964 erst
mit 65 Jahren die abschlagsfreie Altersrente be -
ziehen können. 

Nach § 300 Abs. 1 SGB VI ist bei der erstmaligen Fest-
stellung einer Rente die im Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns geltende Gesetzesfassung anzuwenden. Nach dem
der Petent das 63. Lebensjahr im Januar 2004 voll -
endet und den Rentenantrag entsprechend § 99 Abs. 1
SGB VI rechtzeitig gestellt hatte, wurde der Renten-
beginn auf den Folgemonat der Vollendung des 
63. Lebensjahres festgelegt. Bei der Prüfung der Vo -
raussetzungen für die Altersrente für langjährig Ver -
sicherte war somit das zu diesem Zeitpunkt geltende
Recht anzuwenden. Da der Petent im Januar 1941 ge-
boren ist und 45 Jahre Pflichtbeiträge für eine ver -
sicherte Beschäftigung oder Tätigkeit entrichtet hatte,
war nach § 236 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI i. d. F. des
Rentenreformgesetzes 1999 als Altersgrenze für eine
abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte
das 63. Lebensjahr und 10 Monate zugrunde zu legen.
Er hätte somit zum 1. Dezember 2004 eine abschlags-
freie Altersrente beziehen können. Da er jedoch die
Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres, 
d. h. ab dem 1. Februar 2004 beantragt hatte, war so-
mit nach § 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI i. d. F. des
Gesetzes zur Reform der Renten wegen Erwerbsun-
fähigkeit 2000 der Zugangsfaktor in Höhe von 1,0 für
jeden Kalendermonat der vorzeitigen Inanspruch -
nahme um 0,003 zu mindern. 

Nach § 34 Abs. 4 SGB VI ist ein Wechsel in eine an-
dere Rente wegen Alters ausgeschlossen, wenn eine
Rente wegen Alters bindend festgestellt wurde. Eine
Ausnahme von dieser Regelung ist im RV-Leistungs-
verbesserungsgesetz nicht vorgesehen. Somit kann
der Petent nicht in die neue abschlagsfreie Rente ab
Vollendung des 63. Lebensjahres nach dem RV-Leis -
tungsverbesserungsgesetz wechseln, auch wenn er die
Voraussetzungen hierfür erfüllt. 

Das Vorgehen der DRV BW ist damit rechtsaufsicht-
lich nicht zu beanstanden. Die Gewährung der Alters-
rente für langjährig Versicherte erfolgte auf dem zum
damaligen Zeitpunkt geltenden Recht unter Beach-
tung der für den Petenten günstigeren Vertrauens-
schutzregelung. Der ermittelte Abschlag in Höhe von
3 Prozent ist somit rechtskonform und insoweit nicht
zu kritisieren. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass mit der
vom Gesetzgeber bestimmten Stichtagsregelung zum
1. Juli 2014 die Leistungsverbesserungen des Renten-
pakets solide finanziert werden sollen. Die sich dabei
ergebenden Härten für Betroffene, deren Rente – wie
im Falle des Petenten – nach dem alten Recht aus -
gezahlt wird, sind nicht zu vermeiden. Im Übrigen hat
das Bundesverfassungsgericht die Einführung von
Stichtagsregelungen im Bereich der Sozialversiche-
rung grundsätzlich für zulässig erklärt. 
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Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

15. Petition 15/3749 betr. Personalsache, Beschwer-
de über Dienstvorgesetzte

Der Petent hatte von Februar 1994 bis Dezember
2013 das Amt des Verwaltungsleiters eines Amtsge-
richts inne. Seit seiner Krankschreibung im Septem-
ber 2012 hat er dieses allerdings faktisch nicht mehr
ausgeübt. Bis Herbst 2011 war der Petent zudem mit
der Hälfte seiner Arbeitskraft als Zentraler Prüfungs-
beamter für Gerichtsvollzieher tätig.

Die in seiner Petition unter dem pauschalen Vorwurf
des „Mobbings“ umrissenen Beschwerdepunkte sind
vor dem Hintergrund eines seit August 2012 laufen-
den Disziplinarverfahrens zu sehen, mit dem sich der
Petent seines Erachtens zu Unrecht konfrontiert
sieht. Gegenstand des Disziplinarverfahrens ist u. a.
der Vorwurf der nicht ordnungsgemäßen Prüfung im
Rahmen seiner Tätigkeit als Zentraler Prüfungsbe-
amter. Im Raum stehen außerdem der Vorwurf des
unerlaubten Fernbleibens vom Dienst sowie der Vor-
wurf des Verstoßes gegen Pflichten zur Arbeitszeit-
erfassung.

Obwohl die genannten Vorwürfe zwischenzeitlich
nachgewiesen sind, konnte das Disziplinarverfahren
noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Nachdem
die Staatsanwaltschaft im April 2014 ein Ermittlungs-
verfahren gegen den Petenten wegen des Verdachts
der Nachstellung und der vorsätzlichen Körperverlet-
zung zum Nachteil einer Mitarbeiterin des Amts -
gerichts eingeleitet hat, steht der Verdacht eines wei-
teren Dienstvergehens im Raum, das in das laufende
Disziplinarverfahren einzubeziehen ist. Das Oberlan-
desgericht prüft als personalverwaltende Stelle vor
dem Hintergrund dieser neuerlichen schwerwiegen-
den Vorwürfe gegenwärtig eine vorläufige Dienstent-
hebung des Petenten (1.).

Die weiteren Beschwerdepunkte betreffen den mit der
Umsetzung des Petenten verbundenen Entzug seiner
Aufgaben als Verwaltungsleiter (2.), eine nach Rück-
nahme des Widerspruchs mittlerweile bestandskräfti-
ge dienstliche Beurteilung des Petenten (3.) sowie die
im Rahmen seiner Wiedereingliederung vorgenom-
mene Zuweisung eines anderen Dienstzimmers (4.).
Darüber hinaus nimmt die Petition auf Einzelpunkte
aus den zahlreichen Dienstaufsichtsbeschwerden Be-
zug, die der Petent in den vergangenen Monaten ge-
gen eine Vielzahl von Personen erhoben hat (5.).

Im Einzelnen:

1. Der Petent hatte von Februar 1994 bis Dezember
2013 die Funktion des Verwaltungsleiters eines
Amtsgerichts inne. Bis Herbst 2011 war er zudem

mit der Hälfte seiner Arbeitskraft als Zentraler Prü-
fungsbeamter für Gerichtsvollzieher tätig. Die zu-
letzt genannte Tätigkeit wurde ab November 2011
mit seinem Einverständnis anderweitig vergeben
und der Petent in diesem Umfang mit anderen Auf-
gaben betraut.

    Im August 2012 sah sich der Präsident des Land -
gerichts gezwungen, gegen den Petenten ein Diszi-
plinarverfahren einzuleiten. Im Raum stand der
Vorwurf, der Petent habe in seiner Eigenschaft als
Zentraler Prüfungsbeamter die Tätigkeit eines Ge-
richtsvollziehers, gegen den in dieser Sache zwi-
schenzeitlich Strafbefehl erlassen worden ist, bezo-
gen auf einen Zeitraum von vier Jahren nicht ord-
nungsgemäß geprüft. Außerdem soll der Petent
zwischen Juli 2011 und Januar 2012 wiederholt un-
erlaubt vom Dienst ferngeblieben sein und gegen
seine Pflichten zur ordnungsgemäßen Arbeitszeit-
erfassung verstoßen haben, indem er beispielsweise
trotz Abwesenheit nicht ausbuchte.

    Die Dauer des Disziplinarverfahrens ist zum einen
dadurch bedingt, dass eine Äußerung des Petenten
die Einholung eines Sachverständigengutachtens
zur Frage seiner Schuldfähigkeit erforderlich er-
scheinen ließ, und der Petent in diesem Zusammen-
hang Explorationstermine aus gesundheitlichen
Gründen jeweils kurzfristig absagte. Zum anderen
musste der Ausgang des Ermittlungsverfahrens ge-
gen den Gerichtsvollzieher abgewartet werden,
dessen Pflichtverletzungen der Petent in seiner Ei-
genschaft als Prüfbeamter hätte feststellen müssen.
Nach Mitteilung des zuständigen Oberlandesge-
richts werden gegen den Petenten aufgrund der
oben genannten Dienstvergehen Disziplinarmaß-
nahmen auszusprechen sein.

    Obwohl die disziplinarischen Ermittlungen inso-
weit abgeschlossen und die entsprechenden Vor-
würfe nachgewiesen sind, konnte das Disziplinar-
verfahren bis heute nicht zum Abschluss gebracht
werden, da in der Zwischenzeit der Verdacht eines
neuerlichen Dienstvergehens im Raum steht: Die
Staatsanwaltschaft hat am 12. April 2014 ein Er-
mittlungsverfahren gegen den Petenten wegen des
Verdachts der Nachstellung und der vorsätzlichen
Körperverletzung zum Nachteil einer Mitarbeiterin
des Amtsgerichts eingeleitet.

    Nach den Ermittlungen soll der Petent die Mitar-
beiterin seit November vergangenen Jahres durch
anonyme Telefonanrufe belästigt haben. Art und
Umfang der Belästigungen führten bei der betrof -
fenen Mitarbeiterin zu massiven gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, aufgrund derer sie wiederholt
krankgeschrieben werden musste. Mittels einer
Fangschaltung konnte die Polizei den Petenten im
April stellen. Angesichts der Schwere dieser neuer-
lichen Vorwürfe prüft das Oberlandesgericht als
personalverwaltende Stelle gegenwärtig eine vor-
läufige Dienstenthebung des Petenten.

2. Ein weiterer Vorwurf des Petenten richtet sich ge-
gen die Entziehung der Aufgaben des Verwaltungs-
leiters.
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    Sowohl vor als auch nach Einleitung des Diszi -
plinarverfahrens im August 2012 suchten der Di-
rektor des Amtsgerichts, der damalige Präsident
des Landgerichts und das Oberlandesgericht mehr-
fach das Gespräch mit dem Petenten, um vor dem
Hintergrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe
nach einer einvernehmlichen Einsatzmöglichkeit
außerhalb der Funk tion eines Verwaltungsleiters zu
suchen. Bei diesen Gesprächen wurde jedoch deut-
lich, dass sich der Petent darauf versteift hatte, un-
ter allen Umständen um diese Funktion zu kämp-
fen.

    Ab September 2012 erschien der Petent unter Vor-
lage hausärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen nicht mehr zum Dienst. Auch nachdem das
zuständige Gesundheitsamt im Mai 2013 festgestellt
hatte, dass der Petent dienstfähig war, blieb er dem
Dienst weiter fern. Die Aufgaben des Verwaltungs-
leiters mussten seit dieser Zeit stellvertretend durch
eine andere Beamtin wahrgenommen werden.

    Einer weiteren amtsärztlichen Untersuchung kam
der Petent schließlich durch seinen Antrag auf Wie-
dereingliederung zuvor. Diese wurde ab August
2013 durchgeführt, zunächst mit einer Dienstzeit
von täglich zwei, dann mit vier und schließlich mit
sechs Stunden. Leider zeigte sich dabei, dass eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Pe-
tenten und dem Direktor des Amtsgerichts nicht
mehr gewährleistet war, und der Petent die für 
einen Verwaltungsleiter erforderliche Führungs-
und Sozialkompetenz vermissen ließ und der erfor-
derlichen Vorbildfunktion nicht mehr gerecht wur-
de. Beispielsweise zog sich der Petent seit seiner
Wiedereingliederung in sein Dienstzimmer zurück
und suchte jegliche Begegnung oder Gespräche mit
anderen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zu mei-
den.

    Ausweislich eines an den Direktor des Amtsge-
richts gerichteten Schreibens vom 13. November
2013 ging der Petent zum damaligen Zeitpunkt
selbst davon aus, dass das Vertrauensverhältnis
zerrüttet war. Dies wird auch dadurch deutlich,
dass der Petent dem Präsidenten des Landgerichts
bei dem in der Petitionsschrift erwähnten Gespräch
am 24. Oktober 2013 ein Schreiben überreichte, in
welchem er vermeintliche Missstände beim Amts-
gericht anprangerte, ohne seinen Direktor zuvor in-
formiert zu haben.

    Gleichwohl zeigte der Petent bei einem weiteren
Gespräch mit dem Präsidenten des Landgerichts
Ende Oktober 2013 keinerlei Kompromissbereit-
schaft. Beim Amtsgericht oder bei einem benach-
barten Amtsgericht oder bei einem Amtsgericht
außerhalb des Landgerichtsbezirks ein auf ihn zu-
geschnittenes Rechtspflegerreferat zu übernehmen,
ohne Verwaltungsleiter zu sein, lehnte er strikt ab. 

    Aus diesen Gründen sah sich das insoweit zustän -
dige Oberlandesgericht gezwungen, dem Petenten
nach Abschluss seiner Wiedereingliederung im
Wege der Umsetzung mit Wirkung zum 10. De-
zember 2013 innerhalb des Amtsgerichts andere

Aufgaben eines Rechtspflegers zuzuweisen, nament-
lich Zwangsvollstreckung, Vereinsregister, Hinterle-
gung, Kosten in Familiensachen einschließlich Ver-
fahrenskostenhilfe sowie Aufgebotssachen. Die hier-
gegen gerichtete Beschwerde des Petenten blieb oh-
ne Erfolg. Klage hat der Petent nicht erhoben.

3. Der Vorwurf des Petenten, „das letzte von Direktor
des Amtsgerichts gefertigte Dienstzeugnis sei ma-
nipuliert“, dürfte sich auf die der Petitionsschrift
beigefügte dienstliche Beurteilung des Petenten
vom 5. Januar 2011 aus Anlass seiner Bewerbung
um die Stelle eines Oberamtsrats beziehen. Die
vergebene Beurteilungsstufe „übertrifft teilweise
die Anforderungen“, die entgegen der Behauptung
des Petenten nicht der „niedrigsten Punktzahl“ ent-
spricht, wird von den detaillierten inhaltlichen Aus-
führungen getragen, die der Petent auch nicht in
Frage stellt. Seinen Widerspruch gegen die Beur-
teilung hat der Petent mit Schreiben vom 13. Juli
2011 zurückgenommen.

4. Als der Petent nach seiner 11-monatige Abwesen-
heit seine Tätigkeit am Amtsgericht im Rahmen der
Wiedereingliederung wieder aufnahm, wurde ihm
durch den Direktor des Amtsgerichts ein anderes
Dienstzimmer zugewiesen. Die Zuweisung des
Zimmers erfolgte nach Mitteilung des Oberlandes-
gerichts in erster Linie in Umsetzung der Sicher-
heitskonzeption, die eine größtmögliche Trennung
der öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereiche
vorschreibt.

5. Die weiteren Beschwerdepunkte gegen den frühe-
ren Präsidenten des Landgerichts, den Direktor des
Amtsgerichts und einen beim Oberlandesgerichts
mit Personalangelegenheiten des gehobenen Diens -
tes betrauten Richter beziehen sich auf Einzelheiten
der zahlreichen Dienstaufsichtsbeschwerden, die
der Petent in den vergangenen Monaten gegen eine
Vielzahl von Personen erhoben hat, und die im Ein-
zelnen geprüft und beschieden worden sind. Auch
diese Vorwürfe sind unbegründet.

    Soweit der Petent moniert, dass ihm der frühere
Präsident des Landgerichts zunächst signalisiert ha-
be, von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens
absehen zu wollen, ist auszuführen, dass sich diese
Hoffnung des Präsidenten zerschlagen hat, nach-
dem bei der weiteren Prüfung der Akten des Ge-
richtsvollziehers zahlreiche weitere Unregelmäßig-
keiten und Fehler festgestellt werden mussten, die
dem Petenten hätten auffallen müssen.

    Entgegen der Behauptung des Petenten hat der
frühere Präsident des Landgerichts ferner keine
„Meinungsumfrage“ zur Beliebtheit des Petenten
durchgeführt. Ohne den Petenten in irgendeiner
Form bloßzustellen, hat der Präsident lediglich ver-
sucht, die Äußerung des Petenten zu verifizieren,
dass sich seine Probleme auf das Verhältnis zum
damaligen Direktor und dessen Sekretärin be-
schränkten, er von den übrigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Amtsgerichts hingegen ge-
schätzt werde. 
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    Ebenso wenig ließ sich der Vorwurf erhärten, dass
der frühere Präsident des Landgerichts anlässlich ei-
ner Personalversammlung im Juni 2013 erklärt habe,
der Petent werde nicht mehr an das Amtsgericht
zurückkehren. Dem Präsidenten war zu diesem Zeit-
punkt bekannt, dass der Petent nach Feststellung des
Gesundheitsamtes von Mai 2013 dienstfähig war
und weder Interesse noch Bereitschaft hinsichtlich
einer Versetzung oder Abordnung geäußert hatte.
Gleichzeitig waren die krankheitsbedingten Abwe-
senheiten des Petenten allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Amtsgerichts bekannt. Soweit der
Präsident vor diesem Hintergrund geäußert haben
sollte, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Petent
die Funktion des Verwaltungsleiters werde ausüben
können, ging dies nicht über eine für alle nahelie-
gende Schluss folgerung hinaus.

    Auch für die seitens des Petenten ohne nähere Be-
gründung beanstandete Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

16. Petition 15/3919 betr. Allgemeine Dienstanwei-
sung

I. Gegenstand der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass die Regelung in der
„Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung“ einer
Stadt, die sich mit der Weisungsbefugnis von Vorge-
setzen befasst, den Bestimmungen im Beamtenstatus-
gesetz zum Remonstrationsrecht widerspricht und
deshalb aufgehoben werden muss. Darüber hinaus ist
er der Ansicht, dass verhindert werden muss, dass
fachfremdes Personal für die technische Betreuung
von kommunalen Gebäuden eingesetzt wird, da dies
ein Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung dar-
stellt.

II. Sachverhalt

Der Petent ist im gehobenen bautechnischen Verwal-
tungsdienst und als Sachbearbeiter zur Bauunterhal-
tung beim Hochbauamt einer Stadt beschäftigt. Ab
dem Jahr 2011 kam es wiederholt zu Meinungsver-
schiedenheiten mit seinen Vorgesetzten bezüglich
der von ihm zu erfüllenden Aufgaben. Der Petent ist
der Ansicht, er sei wegen fehlender Qualifikation
nicht in der Lage, technische Komponenten (z. B.
Brandschutz, Lüftung) auszuschreiben, auszuführen
und zu warten. Die Verantwortung für solche Tätig-
keiten kann er seiner Auffassung nach nicht überneh-
men. Würde er diese Aufgaben ausführen, so könne
dies letztlich zu einer Gefährdung der Bevölkerung
führen.

Nachdem der Petent die Rechtmäßigkeit der damali-
gen dienstlichen Anordnungen bezweifelt hat, hat er
ein Remonstrationsverfahren angestrengt. Nach des-
sen Abschluss wurde ihm mitgeteilt, dass er die ihm
zugewiesenen Aufgaben erfüllen müsse. Er hat da -
raufhin gegenüber der Stadt erneut geäußert, dass er
dies nicht tun werde. Seitens der Stadt wurde dem Pe-
tenten mitgeteilt, dass er mit disziplinarrechtlichen
Schritten zu rechnen habe, sofern er die ihm übertra-
genen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfülle und den
dienstlichen Anweisungen seiner Vorgesetzten nicht
Folge leiste. Als sich der Petent erneut weigerte, die
ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß auszu-
führen, leitete der Oberbürgermeister der Stadt am 
25. Mai 2012 ein Disziplinarverfahren gegen den Pe-
tenten ein. Zur Begründung wurde angeführt, er ver-
stoße gegen seine Pflichten nach § 35 des Beamten -
statusgesetzes (BeamtStG), wonach Beamtinnen und
Beamte ihre Vorgesetzten zu beraten haben und deren
Anordnungen befolgen müssen. Der Petent wurde mit
Wirkung vom 1. Juni 2012 befristet bis zum Ab-
schluss des Disziplinarverfahrens vom Hochbauamt
in ein anderes Amt umgesetzt. Mit Verfügung des
Oberbürgermeisters der Stadt vom 2. November 2012
wurden die monatlichen Bezüge des Petenten nach 
§ 29 des Landesdisziplinargesetzes für die Dauer von
einem Jahr um 10 % gekürzt. Außerdem wurde ver-
fügt, dass der Petent nach Eintritt der Unanfechtbar-
keit und Abschluss des Disziplinarverfahrens seinen
Dienst als Sachbearbeiter zur Bauunterhaltung beim
Hochbauamt wieder anzutreten hat.

Gegen die Disziplinarverfügung hat der Petent am 
28. November 2012 Klage beim Verwaltungsgericht
erhoben. Diese wurde mit Urteil vom 26. November
2013 abgewiesen. Hiergegen hat der Petent Antrag
auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg gestellt. Der Antrag
wurde mit Beschluss vom 26. März 2014 abgelehnt.
Die von der Stadt erlassene Disziplinarverfügung ist
damit bestandskräftig.

Der Petent ist der Auffassung, bei Ziffer 3.3.8 der All-
gemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)
der Stadt, die sich mit der Weisungsbefugnis von Vor-
gesetzen befasst, handele es sich um eine rechtswid -
rige Norm, die Bundesrecht widerspricht. Während das
Remonstrationsverfahren nach § 36 BeamtStG über
zwei Stufen verfüge, fehle der allgemeinen Dienstan-
weisung der Stadt eine Verantwortungsebene.

Der Petent hatte im Rahmen seines Klagevortrags auch
erwähnt, dass im Rahmen der Klage auch die Recht-
mäßigkeit der Ziffer 3.3.8 der AGA der Stadt zu über-
prüfen sei. Da das Remonstrationsverfahren dazu diene,
den Konflikt des Beamten zwischen seiner ihm oblie-
genden Gehorsamspflicht und der eigenen Verantwor-
tung für sein Diensthandeln zu lösen, sei es zwingend
erforderlich, dass zwei Verantwortungsebenen zur Ent-
scheidung über eine Arbeitsanweisung herangezogen
würden, wie dies auch im BeamtStG geregelt sei. In die-
sem Punkt ist die AGA der Stadt nach Auffassung des
Petenten als nicht ausreichend anzusehen, da dort gere-
gelt ist, dass lediglich beim unmittelbaren Vorgesetzten
Bedenken gegen Anordnungen geltend zu machen sind.
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Nach Auffassung des Petenten ist es nicht auszu -
schließen, dass die Stadt bei seinem Remonstrations-
verfahren nach der AGA und nicht nach den Vor-
schriften des BeamtStG verfahren ist. Er sieht die Ge-
fahr, dass es in anderen Städten Allgemeine Dienst-
und Geschäftsanweisungen wie in der in Rede stehen-
den Stadt gibt, und auch dort Remonstrationsverfah-
ren nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend
durchgeführt werden.

Das Gericht hat das Remonstrationsverfahren als ord-
nungsgemäß durchgeführt angesehen. Es hat sich in
seinem Urteil nicht mit der Dienstanweisung befasst.
Der sinngemäßen Behauptung des Petenten, es sei
ihm unmöglich, die ihm angewiesenen Aufgaben zu
erledigen, weil er hierzu fachlich nicht geeignet sei,
konnte das Gericht keine Folge leisten.

Da das Gericht der Auffassung der Stadt gefolgt ist, er
müsse Aufgaben ausführen, für die er seiner Auffas-
sung nach nicht qualifiziert ist, sieht der Petent die
Gefahr, dass auch andere Städte ihre Gebäude von
nicht qualifizierten, eventuell sogar fachfremdem (bil-
ligerem) Personal technisch betreut würden und dies
zu einer Gefährdung der Bevölkerung führt.

III. Rechtliche Würdigung

Das Verwaltungsgericht und der Verwaltungsge-
richtshof haben sich u. a. zum Remonstrationsverfah-
ren und zu der Frage, ob der Petent, die ihm angewie-
senen Aufgaben aufgrund seiner fachlichen Qualifi-
kation erfüllen kann, geäußert. Es wurde festgestellt,
dass das Remonstrationsverfahren ordnungsgemäß
durchgeführt wurde. 

Mit der sinngemäßen Behauptung, es sei ihm unmög-
lich, die ihm angewiesenen Aufgaben zu erledigen,
weil er hierzu fachlich nicht geeignet sei, konnte der
Petent ebenfalls nicht durchdringen. Es sei ureigenste
Aufgabe eines Beamten mit der Ausbildung des Pe-
tenten, neben der Planung auch Ausschreibungen ein-
zelner (auch technischer) Gewerke und die Bauüber-
wachung vorzunehmen.

Es trifft zu, dass die AGA der Stadt in Punkt 3.3.8
das Remonstrationsverfahren des § 36 BeamtStG
nicht vollständig widerspiegelt. Dies ist aber auch
nicht der Sinn dieser Vorschrift, denn diese be-
schreibt ganz allgemein die Weisungsbefugnis eines
Vorgesetzten gegenüber seinem Mitarbeiter und die
Pflicht des Mitarbeiters, diesen Weisungen Folge zu
leisten. Das Remonstrationsverfahren soll hier nicht
abgebildet werden. Sie soll insbesondere nicht dazu
dienen, die bestehenden gesetzlichen und tariflichen
Bestimmungen zu ersetzen oder einzuschränken.
Dies ergibt sich auch aus den Verweisen auf die ta-
rifvertraglichen und beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten für Baden-Württemberg über die Pflichten ge-
genüber den Vorgesetzten und die Verantwortung
für die Rechtmäßigkeit von Amtshandlungen am 
Ende der Ziffer 3.3.8 der AGA (Verweise auf die 
§§ 74 und 75 Landesbeamtengesetz – LBG – in der
Fassung vom 19. März 1996, das allerdings zum 
31. Dezember 2010 außer Kraft getreten ist; § 75
Abs. 2 LBG sah ein zweistufiges Remonstrationsver-

fahren vor). § 36 BeamtStG ersetzt nunmehr im We-
sentlichen § 75 LBG alter Fassung.

Im Übrigen kann eine allgemeine Dienstanweisung le-
diglich innerbetriebliche Wirkung entfalten und dem-
zufolge geltendes Bundesrecht – wie § 36 BeamtStG –
keineswegs außer Kraft setzen.

Für die Entscheidung über die künftige Verwendung
des Petenten ist der Oberbürgermeister der Stadt zu-
ständig. Er ist Dienstvorgesetzter (§ 44 Abs. 4 Ge-
meindeordnung). Das Personalwesen gehört zu dem
von der Verfassung garantierten Kernbereich der
kommunalen Selbstverwaltung. Die Aufsicht ist dar-
auf beschränkt, die Gesetzmäßigkeit des Verwal-
tungshandelns sicherzustellen. Anlass für ein Ein-
schreiten der Rechtsaufsicht ist nicht gegeben.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

17. Petition 15/4236, 
18. Petition 15/4237 und 
19. Petition 15/4238 betr. Justizvollzug, Beschwer-

de über die Staatsanwaltschaft u. a.

Der Petent wendet sich gegen seine Krankenbehand-
lung im Justizvollzug im Jahr 2008 einerseits im Hin-
blick auf eine Fußverletzung (Petition 15/4236) und
andererseits im Hinblick auf eine fehlerhafte Medika -
tion (Petition 15/4237). Beide Petitionen behandeln da-
neben Folgeereignisse aus beiden Vorgängen. Schließ-
lich wendet sich der Petent gegen die Sachbehandlung
im Verfahren der Staatsanwaltschaft hinsichtlich seiner
Anzeige gegen einen Mitgefangenen wegen des Ver-
dachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelge-
setz (Petition 15/4238).

Petition 15/4236

1. Der Petent bemängelt Versäumnisse des ärztlichen
Diensts der Justizvollzugsanstalt hinsichtlich der
Behandlung einer bei ihm bestehenden Fußverlet-
zung während seiner dortigen Unterbringung in der
Untersuchungshaft im Jahr 2008. Des Weiteren be-
anstandet der Petent eine damalige angebliche
Untätigkeit von Vollzugsbediensteten der Justiz-
vollzugsanstalt in Bezug auf Drogenhandel unter
Gefangenen; seinerseits bereits im Jahr 2008 ge-
genüber der Justizvollzugsanstalt vorgetragenen
Beschwerden sei nicht nachgegangen worden.

    Das Vorbringen des Petenten war insofern bereits
Gegenstand der Petition 14/2629. Der Petition wur-
de seinerzeit nicht abgeholfen (vgl. Drucksache
14/3647, lfd. Nr. 10 und 13). Zum damaligen Sach-
verhalt kann aus heutiger Sicht lediglich noch hin-
zugefügt werden, dass die Justizvollzugsanstalt
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fortlaufend geeignete Maßnahmen trifft, um Dro-
gen- und Medikamentenhandel nach Möglichkeit
zu unterbinden. 

2. Zudem wendet sich der Petent gegen die Sachbe-
handlung seiner im Hinblick auf die von ihm be-
hauptete mangelhafte medizinische Versorgung er-
folgten Strafanzeige durch die Staatsanwaltschaft.
Der Strafanzeige gegen den Anstaltsarzt der Justiz-
vollzugsanstalt wegen unterlassener Hilfeleistung
durch die Verweigerung einer zeitnahen Operation
am Fuß wurde mit Verfügung der Staatsanwalt-
schaft vom 5. Februar 2009 keine Folge gegeben,
da anhand der glaubhaften Darlegungen des An-
staltsarztes zur durchgeführten Behandlung keine
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren
Straftat gegeben seien. Gegen diese Verfügung leg-
te der Petent mit Schreiben vom 15. Februar 2009
Beschwerde ein. Die Vorlage der Akte an die Ge-
neralstaatsanwaltschaft zur Entscheidung über die
Beschwerde erfolgte dergestalt, dass ein Aktendop-
pel gefertigt und dieses der Generalstaatsanwalt-
schaft vorgelegt wurde. Die auf die Beschwerde er-
gangene Entscheidung der Generalstaatsanwalt-
schaft ist bei der Staatsanwaltschaft nicht mehr auf-
findbar. Bei der Generalstaatsanwaltschaft ist kein
entsprechender Vorgang registriert. Allerdings
sieht sie die Beschwerde nach heutiger (nochmali-
ger) Bewertung des Akteninhalts als unbegründet
an. Im Übrigen wäre die dem Angezeigten zur Last
gelegte Tat mittlerweile verjährt. 

    Zwar lassen sich die Vorgänge im Hinblick auf die
fragliche Beschwerdeentscheidung aufgrund des
Zeitablaufs nicht mehr vollständig aufklären. Fest-
zuhalten bleibt jedoch, dass nach dem Akteninhalt
keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte für die vom
Petenten behaupteten Straftaten vorhanden waren.
Für Maßnahmen der Dienstaufsicht besteht daher
kein Anlass. 

3. Aufgrund der Behauptungen des Petenten, der An-
staltsarzt habe die Krankenunterlagen manipuliert,
wurde gegen den Petenten vom Amtsgericht im
Wege des Strafbefehls wegen übler Nachrede eine
Geld strafe von 20 Tagessätzen à 5 Euro verhängt.
Gegen diesen Strafbefehl legte der Petent durch
seinen Verteidiger Einspruch ein. Mit Urteil des
Amtsgerichts vom 28. April 2009 wurde der Petent
hierauf zu der Freiheitsstrafe von drei Monaten ver-
urteilt. Straferschwerend wurde hierbei berücksich-
tigt, dass der Petent selbst nach „sorgfältiger Auf-
dröselung des Sachverhalts“ im Rahmen der
Hauptverhandlung vehement auf seinem Manipula-
tionsvorwurf beharrt habe. Auf seine Berufung hin
stellte das Landgericht das Verfahren nach § 154
der Strafprozessordnung ein, da die Strafe, zu der
die Verfolgung hätte führen können, neben der
durch Urteil des Landgerichts vom 25. April 2008
verhängten Freiheitsstrafe von zehn Jahren nicht
beträchtlich ins Gewicht gefallen wäre. 

    Eine Bewertung der gerichtlichen Entscheidungen
ist bereits im Hinblick auf die durch das Grundge-
setz und die Verfassung des Landes Baden-Würt-

temberg garantierte richterliche Unabhängigkeit
nicht möglich.

4. Daneben wendet sich der Petent gegen die Sachbe-
handlung in einem gegen einen Mitgefangenen ge-
führten Verfahren vor dem Amtsgericht. Der Petent
hatte einen Mitgefangenen wegen eines tätlichen
Angriffs im April 2009 angezeigt. Die Staatsan-
waltschaft erhob hierauf am 9. Oktober 2009 An-
klage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen
den Mitgefangenen, dem sie vorwarf, er habe dem
Petenten ohne rechtfertigenden Grund einen Faust-
schlag ins Gesicht versetzt, wobei er in der zuschla-
genden Hand ein Zellenschloss gehalten habe.
Zwei weitere Schläge habe er dem Petenten gegen
Schulter und Rücken versetzt. Mit Urteil vom 
9. April 2010 sprach das Amtsgericht den Mitge-
fangenen nach zweitägiger Hauptverhandlung frei,
da die Einlassung des Mitgefangenen, er sei vom
Petenten verbal provoziert und mehrfach getreten
worden und habe mithin in Notwehr gehandelt,
nicht widerlegt worden sei. Auf die Berufung des
Petenten als Nebenkläger stellte das Landgericht
das Verfahren im Hinblick auf die Verurteilung des
Mitgefangenen zu einer lebenslangen Freiheitsstra-
fe durch Beschluss nach § 154 der Strafprozessord-
nung ein. Gegen den Beschluss des Landgerichts
legte der Petent „Rechtsbeschwerde“ ein. Durch
Beschluss des Oberlandesgerichts vom 27. Juli
2010 wurde die Sache zur erneuten Entscheidung
über die Einstellung des Verfahrens an das Landge-
richt zurückgegeben, da der Antrag des Petenten
als Gehörsrüge auszulegen sei, nachdem das Land-
gericht es unterlassen habe, den Petenten vor der
Einstellung des Verfahrens anzuhören. Das Land-
gericht entschied durch Beschluss vom 16. August
2010, dass es auch unter Berücksichtigung der Ein-
wendungen des Petenten bei der getroffenen Ent-
scheidung verbleibe. Die hiergegen eingelegte so-
fortige Beschwerde des Petenten wurde durch Be-
schluss des Oberlandesgerichts als unzulässig ver-
worfen.

    Auch insofern ist eine Bewertung der gerichtlichen
Entscheidungen nicht möglich.

5. Hinsichtlich eines Antrags des Petenten vom 12. Au-
gust 2014 auf Wiederaufnahme des eingestellten
Verfahrens wurden die Akten durch die Staatsan-
waltschaft dem Landgericht vorgelegt.

Petition 15/4237

Ausgangspunkt ist insoweit die Behauptung des Peten-
ten, er sei am 8. Oktober 2008 im Justizvollzugskran-
kenhaus zu Unrecht mit einer hohen Dosis Methadon
behandelt worden. Auch sei das Ermittlungsverfahren
auf seine diesbezügliche Strafanzeige bei der Staatsan-
waltschaft hin unzureichend geführt worden. 

1. Hinsichtlich der Vorwürfe betreffend das Justiz-
vollzugskrankenhaus ist zunächst festzustellen,
dass eine dienstrechtliche Aufklärung des Sachver-
halts wegen des Zeitablaufs keinen Erfolg ver-
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spricht. Es kann aber auf einen Bericht des da -
maligen Ärztlichen Direktors am 15. Januar 2009
an die Staatsanwaltschaft zurückgegriffen werden.
Danach hat der Petent am frag lichen Tag nur die
verordneten 750 mg Novaminsulfon in Tropfen-
form erhalten. Eine Verwechslung von Medika-
menten, eine Fehldosierung oder eine vorsätzliche
Beibringung eines anderen Medikaments konnte
zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Methadon
wurde damals im Justizvollzugskrankenhaus nicht
ausgegeben. Das ergab sich eindeutig durch Befra-
gung behandelnder Ärzte und von Pflegekräften.
Der Vorwurf des Petenten, die Aufklärung sei un-
terdrückt bzw. vertuscht worden, ist haltlos.

2. Der Petent wendet sich auch diesbezüglich gegen
die Sachbehandlung seiner erstatteten Strafanzei-
ge. Auf die Strafanzeige des Petenten unter ande-
rem gegen eine Oberschwester des Justizvollzugs-
krankenhauses leitete die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren ein. Aufgrund der ausführ -
lichen Stellungnahme des Justizvollzugskranken-
hauses vom 15. Januar 2009 (s. o.) wurde das Ver-
fahren wegen Nichterweislichkeit strafbaren Ver-
haltens nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessord-
nung eingestellt. Die Beschwerde des Petenten
wurde durch Bescheid der Generalstaatsanwalt-
schaft vom 25. Februar 2009 zurückgewiesen. Mit
Schreiben vom 6. Januar 2009 erkundigte sich der
Petent bei der Staatsanwaltschaft nach dem Sach-
stand betreffend seine Strafanzeige vom 21. Okto-
ber 2008. Das Schreiben vom 6. Januar 2009 konn-
te zunächst nicht zugeordnet werden, weshalb unter
einem anderen Aktenzeichen eine neue Anzeige-
sache angelegt wurde. Diese wurde später zum in-
haltsgleichen ursprünglichen Verfahren verbunden.
Mit Schreiben vom 13. Mai 2013 erstattete der Pe-
tent Strafanzeige gegen den zuständigen Bearbeiter
des Ermittlungsverfahrens. Der Anzeige wurde mit
Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 18. Juni
2013 nach § 152 Absatz 2 der Strafprozessordnung
keine Folge gegeben. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde wurde mit Bescheid der Generalstaatsan-
waltschaft vom 18. November 2013 zurückgewiesen. 

    Der in der Petition zunächst sinngemäß erhobene
Vorwurf, die Staatsanwaltschaft habe in dem Ver-
fahren mit Absicht falsche Beschuldigte – insbe-
sondere eine Oberschwester des Justizvollzugs-
krankenhauses, die am 8. Oktober 2008 im Urlaub
gewesen sei – benannt, um den Vorfall zu ver -
tuschen, ist haltlos. Der Petent selbst hat die Straf-
anzeige namentlich gegen die Oberschwester ge-
richtet. Die Staatsanwaltschaft hat auf Grundlage
der ausführlichen Stellungnahme des Justizvoll-
zugskrankenhauses vom 15. Januar 2009 (siehe
oben) festgestellt, dass an dem vom Petenten an -
gezeigten Sachverhalt andere Personen beteiligt
waren. Auch wenn sich aus der Stellungnahme kei-
ne konkreten Hinweise auf eine strafbare Handlung
dieser Personen ergaben, hat die Staatsanwaltschaft
diese formal als Beschuldigte des Ermittlungsver-
fahrens geführt. Soweit in der Petition eine Frau 
– erstmals – als vermeintliche Täterin benannt

wird, ergeben sich aus der Stellungnahme vom 
15. Januar 2009 keine Anhaltspunkte für deren Be-
teiligung. Soweit der Petent weiter beanstandet, der
von ihm angezeigte Staatsanwalt habe die Existenz
seiner Strafanzeige vom 21. Oktober 2008 ab -
gestritten, ist dieser Vorwurf unbegründet. Das
Schreiben vom 13. Januar 2009 rührt – wie ausge-
führt – daher, dass die Sachstandsanfrage des Peten-
ten vom 6. Januar 2009 zunächst nicht dem ur-
sprünglichen Ermittlungsverfahren zugeordnet wer-
den konnte. 

    Das diesbezügliche weitere Petitionsvorbringen er-
schöpft sich in der Behauptung der fehlerhaften
Sachbehandlung, ohne dass in tatsächlicher und/
oder rechtlicher Hinsicht entscheidungserhebliche
neue Aspekte aufgezeigt werden. Es besteht daher
kein Grund, die Sachbehandlung durch die Staats-
anwaltschaft zu beanstanden. 

3. Der Petent wendet sich schließlich auch gegen die
Sachbehandlung im Rahmen seines Antrags auf
Beiordnung eines Verteidigers für das Klageer-
zwingungsverfahren gegen den sachbearbeitenden
Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft (s. o.). 

    Hinsichtlich seiner Beschwerde über die Ableh-
nung seines Antrags auf Beiordnung eines Rechts-
anwalts zu den Bedingungen der Prozesskosten -
hilfe verbietet sich wiederum eine Bewertung der
gerichtlichen Entscheidung. 

    Darüber hinaus rügt der Petent die Untätigkeit des
Präsidenten des Oberlandesgerichts auf seine die-
sen Sachverhalt betreffenden Beschwerden gegen
die Beschlüsse des Oberlandesgerichts. 

    Auf die entsprechende Eingabe des Petenten vom
15. Juni 2014 wurde durch den Präsidenten des
Oberlandesgerichts eine Stellungnahme des betref-
fenden Strafsenats eingeholt. Diese wurde unter
dem Datum 26. Juni 2014 abgegeben. Am 10. Juli
2014 ging auf Anforderung über den entsprechen-
den Strafsenat die Eingabe des Petenten vom 
22. Januar 2014 beim Präsidenten des Oberlandes-
gerichts ein. Daraufhin erhielt der Beschwerdefüh-
rer mit Datum vom 31. Juli 2014 einen Bescheid
des Präsidenten des Oberlandesgerichts, in dem
ihm der Verfahrensgang dargelegt wurde. Dieser
Bescheid dürfte sich mit der Petition des Petenten
vom Juli 2014 überschnitten haben. Mit Schreiben
vom 20. August 2014 wandte sich der Petent erneut
an das Oberlandesgericht, wobei er einerseits wie-
derum die Entscheidung des Oberlandesgerichts
monierte und andererseits den Bescheid des Präsi-
denten des Oberlandesgerichts kritisierte. Insofern
wurde das Schreiben als weitere Dienstaufsichtsbe-
schwerde vorgelegt; diese wurde unter Hinweis auf
die richterliche Unabhängigkeit zurückgewiesen.

Petition 15/4238

Schließlich wendet sich der Petent in seiner Eingabe
vom 17. Juli 2014 gegen die Sachbehandlung im Ver-
fahren der Staatsanwaltschaft hinsichtlich seiner An-
zeige gegen einen Mitgefangenen wegen des Ver-
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dachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel -
gesetz. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 
10. August 2010 gemäß § 170 Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung eingestellt, da sich im Rahmen der Er-
mittlungen keine hinreichenden Verdachtsmomente
gegen den Mitgefangenen ergeben haben. Die Anga-
ben des Petenten seien nicht geeignet gewesen, einzel-
ne Betäubungsmittelgeschäfte zu belegen, zumal der
Petent deutliche Belastungstendenzen gezeigt habe,
sodass der Wahrheitsgehalt der Aussage fraglich sei. 

Auch insofern sind Maßnahmen der Dienstaufsicht
nicht veranlasst.

Beschlussempfehlung: 

Den Petitionen kann nicht abgeholfen wer-
den.

Berichterstatter: Schwehr

20. Petition 15/4352 betr. Justizvollzug, Beschwer-
de über die LOK

Der Petent ist Sicherungsverwahrter in der JVA. Er
beantragte mit Schreiben vom 12. Dezember 2012 bei
der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts eine
gerichtliche Entscheidung, wonach die JVA verpflich-
tet werden sollte, dem Petenten, der auf dem Stock-
werk 2 der JVA untergebracht war, dieselben Rechte
zuzugestehen wie den Sicherungsverwahrten auf ande-
ren Stockwerken. Durch Beschluss des Landgerichts
vom 31. Januar 2014 wurde der Antrag zurückgewie-
sen und dem Petenten die Kosten des Verfahrens auf-
erlegt.

Mit Kostenrechnung der Landesoberkasse Baden-
Württemberg vom 9. Juli 2014 wurden die entstande-
nen Gerichtskosten in Höhe von 35 Euro bei dem Pe-
tenten erhoben. Am 18. August 2014 erließ die Lan-
desoberkasse Baden-Württemberg als beitreibende
Stelle einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss,
mit dem die Forderung des Schuldners gegenüber der
JVA auf Zahlung von Hausgeld gepfändet und zur
Einziehung überwiesen wurde.

Mit Schreiben vom 24. August 2014 monierte der Pe-
tent, dass gegen ihn Vollstreckungskosten in Höhe
von 23,50 Euro festgesetzt wurden. Er führt aus, dass
er der Landesoberkasse Baden-Württemberg angebo-
ten habe, die Gerichtskosten in Höhe von 35 Euro in
zwei Raten zu bezahlen. Unter demselben Datum
wandte sich der Petent mit inhaltsgleichem Schreiben
an den Petitionsausschuss des Landtags. Die JVA als
Drittschuldner hat den Betrag von 58,50 Euro (Ge-
richtskosten und Vollstreckungskosten) am 25. Au-
gust 2014 an die Landesoberkasse Baden-Württem-
berg abgeführt.

Die Landesoberkasse Baden-Württemberg hat mit bei-
gefügtem Schreiben vom 10. September 2014 mitge-
teilt, dass in Anbetracht der besonderen Umstände des
Einzelfalls auf die vom Petenten monierten Voll-

streckungskosten in Höhe von 23,50 Euro verzichtet
und dieser Betrag dem Petenten zurückerstattet werde. 

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem die Voll-
streckungskosten in Höhe von 23,50 Euro
dem Petenten zurückerstattet werden für
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Schwehr

21. Petition 15/4382 betr. Nichtbewilligung Lan-
deszuschuss; Breitbandversorgung über Funk

I. Gegenstand der Petition

Anlass der Petition ist das Vorhaben einer Gemeinde,
in einem Ortsteil eine flächendeckende Grundversor-
gung mit Breitbandinternet (mehr als 2 Mbit/s beim
Herunterladen der Daten) mittels Richtfunktechnolo-
gie bereitzustellen und dies durch das Land fördern zu
lassen. Die Petentin spricht sich gegen die Förderung
aus, da aus ihrer Sicht die Breitbandversorgung aus-
reicht und auch keine Fördergrundlage mehr vorliegt. 

Nach Aussage der Petentin, 

–  ist die bestehende Verbindung der Deutschen Tele-
kom fast durchweg in der Lage, eine flächen-
deckende Versorgung von mehr als 2 Mbit/s zur
Verfügung zu stellen. Größtenteils sind 6 Mbit/s
die Regel,

–  gibt es auch die Möglichkeit über andere Anbieter
eine LTE-Funkverbindung einzurichten.

Mit der Petition soll verhindert werden, dass ein von
der Gemeinde beabsichtigter Antrag auf Förderung
zur Umsetzung der Breitbandversorgung bewilligt
wird und damit Steuergelder für eine nicht zukunfts -
orientierte Technik ausgegeben werden. Zudem be-
fürchtet die Petentin, dass die Installation der Funk-
technik einen zukünftigen, auch kurzfristigen Ausbau
mit einer leitungsgebundenen Lösung verhindert.

II. Sachverhalt

Beim einem möglichen Förderantrag der Gemeinde
ginge es um die Förderung der Wirtschaftlichkeits-
lücke, gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Breit-
bandförderung im Rahmen der Breitbandinitiative II
Baden-Württemberg (VwV Breitband vom 22. Mai
2012, Ziffer 6.1), zur Herstellung und zum Betrieb ei-
ner Infrastruktur für eine flächendeckende Breitband-
grundversorgung in einem Ortsteil der besagten Ge-
meinde.

Wie die Petentin selber ausführt, besteht noch keine
flächendeckende schnelle Internetversorgung in die-
sem Ortsteil. Des Weiteren wird die Versorgung mit
Bandbreiten, gemäß den Angaben des Breitbandatlas-
ses des Bundes, von über 6 Mbit/s für drei Viertel des
Teilorts mit einer Verfügbarkeit von 0 bis 10 Prozent
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und einem Viertel des Teilorts mit 10 bis 50 Prozent
angegeben. Eine ausreichende Breitbandversorgung
mittels der LTE-Technik wird im Breitbandatlas nur
für einen Teil (ca. 1/3) des Ortsteils angegeben. 

Somit ist eine grundsätzliche Förderung einer Breit-
bandversorgung möglich.

III. Rechtliche Würdigung

Derzeit liegt dem Regierungspräsidium als der zustän-
digen Bewilligungsbehörde noch kein Antrag zur Ent-
scheidung vor. 

Somit kann über eine Förderung derzeit keine Aus -
sage gemacht bzw. entschieden werden. Sollte die
Gemeinde einen Förderantrag dem zuständigen Re-
gierungspräsidium vorlegen, wird dieser pflichtgemäß
geprüft und beschieden werden.

Auch nach einer evtl. Inbetriebnahme einer geförder-
ten funkbasierten Breitbandversorgung kann die Ge-
meinde jederzeit eine kabelgebundene Lösung verfol-
gen und umsetzen. Eine Förderung von Breitband-
maßnahmen durch das Land schließt eine weitere
Verbesserung der Versorgungslage mit schnellem In-
ternet, ebenfalls mit einer Landesförderung, nicht aus. 

Beschlussempfehlung:

Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

22. Petition 15/3722 betr. Öffentliche Ordnung

Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich gegen einen aus seiner Sicht
unzulässig auf einer Straße abgestellten Kraftfahr-
zeuganhänger. Außerdem bemängelt er die Vor -
gehensweise eines Mitarbeiters eines Taxiunterneh-
mens, der zu Beginn und Ende seiner Schicht durch
Tausch des Parkplatzes entweder sein Privatfahrzeug
oder ein Taxi in dieser Straße parkt. Er bittet um Maß-
nahmen zur Behebung der Situation.

Sachverhalt:

Der Petent wohnt in der besagten Straße, in der sich
ein Taxiunternehmen befindet. Der Petent hat sich in
der Vergangenheit wiederholt über das Abstellen ei-
nes Kfz-Anhängers in der Straße beschwert sowie
über das Verhalten der Mitarbeiter des Taxiunterneh-
mens, die ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn abstellen,
den Parkplatz, in dem das Taxi steht, durch Wegfah-
ren freimachen und ihr Privatfahrzeug anschließend in
der frei gewordenen Parklücke abstellen. Am Ende
der Schicht wird dann das Taxi gegen das Privatfahr-
zeug getauscht.

Die in Rede stehende Straße ist eine Ortsstraße in 
einem Wohngebiet mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h. Die Straße weist weder in
Bezug auf das Verkehrsaufkommen noch auf den
Parkdruck Besonderheiten auf; es besteht kein Halt-
oder Parkverbot. Deshalb dürfen dort Kraftfahrzeuge
und Kraftfahrzeuganhänger abgestellt werden, bei
Anhängern mit der Einschränkung, dass sie ohne Zug-
fahrzeug nicht länger als zwei Wochen geparkt wer-
den dürfen (§ 12 Abs. 3 b und 4 Straßenverkehrs-Ord-
nung – StVO –).

Der ruhende Verkehr in der Straße wird durch den ge-
meindlichen Vollzugsdienst regelmäßig überwacht,
hauptsächlich in Bezug auf den vom Petenten bean-
standeten Kfz-Anhänger. Bisher wurden insoweit kei-
ne Verkehrsverstöße festgestellt. 

Beschwerden von anderen Anwohnern aus der Straße
liegen nicht vor. 

Rechtliche Würdigung:

Das Abstellen von Fahrzeugen und Kraftfahrzeugan-
hängern auf der Fahrbahn in der besagten Straße
durch Mitarbeiter eines Taxiunternehmens verstößt
nicht gegen die Straßenverkehrs-Ordnung. Da ein
Halt- oder Parkverbot nicht besteht, ist das Parken auf
der Fahrbahn straßenverkehrsrechtlich zulässig. Auch
das vom Petenten beanstandete Umparken kann nicht
beanstandet werden. Das Ein- und Ausparken führt
nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen. 

Bei den bisher durchgeführten Kontrollen des ruhen-
den Verkehrs in der Straße, insbesondere auch des
Kraftfahrzeuganhängers, wurden keine Verkehrsver-
stöße festgestellt.

Da das Parken zulässig ist, ist die Vorgehensweise des
Taxiunternehmens nicht zu beanstanden. Im Hinblick
auf die Sach- und Rechtslage kommt ein Einschreiten
nicht in Betracht. 

Beschlussempfehlung:

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Tschenk

26. 11. 2014                                        Die Vorsitzende:

                                                           Böhlen
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